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Gesamte Rechtsvorschrift für Fachhochschulgesetz, Fassung vom 26.04.2025 

Langtitel 

Bundesgesetz über Fachhochschulen (Fachhochschulgesetz – FHG) 
StF: BGBl. Nr. 340/1993 (NR: GP XVIII RV 949 AB 1048 S. 117. BR: 4534 AB 4537 S. 570.) 
[CELEX-Nr.: 389L0048] 

Änderung 

BGBl. I Nr. 72/1998 (NR: GP XX IA 731/A AB 1146 S. 116. BR: AB 5673 S. 640.) 
BGBl. I Nr. 136/2001 (NR: GP XXI RV 742 AB 824 S. 81. BR: 6458 AB 6459 S. 681.) 
BGBl. I Nr. 12/2002 (NR: GP XXI RV 832 AB 881 S. 84. BR: AB 6504 S. 682.) 
BGBl. I Nr. 58/2002 (NR: GP XXI RV 976 AB 1013 S. 95. BR: 6577 AB 6595 S. 685.) 
BGBl. I Nr. 110/2003 (NR: GP XXII RV 217 AB 263 S. 37. BR: 6889 AB 6892 S. 703.) 
BGBl. I Nr. 43/2006 (NR: GP XXII IA 756/A AB 1309 S. 139. BR: 7476 AB 7481 S. 732.) 
BGBl. I Nr. 89/2007 (NR: GP XXIII IA 408/A AB 277 S. 37. BR: 7785 AB 7789 S. 750.) 
BGBl. I Nr. 2/2008 (1. BVRBG) (NR: GP XXIII RV 314 AB 370 S. 41. BR: 7799 AB 7830 S. 751.) 
BGBl. I Nr. 74/2011 (NR: GP XXIV RV 1222 AB 1318 S. 112. BR: 8520 AB 8530 S. 799.) 
BGBl. I Nr. 74/2012 (NR: GP XXIV IA 1994/A AB 1876 S. 166. BR: AB 8780 S. 812.) 
BGBl. I Nr. 79/2013 (NR: GP XXIV RV 2164 AB 2282 S. 199. BR: 8945 AB 8957 S. 820.) 
BGBl. I Nr. 45/2014 (NR: GP XXV RV 136 AB 171 S. 30. BR: 9189 AB 9192 S. 831.) 
BGBl. I Nr. 97/2016 (NR: GP XXV RV 1258 AB 1281 S. 146. BR: AB 9652 S. 859.) 
BGBl. I Nr. 129/2017 (NR: GP XXV IA 2235/A AB 1705 S. 188. BR: 9817 AB 9853 S. 871.) 
BGBl. I Nr. 31/2018 (NR: GP XXVI RV 68 AB 105 S 21. BR: AB 9960 S. 879.) 
BGBl. I Nr. 77/2020 (NR: GP XXVII RV 234 AB 267 S. 43. BR: AB 10400 S.911.) 
BGBl. I Nr. 93/2021 (NR: GP XXVII RV 662 AB 705 S. 89. BR: AB 10600 S. 924.) 
BGBl. I Nr. 177/2021 (NR: GP XXVII RV 945 AB 990 S. 117. BR: AB 10721 S. 928.) 
BGBl. I Nr. 152/2023 (NR: GP XXVII RV 2267 AB 2298 S. 239. BR: 11336 AB 11341 S. 960.) 
BGBl. I Nr. 188/2023 (NR: GP XXVII RV 2319 AB 2380 S. 245. BR: 11361 AB 11410 S. 961.) 
BGBl. I Nr. 50/2024 (NR: GP XXVII RV 2504 AB 2523 S. 259. BR: AB 11485 S. 966.) 

Präambel/Promulgationsklausel 

Der Nationalrat hat beschlossen: 
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3. Abschnitt 
Studienrechtliche Bestimmungen 

 § 11. Aufnahmeverfahren 
 § 12. Anerkennung 
 § 13. Allgemeine Prüfungsmodalitäten 
(Anm.: § 13a. Sondervorschrift für die Durchführung von Prüfungen mit Mitteln der elektronischen 

Kommunikation) 
 § 14. Unterbrechung des Studiums 
 § 15. Mündliche Prüfungen 
 § 16. Abschließende Prüfungen in Fachhochschul-Bachelor- und Fachhochschul-
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 § 19. Bachelorarbeiten und Masterarbeiten 
 § 20. Ungültigerklärung von Prüfungen und wissenschaftlichen Arbeiten 
 § 21. Rechtsschutz 

(Anm.: § 22 aufgehoben durch Art. 3 Z 2, BGBl. I Nr. 77/2020) 

4. Abschnitt: Schlussbestimmungen 

 § 23. Berichtswesen 
 § 23a. Datenschutz-Folgenabschätzungen 

(Anm.: § 24 aufgehoben durch Art. 4 Z 2, BGBl. I Nr. 50/2024) 
 § 25. Vollziehung 
 § 26. Inkrafttreten 
 § 27. Übergangsbestimmungen 

Text 

1. Abschnitt 

Allgemeiner Teil 

Anwendungsbereich 

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz regelt die Einrichtung von Fachhochschulen sowie die Durchführung 
von Fachhochschul-Studiengängen und Hochschullehrgängen zur Weiterbildung. 

(2) Soweit dieses Bundesgesetz keine abweichenden Bestimmungen enthält, sind der 1. und 
2. Abschnitt des Forschungsorganisationsgesetzes, BGBl. Nr. 341/1981, auch im Anwendungsbereich 
dieses Bundesgesetzes anzuwenden. 

Erhalter 

§ 2. (1) Erhalter von Fachhochschulen können der Bund und andere juristische Personen des 
öffentlichen Rechts sein. Juristische Personen des privaten Rechts können Erhalter von Fachhochschulen 
sein, soweit deren Unternehmensgegenstand überwiegend die Errichtung, Erhaltung und der Betrieb einer 
Fachhochschule mit Fachhochschul-Studiengängen ist. 

(2) Die Erhalter sind berechtigt, von ordentlichen Studierenden einen Studienbeitrag in Höhe von 
höchstens 363,36 Euro je Semester einzuheben. Von Studierenden aus Drittstaaten, die nicht unter die 
Personengruppen gemäß der Personengruppenverordnung der zuständigen Bundesministerin oder des 
zuständigen Bundesministers fallen und die über eine Aufenthaltsberechtigung für Studierende gemäß 
§ 64 Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG), BGBl. I Nr. 100/2005, verfügen, dürfen höchstens 
kostendeckende Beiträge eingehoben werden. Die betragliche Einschränkung des ersten Satzes gilt nicht 
für Bildungsaktivitäten von Erhaltern, die ausschließlich in Drittstaaten angeboten und durchgeführt 
werden. 

(2a) Die Erhalter können Fachhochschul-Studiengänge gemäß den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes und des Hochschul-Qualitätssicherungsgesetzes (HS-QSG), BGBl. I Nr. 74/2011, 
einrichten, in denen eine Anzahl von Studienplätzen unter Berücksichtigung der tatsächlichen Kosten von 
außerhochschulischen privaten Rechtsträgern finanziert werden und an denen die Teilnahme auf eine 
vorab definierte Zielgruppe von Studierenden und Anzahl an Studienplätzen beschränkt werden kann. 
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(3) Die Erhalter haben zur Leistungs- und Qualitätssicherung ein eigenes 
Qualitätsmanagementsystem aufzubauen. 

(4) Die Einhebung von pauschalierten Kostenbeiträgen für Materialien, Sachmittel und sonstige 
Serviceleistungen, die den laufenden, regulären Betrieb eines Studienganges betreffen, ist unzulässig. 
Darüber hinaus gehende, tatsächlich anfallende Kosten sind individuell zwischen Erhalter und 
Studierenden zu verrechnen. 

(5) Die Erhalter haben die Gleichstellung der Geschlechter und die ausgeglichene Repräsentanz der 
Geschlechter in allen Positionen und Funktionen zu beachten. Erhalter in der Form juristischer Personen 
des privaten Rechts haben das Bundesgesetz über die Gleichbehandlung (Gleichbehandlungsgesetz – 
GlBG), BGBl. I Nr. 66/2004, zu beachten. 

(6) Der Erhalter hat aktuelle Muster der Ausbildungsverträge und die Studienpläne für die 
angebotenen Fachhochschul-Studiengänge und Hochschullehrgänge auf der Website der Fachhochschule 
in leicht auffindbarer Form zu veröffentlichen. 

(Anm.: Abs. 7 mit Ablauf des 31.12.2023 außer Kraft getreten) 

Fachhochschul-Entwicklungs- und Finanzierungsplan 

§ 2a. (1) Der Fachhochschul-Entwicklungs- und Finanzierungsplan (FH-EF-Plan) ist das strategische 
Planungsinstrument des Bundes für die Entwicklung des Fachhochschulsektors und die Finanzierung von 
Fachhochschul-Studiengängen. Er hat insbesondere zu umfassen: 

 1. die von den Fachhochschulen entsprechend den Zielen und leitenden Grundsätzen gemäß § 3 zu 
erbringenden Leistungen; 

 2. die Grundsätze für neue Fachhochschul-Studiengänge und Änderung bestehender 
Fachhochschul-Studiengänge zur Weiterentwicklung des hochschulischen Portfolios und der 
Hochschulstruktur; 

 3. die vorgesehenen finanziellen Mittel des Bundes. 

(2) Der Fachhochschul-Entwicklungs- und Finanzierungsplan hat einen Planungszeitraum von 
zumindest drei Jahren zu umfassen. Er ist von der Bundesministerin oder dem Bundesminister für 
Bildung, Wissenschaft und Forschung im Einvernehmen mit der Bundesministerin oder dem 
Bundesminister für Finanzen zu erstellen. 

(3) Mit jenen Erhaltern von Fachhochschul-Studiengängen, die Bundesmittel gemäß Abs. 1 Z 3 
erhalten, sind Finanzierungsvereinbarungen abzuschließen. 

Ziele und leitende Grundsätze 

§ 3. (1) Fachhochschulen haben die Aufgabe, Studiengänge auf Hochschulniveau anzubieten, die 
einer wissenschaftlich oder künstlerisch fundierten Berufsausbildung dienen. Die wesentlichen Ziele sind: 

 1. die Gewährleistung einer praxisbezogenen Ausbildung auf Hochschulniveau; 

 2. die Vermittlung der Fähigkeit, die Aufgaben des jeweiligen Berufsfeldes dem Stand der 
Wissenschaft und den aktuellen und zukünftigen Anforderungen der Praxis entsprechend zu 
lösen; 

 3. die Förderung der Durchlässigkeit des Bildungssystems und der beruflichen Flexibilität der 
Absolventinnen und Absolventen. 

(2) Grundsätze für die Gestaltung von Fachhochschul-Studiengängen sind: 

 1. Fachhochschul-Studiengänge haben die Vielfalt wissenschaftlicher Lehrmeinungen und 
wissenschaftlicher und/oder wissenschaftlich-künstlerischer Methoden zu beachten; das Prinzip 
der Freiheit der Lehre bezieht sich auf die Durchführung von Lehrveranstaltungen im Rahmen 
der zu erfüllenden Lehraufgaben und deren inhaltliche und methodische Gestaltung unter 
Berücksichtigung der Absätze 1 und 2. 

 1a. Fachhochschul-Studiengänge haben für die Sicherstellung der Integrität im wissenschaftlichen 
und künstlerischen Studien-, Lehr- und Forschungsbetrieb Sorge zu tragen. 

 2. Der Arbeitsaufwand für Fachhochschul-Bachelorstudiengänge hat 180 ECTS-
Anrechnungspunkte und für Fachhochschul-Masterstudiengänge 60, 90 oder 120 ECTS-
Anrechnungspunkte zu betragen. Für die Berechnung der ECTS-Anrechnungspunkte gilt § 54 
Abs. 2 zweiter Satz Universitätsgesetz 2002 (UG), BGBl. I Nr. 120/2002, sinngemäß. Für 
berufsbegleitende Fachhochschul-Studiengänge kann die Zuteilung der ECTS-
Anrechnungspunkte auf das Studienjahr auch unterschritten werden. Wird der Zugang zu einem 
Fachhochschul-Studiengang gemäß § 4 Abs. 4 vierter Satz beschränkt, so kann die Anzahl der 
Anrechnungspunkte um bis zu 60 ECTS-Anrechnungspunkte reduziert werden. 
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 2a. Fachhochschul-Bachelorstudiengänge dürfen nur in Verbindung mit Fachhochschul-
Masterstudiengängen derselben Fachhochschule eingerichtet werden. 

 3. Im Rahmen von Fachhochschul-Bachelorstudiengängen ist den Studierenden ein 
Berufspraktikum vorzuschreiben, das einen ausbildungsrelevanten Teil des Studiums darstellt. 
Die Studienzeit wird um die Dauer des Berufspraktikums nicht verlängert. 

 4. Ein Fachhochschulstudium ist so zu gestalten, dass es in der festgelegten Studienzeit 
abgeschlossen werden kann. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Jahresarbeitsleistung einer 
oder eines Studierenden 1 500 Stunden nicht überschreiten darf. 

 5. Die Art und der Umfang der einzelnen Lehrveranstaltungen und Prüfungen sind im Studienplan 
und in der Prüfungsordnung festzulegen. 

 6. Der Studienabschluss in einem Fachhochschul-Masterstudiengang setzt eine positiv beurteilte 
Masterarbeit und eine abschließende Gesamtprüfung voraus. In Fachhochschul-
Bachelorstudiengängen sind im Rahmen von Lehrveranstaltungen eine Bachelorarbeit oder 
mehrere Bachelorarbeiten abzufassen. Nähere Bestimmungen über die eigenständig 
anzufertigenden Bachelorarbeiten sind im jeweiligen Curriculum festzulegen; die abschließende 
Bachelorprüfung besteht aus einer Gesamtprüfung. 

 7. Die besuchten Lehrveranstaltungen und abgelegten Prüfungen sind den Studierenden jährlich, 
jedenfalls bei Ausscheiden aus dem Fachhochschul-Studiengang, schriftlich zu bestätigen. 

 8. Die Lehrveranstaltungen sind ihrer Aufgabenstellung und dem curricular verankerten 
Qualifikationsprofil entsprechend didaktisch zu gestalten. 

 9. Die Lehrveranstaltungen sind einer Bewertung durch die Studierenden zu unterziehen; die 
Bewertungsergebnisse dienen der Qualitätssicherung und sind für die pädagogisch-didaktische 
Weiterbildung der Lehrenden heranzuziehen. 

 10. Fachhochschul-Studiengänge dürfen auch als gemeinsame Studienprogramme oder als 
gemeinsam eingerichtete Studien angeboten werden. Gemeinsame Studienprogramme (joint 
programmes) sind Studien, die auf Grund von Vereinbarungen zwischen zwei oder mehreren 
Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Fachhochschulen, Privathochschulen, 
Privatuniversitäten oder ausländischen anerkannten postsekundären Bildungseinrichtungen 
durchgeführt und abgeschlossen werden. Ein gemeinsames Studienprogramm kann zu einem 
joint degree führen, wobei eine gemeinsame Urkunde über die Verleihung des gemeinsamen 
akademischen Grades auszustellen ist. Ein gemeinsames Studienprogramm kann zu einem 
double degree führen, wobei zwei Urkunden über die Verleihung der akademischen Grade 
auszustellen sind. Ein gemeinsames Studienprogramm kann zu einem multiple degree führen, 
wobei mehrere Urkunden über die Verleihung der akademischen Grade auszustellen sind. 
Gemeinsam eingerichtete Studien sind Studien, die auf Grund von Vereinbarungen zwischen 
einer oder mehreren österreichischen Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, 
Fachhochschulen, Privathochschulen oder Privatuniversitäten durchgeführt werden, wobei ein 
gleichlautendes Curriculum zu erlassen ist. Wenn die beteiligten Bildungseinrichtungen 
beschließen, ein gemeinsames Studienprogramm oder ein gemeinsam eingerichtetes Studium 
nicht mehr durchzuführen, ist von den beteiligten Bildungseinrichtungen Vorsorge zu treffen, 
dass Studierenden der Abschluss des Studiums innerhalb einer angemessenen Frist, die jedenfalls 
die Studiendauer zuzüglich von zwei Semestern zu umfassen hat, möglich ist. 

(Anm.: Z 11 aufgehoben durch Art. 2 Z 5, BGBl. I Nr. 177/2021) 

Gemeinsame Studienprogramme 

§ 3a. Bei gemeinsamen Studienprogrammen haben die beteiligten Bildungseinrichtungen 
Vereinbarungen über die Durchführung, insbesondere über die Festlegung der Leistungen, die die 
betreffenden Studierenden an den beteiligten Bildungseinrichtungen zu erbringen haben, und die 
Finanzierung zu schließen. 

Gemeinsam eingerichtete Studien 

§ 3b. (1) Bei gemeinsam eingerichteten Studien haben die beteiligten österreichischen 
Bildungseinrichtungen eine Vereinbarung insbesondere über die Durchführung sowie die Arbeits- und die 
Ressourcenaufteilung zu schließen. 

(2) In dem von den zuständigen Organen der beteiligten Bildungseinrichtungen gleichlautend zu 
erlassenden Curriculum ist die Zuordnung der Fächer zu der jeweiligen Bildungseinrichtung ersichtlich 
zu machen. 

(3) In den von den Rektoraten der beteiligten Universitäten und öffentlichen Pädagogischen 
Hochschulen gleichlautend zu erlassenden Verordnungen bzw. von den zuständigen Organen von 
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anerkannten privaten Pädagogischen Hochschulen, Fachhochschulen, Privathochschulen und 
Privatuniversitäten zu veröffentlichenden gleichlautenden Vereinbarungen sind Regelungen betreffend 
die Zuständigkeiten zur Vollziehung der studienrechtlichen Bestimmungen festzulegen. Weiters ist 
festzulegen, welche studienrechtlichen Satzungsbestimmungen gemäß Abs. 6 jeweils zur Anwendung 
kommen. 

(4) Die Zulassung zu einem gemeinsam eingerichteten Studium darf nur an einer der beteiligten 
Bildungseinrichtungen nach Wahl der oder des Studierenden erfolgen. Die Rektorate der beteiligten 
Universitäten und öffentlichen Pädagogischen Hochschulen können durch gleichlautend zu erlassende 
Verordnungen bzw. die zuständigen Organe von anerkannten privaten Pädagogischen Hochschulen, 
Fachhochschulen, Privathochschulen und Privatuniversitäten können durch zu veröffentlichende 
gleichlautende Vereinbarungen jene Bildungseinrichtung bestimmen, welche die Zulassung 
durchzuführen hat. Mit der Zulassung wird die oder der Studierende auch Angehörige oder Angehöriger 
aller am gemeinsam eingerichteten Studium beteiligten Bildungseinrichtungen. 

(5) Die zulassende Bildungseinrichtung hat die Zulassung und die Fortsetzungsmeldungen 
durchzuführen, die das Studium betreffenden Bestätigungen, Bescheinigungen und Nachweise sowie die 
abschließenden Zeugnisse auszustellen und den vorgesehenen akademischen Grad bzw. die vorgesehene 
akademische Bezeichnung zu verleihen sowie den Anhang zum Diplom auszustellen. 

(6) Im Falle der Beteiligung an einem gemeinsam eingerichteten Studium mit einer Universität oder 
Pädagogischen Hochschule finden die studienrechtlichen Bestimmungen des Universitätsgesetzes 2002 – 
UG, BGBl. I Nr. 120/2001, bzw. des Hochschulgesetzes 2005 – HG, BGBl. I Nr. 30/2006, Anwendung. 
Gegen Entscheidungen in studienrechtlichen Angelegenheiten ist eine Beschwerde an das 
Bundesverwaltungsgericht zulässig. 

(7) Studien zur Erlangung eines Lehramtes können nur als gemeinsam eingerichtete Studien im 
Sinne von § 54 Abs. 9 UG sowie § 38 Abs. 2c HG mit zumindest einer Universität und bzw. oder 
Pädagogischen Hochschule durchgeführt werden. 

Beachte für folgende Bestimmung 

[CELEX-Nr.: 32021L1883) 

Studierende 

§ 4. (1) Fachhochschul-Studiengänge sind bei Erfüllung der fachlichen Voraussetzungen ohne 
Unterschied des Geschlechts, der sozialen Herkunft, der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion oder 
Weltanschauung, des Alters, der sexuellen Orientierung und der Staatsbürgerschaft allgemein zugänglich. 

(2) Ordentliche Studierende sind die Studierenden, die zu den ordentlichen Studien zugelassen sind. 
Außerordentliche Studierende sind die Studierenden, die zu den außerordentlichen Studien zugelassen 
sind. 

(3) Ordentliche Studien sind Fachhochschul-Bachelorstudiengänge und Fachhochschul-
Masterstudiengänge. Außerordentliche Studien sind Hochschullehrgänge gemäß § 9 sowie der Besuch 
einzelner Lehrveranstaltungen. 

(4) Fachliche Zugangsvoraussetzung zu einem Fachhochschul-Bachelorstudiengang ist die 
allgemeine Universitätsreife oder eine einschlägige berufliche Qualifikation; fachliche 
Zugangsvoraussetzung zu einem Fachhochschul-Masterstudiengang ist ein abgeschlossener 
facheinschlägiger Fachhochschul-Bachelorstudiengang oder der Abschluss eines gleichwertigen Studiums 
an einer anerkannten inländischen oder ausländischen postsekundären Bildungseinrichtung. Dies ist eine 
Bildungseinrichtung, die Studien im Ausmaß von mindestens sechs Semestern durchführt, bei denen die 
Zulassung die allgemeine Universitätsreife im Sinne dieses Bundesgesetzes voraussetzt, und die auf 
Grund der Rechtsvorschriften des Staates, in dem sie ihren Sitz hat, als postsekundäre 
Bildungseinrichtung anerkannt ist. Wenn die Gleichwertigkeit grundsätzlich gegeben ist und nur einzelne 
Ergänzungen auf die volle Gleichwertigkeit fehlen, ist die Studiengangsleitung berechtigt, die 
Feststellung der Gleichwertigkeit mit der Auflage von Prüfungen zu verbinden, die während des 
jeweiligen Masterstudiums abzulegen sind. Baut das wissenschaftliche und didaktische Konzept eines 
Fachhochschul-Studienganges auf Berufserfahrung auf, darf der Zugang zu diesem Fachhochschul-
Studiengang auf eine entsprechende Zielgruppe beschränkt werden. Wird für einen Studiengang die 
Beherrschung einer bestimmten Sprache gefordert, so haben die Studierenden die Kenntnis dieser 
Sprache nachzuweisen. 

(5) Die allgemeine Universitätsreife ist durch eine der folgenden Urkunden nachzuweisen: 
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 1. österreichisches Reifezeugnis einschließlich eines Zeugnisses über die Berufsreifeprüfung, 

 2. anderes österreichisches Zeugnis über die Zuerkennung der Studienberechtigung für eine 
bestimme Studienrichtungsgruppe an einer Universität, Pädagogischen Hochschule oder 
Fachhochschule, 

 3. ausländisches Zeugnis, das einem dieser österreichischen Zeugnisse auf Grund einer 
völkerrechtlichen Vereinbarung oder auf Grund einer Nostrifizierung oder auf Grund der 
Entscheidung der Studiengangsleitung des inländischen Fachhochschul-Studienganges im 
Einzelfall gleichwertig ist, 

 4. Urkunde über den Abschluss eines mindestens dreijährigen Studiums (mit 180 ECTS-
Anrechnungspunkten) an einer anerkannten inländischen oder ausländischen postsekundären 
Bildungseinrichtung. 

(5a) Bestehen Zweifel an der Echtheit der Urkunden, mit denen die Erfüllung der 
Zugangsvoraussetzungen nachgewiesen wird, oder an deren inhaltlicher Richtigkeit oder reichen diese für 
eine Entscheidung nicht aus, kann der Erhalter der Fachhochschule die Überprüfung der Unterlagen oder 
der Kenntnisse vornehmen oder durch von der Fachhochschule bestellte Sachverständige vornehmen 
lassen. Dafür kann vom Erhalter der Fachhochschule eine Kaution in der Höhe von höchstens 500 Euro 
eingehoben werden, welche der Studienwerberin oder dem Studienwerber rückzuerstatten ist, wenn die 
Überprüfung die Echtheit und Richtigkeit der Unterlagen ergeben hat und diese oder dieser die 
Zugangsvoraussetzungen erfüllt. 

(6) Ist die Gleichwertigkeit ausländischer Zeugnisse im Hinblick auf die Inhalte und die 
Anforderungen einer österreichischen Reifeprüfung nicht gegeben, so hat die Studiengangsleitung die 
Ergänzungsprüfungen vorzuschreiben, die für die Herstellung der Gleichwertigkeit mit einer inländischen 
Reifeprüfung erforderlich und vor der Zulassung abzulegen sind. 

(7) Wenn es das Ausbildungsziel des betreffenden Studienganges erfordert, haben 
Studienanfängerinnen und Studienanfänger mit einer einschlägigen beruflichen Qualifikation 
Zusatzprüfungen nachzuweisen. Die Benennung der einschlägigen beruflichen Qualifikationen und die 
Zusatzprüfungen werden im Rahmen der Akkreditierung auf Antrag des Erhalters für den beantragten 
Studiengang oder im Einzelfall, für nicht im Akkreditierungsbescheid geregelte Qualifikationen, von der 
Studiengangsleitung festgelegt. 

(8) Studienanfängerinnen und Studienanfänger mit einschlägiger beruflicher Qualifikation haben die 
vorgeschriebenen Zusatzprüfungen entweder vor Aufnahme des Studiums abzulegen oder bis zu einem 
bestimmten Zeitpunkt des Studiums, jedenfalls vor Eintritt in das zweite Studienjahr, nachzuweisen. Im 
Falle eines berufsbegleitend organisierten Studiums kann eine angemessene Verlängerung dieser Frist bis 
längstens Ende des dritten Semesters vorgesehen werden. Die Zusatzprüfungen und die dafür 
erforderlichen Qualifikationen können an Einrichtungen der Erwachsenenbildung, die vom Bund als 
Förderungsempfänger anerkannt sind, an staatlich organisierten Lehrgängen, an privaten 
Werkmeisterschulen mit Öffentlichkeitsrecht, oder an Einrichtungen, die Fachhochschul-Studiengänge 
durchführen, abgelegt bzw. erworben werden. 

(9) Zur Unterstützung der internationalen Mobilität der Studierenden sowie der Absolventinnen und 
Absolventen hat die zuständige Bundesministerin oder der zuständige Bundesminister durch Verordnung 
festzulegen, in welcher Form der Anhang zum Diplom („Diploma Supplement“) gemäß Art. IX.3 des 
Übereinkommens über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in der europäischen 
Region, BGBl. III Nr. 71/1999, auszustellen ist. 

(10) Ordentliche und außerordentliche Studierende gehören der Österreichischen Hochschülerinnen- 
und Hochschülerschaft gemäß dem Hochschülerinnen- und Hochschülerschaftsgesetz 2014 – HSG 2014, 
BGBl. I Nr. 45/2014, an. 

(11) Die Fachhochschule hat anlässlich der erstmaligen Zulassung einer Studienwerberin oder eines 
Studienwerbers, die oder der noch an keiner Universität, Pädagogischen Hochschule, Fachhochschule, 
Privathochschule oder Privatuniversität zugelassen war, eine Matrikelnummer zuzuordnen. Diese ist für 
alle weiteren Studienzulassungen der oder des betreffenden Studierenden beizubehalten. Die näheren 
Bestimmungen über Bildung und Vergabe von Matrikelnummern sind durch eine Verordnung der 
Bundesministerin oder des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und Forschung zu treffen. 

(Anm.: Datenschutz-Folgenabschätzung zu Abs. 11 siehe Anlage 1) 



 Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at Seite 7 von 58 

Studienberechtigungsprüfung 

§ 5. (1) Personen ohne Reifeprüfung erlangen nach Maßgabe der Satzung durch Ablegung der 
Studienberechtigungsprüfung die allgemeine Universitätsreife für Bachelorstudien einer 
Studienrichtungsgruppe. 

(2) Die Studienberechtigungsprüfung kann für jene Studienrichtungsgruppen gemäß § 64a Abs. 2 
UG angeboten werden, wenn ein Studium der jeweiligen Studienrichtungsgruppe eingerichtet ist. 

(3) Zur Studienberechtigungsprüfung sind Personen zuzulassen, die die Zulassung zu Studien einer 
der Studienrichtungsgruppen anstreben, das 20. Lebensjahr vollendet haben und eine eindeutig über die 
Erfüllung der allgemeinen Schulpflicht hinausgehende erfolgreiche berufliche oder außerberufliche 
Vorbildung für das angestrebte Studium nachweisen. 

(4) Das Ansuchen um Zulassung zur Studienberechtigungsprüfung ist schriftlich beim Kollegium 
jener Fachhochschule einzubringen, bei der ein Studium der angestrebten Studienrichtungsgruppe 
eingerichtet ist. Das Ansuchen hat zu enthalten: 

 1. den Namen, das Geburtsdatum, die Adresse sowie – falls vorhanden – die Matrikelnummer; 

 2. den Nachweis der Staatsangehörigkeit eines EU- oder EWR-Staates oder den Nachweis der 
Angehörigkeit einer Personengruppe gemäß der Personengruppenverordnung; 

 3. das angestrebte Studium; 

 4. den Nachweis der Vorbildung (Abs. 3); 

 5. das Wahlfach oder die Wahlfächer. 

(5) Die Studienberechtigungsprüfung umfasst folgende fünf Prüfungen: 

 1. eine schriftliche Arbeit über ein allgemeines Thema; 

 2. zwei oder drei Prüfungen, die im Hinblick auf Vorkenntnisse oder Fertigkeiten für die 
angestrebte Studienrichtungsgruppe erforderlich sind (Pflichtfächer) und 

 3. eine oder zwei Prüfungen nach Wahl der Prüfungskandidatin oder des Prüfungskandidaten aus 
dem Bereich der angestrebten Studienrichtungsgruppe (Wahlfach oder Wahlfächer). 

(6) Mit der schriftlichen Arbeit über ein allgemeines Thema gemäß Abs. 5 Z 1 hat die 
Prüfungskandidatin oder der Prüfungskandidat nachzuweisen, dass sie oder er sich zu einem 
vorgegebenen Thema in einwandfreier und gewandter Sprache und mit klarem Gedankengang schriftlich 
zu äußern vermag. 

(7) Die Prüfungsanforderungen und -methoden für Prüfungen gemäß Abs. 5 Z 1 und 2 haben sich am 
Lehrstoff der 12. bzw. 13. Schulstufe zu orientieren und sind in der Satzung festzulegen. 

(8) Für die Prüfung oder Prüfungen gemäß Abs. 5 Z 3 (Wahlfach oder Wahlfächer) sind die 
Prüfungsanforderungen und -methoden vom Kollegium zu bestimmen. Auf den studienvorbereitenden 
Charakter der Studienberechtigungsprüfung ist Bedacht zu nehmen. 

(9) Positiv beurteilte Prüfungen, die eine Prüfungskandidatin oder ein Prüfungskandidat an einer 
Bildungseinrichtung, die auf Grund der Rechtsvorschriften des Staates, in dem sie ihren Sitz hat, als 
Bildungseinrichtung anerkannt ist, abgelegt haben, sind auf Antrag vom Kollegium anzuerkennen, soweit 
sie den vorgeschriebenen Prüfungen inhaltlich und umfangmäßig gleichwertig sind. Das Kollegium darf 
höchstens vier Prüfungen anerkennen. Mindestens eine Prüfung ist an der Einrichtung zur Durchführung 
von Fachhochschul-Studiengängen oder bei gemeinsam eingerichteten Studien an einer der beteiligten 
Bildungseinrichtungen abzulegen. 

(10) Prüfungskandidatinnen und Prüfungskandidaten, die eine Meisterprüfung oder eine 
Befähigungsprüfung gemäß der Gewerbeordnung, BGBl. Nr. 194/1994, oder dem Land- und 
forstwirtschaftlichen Berufsausbildungsgesetz, BGBl. Nr. 298/1990, erfolgreich abgelegt haben, sind von 
der Ablegung der Studienberechtigungsprüfung im Wahlfach oder den Wahlfächern gemäß Abs. 5 Z 3 
auf Ansuchen zu befreien. 

(11) Das Kollegium hat für Prüfungen, die an einer Einrichtung zur Durchführung von 
Fachhochschul-Studiengängen abgelegt werden, mindestens eine Prüferin oder einen Prüfer zu bestellen. 

(12) Die Prüfungskandidatinnen und Prüfungskandidaten sind berechtigt, negativ beurteilte 
Prüfungen zweimal zu wiederholen. Die letzte zulässige Wiederholung ist in kommissioneller Form 
durchzuführen. Nach negativer Beurteilung der letzten zulässigen Wiederholung erlischt die Zulassung 
zur Studienberechtigungsprüfung für diese Studienrichtungsgruppe. Eine neuerliche Zulassung zur 
Studienberechtigungsprüfung für diese Studienrichtungsgruppe an der betreffenden Einrichtung zur 
Durchführung von Fachhochschul-Studiengängen ist ausgeschlossen. Bei gemeinsam eingerichteten 
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Lehramtsstudien ist eine neuerliche Zulassung zur Studienberechtigungsprüfung für die 
Studienrichtungsgruppe Lehramtsstudien an allen beteiligten Bildungseinrichtungen ausgeschlossen. 

(13) Die Beurteilung einer Prüfung gemäß Abs. 5 hat mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ zu 
erfolgen. Die Gesamtbeurteilung hat auf „bestanden“ zu lauten, wenn keine Prüfung mit „nicht 
bestanden“ beurteilt wurde; in den übrigen Fällen ist sie mit „nicht bestanden“ festzulegen. Die 
Bestimmungen des § 13 Abs. 2, des § 17 Abs. 3 und 4 und des § 21 sind sinngemäß anzuwenden. 

(14) Über die Ablegung jeder Prüfung ist ein Zeugnis auszustellen. Das Kollegium hat nach 
Vorliegen aller Prüfungszeugnisse ein Studienberechtigungszeugnis für die jeweilige 
Studienrichtungsgruppe auszustellen. Dieses Studienberechtigungszeugnis gilt für jede Universität, 
Pädagogische Hochschule und Einrichtung zur Durchführung von Fachhochschul-Studiengängen, an der 
ein Studium der jeweiligen Studienrichtungsgruppe eingerichtet ist. 

(15) Der erfolgreiche Abschluss der Studienberechtigungsprüfung berechtigt zur Zulassung zu allen 
Studien jener Studienrichtungsgruppe, für welche die Studienberechtigung erworben wurde. 

(16) Die Festlegung der Anzahl der Prüfungen nach Abs. 5 Z 2 und 3 und die Festlegung der 
Pflichtfächer gemäß Abs. 5 Z 2 für die jeweilige Studienrichtungsgruppe erfolgen in der Satzung. 

Akademische Grade 

§ 6. (1) Nach Abschluss der für den Fachhochschul-Studiengang vorgeschriebenen Studien und 
Prüfungen wird durch die Leitung des Kollegiums ein akademischer Grad verliehen. 

(2) Die akademischen Grade haben für Fachhochschul-Bachelorstudiengänge „Bachelor …“, für 
Fachhochschul-Masterstudiengänge „Master …“ oder „Diplom-Ingenieurin/Diplom-Ingenieur …“, 
jeweils mit einem die Fächergruppen kennzeichnenden Zusatz zu lauten. Hat ein akademischer Grad die 
Beisetzung „(FH)“, ist die Führung dieses akademischen Grades ohne den Zusatz „(FH)“ unzulässig. Die 
zulässigen akademischen Grade, die Zusatzbezeichnungen sowie die Abkürzung der akademischen Grade 
werden von der Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria festgesetzt; dieser Beschluss 
bedarf der Genehmigung der zuständigen Bundesministerin oder des zuständigen Bundesministers. Für 
den einzelnen Fachhochschul-Studiengang ist der jeweilige akademische Grad samt Zusatzbezeichnung 
von der Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria im Akkreditierungsbescheid 
festzusetzen. 

(3) Zur Unterstützung der internationalen Mobilität der Studierenden ist der Verleihungsurkunde 
eine englischsprachige Übersetzung anzuschließen, wobei die Benennung der Fachhochschule und des 
ausstellenden Organs sowie der akademische Grad selbst samt Zusatzbezeichnung nicht zu übersetzen 
sind. 

(4) Der erfolgreiche Abschluss eines Fachhochschul-Masterstudienganges oder eines 
Fachhochschul-Diplomstudienganges berechtigt zu einem facheinschlägigen Doktoratsstudium an einer 
Universität, das im Falle einer im Vergleich mit den facheinschlägigen Master- oder Diplomstudien an 
den Universitäten kürzeren Regelstudiendauer des Fachhochschul-Masterstudienganges oder des 
Fachhochschul-Diplomstudienganges um den Differenzzeitraum verlängert wird. 

(5) Für die jeweils in Betracht kommenden Doktoratsstudien hat die zuständige Bundesministerin 
oder der zuständige Bundesminister eine entsprechende Verordnung zu erlassen. Der im Falle einer 
Verlängerung gemäß Abs. 4 festzulegende Gesamtumfang der Grundlagenfächer, der fachspezifischen 
Ergänzungsfächer und der Vertiefungsfächer hat sich an den fachspezifischen Anforderungen der 
Dissertation zu orientieren. 

(6) Über einen Antrag auf Nostrifizierung eines an einer ausländischen Fachhochschule erworbenen 
Grades entscheidet die Leitung des Kollegiums der Einrichtung, an die der Antrag gestellt wird und die 
den entsprechenden Studiengang durchführt. Es ist zu prüfen, ob das ausländische Studium der 
Antragstellerin oder des Antragstellers hinsichtlich der Anforderungen, des Gesamtumfanges sowie der 
Studieninhalte so aufgebaut ist, dass es mit dem im Antrag genannten inländischen Fachhochschul-
Studiengang als gleichwertig anzusehen ist. Sofern die Gleichwertigkeit grundsätzlich gegeben ist und 
nur einzelne Ergänzungen auf die volle Gleichwertigkeit fehlen, haben die antragstellenden Personen das 
Recht, diese von der Leitung des Kollegiums bekanntgegebenen Lehrveranstaltungen und Prüfungen als 
außerordentliche Studierende zu absolvieren. 

(7) Die Antragstellung auf Nostrifizierung eines an einer ausländischen Fachhochschule erworbenen 
akademischen Grades setzt den Nachweis voraus, dass die Nostrifizierung zwingend für die 
Berufsausübung oder für die Fortsetzung der Ausbildung der Antragstellerin oder des Antragstellers in 
Österreich erforderlich ist. Es ist unzulässig, denselben Nostrifizierungsantrag gleichzeitig oder nach der 
Zurückziehung bei anderen Kollegien einzubringen. 
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(8) Die Erhalter sind berechtigt, für die Nostrifizierung eines ausländischen Studienabschlusses eine 
Taxe von 150 Euro einzuheben. Die Taxe ist im Voraus zu entrichten. Sie verfällt, wenn der Antrag auf 
Nostrifizierung abgewiesen oder zurückgezogen wird. 

Lehr- und Forschungspersonal 

§ 7. (1) Das Lehr- und Forschungspersonal an Fachhochschulen und an Fachhochschul-
Studiengängen besteht aus hauptberuflich und aus nebenberuflich tätigen Personen. 

(2) Nebenberuflich tätige Personen sind Personen, die 

 1. ausschließlich in der Lehre tätig sind und 

 2. nicht mehr als sechs Semesterwochenstunden lehren und 

 3. bei Erteilung des Lehrauftrages für das Semester nachweislich einer anderen voll 
sozialversicherungspflichtigen Erwerbstätigkeit nachgehen oder im Ruhestand sind. 

(3) Nebenberufliches Lehrpersonal gemäß Abs. 2 kann sich von anderen Personen vertreten lassen, 
sofern diese über gleichzuhaltende Qualifikationen verfügen. 

(4) § 98 ArbVG (personelles Informationsrecht) gilt auch für die Gruppe der nebenberuflich tätigen 
Personen, selbst wenn ein freies Dienstverhältnis oder eine selbständige Tätigkeit vorliegt. 

(5) Die Lehrenden der Fachhochschule sind hinsichtlich der Bestimmungen des Niederlassungs- und 
Aufenthaltsgesetzes, BGBl. I Nr. 100/2005, und des Ausländerbeschäftigungsgesetzes, BGBl. 
Nr. 218/1975, sowie der auf der Grundlage dieser Bundesgesetze erlassenen Verordnungen den 
Lehrenden an öffentlichen österreichischen Universitäten gleichgestellt. 

2. Abschnitt 

Akkreditierungsvoraussetzungen und organisatorische Angelegenheiten 

Akkreditierungsvoraussetzungen 

§ 8. (1) Ein Antrag auf Akkreditierung als Fachhochschule und eines Studienganges als 
Fachhochschul-Studiengang ist an die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria zu 
richten. 

(2) Zur Erlangung der Akkreditierung als Fachhochschule sowie für die Dauer der Akkreditierung 
muss der Erhalter folgende Voraussetzungen erfüllen: 

 1. Vorlage eines Entwicklungsplans, der jedenfalls das Entwicklungskonzept für den Aufbau der 
betreffenden Bildungseinrichtung zu einer Fachhochschule unter Berücksichtigung der 
Zielsetzungen der Einrichtung, der Schwerpunkte und Maßnahmen in Lehre und Forschung 
sowie die strukturelle und inhaltliche Entwicklungsplanung, die Personalplanung, die 
Gleichstellung der Geschlechter und den Aufbau eines Leistungs- und 
Qualitätsmanagementsystems umfasst; 

 2. Vorlage eines Satzungsentwurfes gemäß § 10 Abs. 3 Z 10; 

 3. Anbieten von jedenfalls zwei Fachhochschul-Bachelorstudiengängen und zwei darauf 
aufbauenden Fachhochschul-Masterstudiengänge; 

 4. Erfüllung der Prüfbereiche gemäß § 23 HS-QSG. 

(3) Eine Akkreditierung als Fachhochschul-Studiengang setzt voraus, daß 

 1. den Zielen und den leitenden Grundsätzen für die Gestaltung von Fachhochschul-Studiengängen 
(§ 3) entsprochen wird; 

 2. der Studienplan und die Prüfungsordnung fachlichen und beruflichen Erfordernissen 
entsprechen; im Sinne des Europäischen Systems zur Anrechnung von Studienleistungen 
(European Credit Transfer System - ECTS, 253/2000/EG, Amtsblatt Nr. L 28 vom 3. 2. 2000) 
sind den einzelnen Studienleistungen ECTS-Anrechnungspunkte zuzuteilen. Mit diesen 
Anrechnungspunkten ist der Anteil des mit den einzelnen Studienleistungen verbundenen 
Arbeitspensums („work load“) der Studierenden bezogen auf den gesamten Studiengang zu 
bestimmen, wobei dem Arbeitspensum eines Studienjahres 60 Anrechnungspunkte und dem 
Arbeitspensum eines Semesters 30 Anrechnungspunkte zugeteilt werden; 

 3. der Unterricht an allen Standorten der Durchführung des Fachhochschul-Studienganges durch ein 
wissenschaftlich, berufspraktisch und pädagogisch-didaktisch qualifiziertes Lehr- und 
Forschungspersonal abgehalten wird; 
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 4. die zur Erreichung der Ziele und zur Sicherung der Grundsätze erforderlichen 
anwendungsbezogenen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten durch Mitglieder des Lehr- und 
Forschungspersonals durchgeführt werden; 

 5. der mit der Entwicklung des beantragten Studienganges betraute Personenkreis und das den 
Studiengang durchführende Lehr- und Forschungspersonal eine den Hochschulen entsprechende 
Autonomie besitzen sowie eine entsprechende Mitbestimmung der Studierenden gewährleistet 
ist; 

 6. eine Anerkennung von Prüfungen, anderen Studienleistungen und Kompetenzen im Sinne der 
berufsorientierten Ausbildung des jeweiligen Studienganges vorgesehen ist und dadurch eine 
Verkürzung der Studienzeit erreicht werden kann; 

 7. jene in Frage kommenden Studienberechtigungsprüfungen gemäß § 64a UG sowie jene 
facheinschlägigen beruflichen Qualifikationen samt allfälligen Zusatzprüfungen, die als 
Zugangsvoraussetzung für den beantragten Studiengang geeignet sind, angegeben sind. Dabei ist 
auf jene Kenntnisse abzustellen, die für die Erreichung des Ausbildungszieles des beantragten 
Studienganges, auch bei Berücksichtigung der Förderung der Durchlässigkeit des 
Bildungssystems, unabdingbar sind; 

(Anm.: Z 8 aufgehoben durch Art. 3 Z 41, BGBl. I Nr. 77/2020) 

 9. eine Bedarf- und Akzeptanzerhebung für den Fachhochschul-Studiengang beigebracht wird; 

 10. die erforderliche Personal-, Raum- und Sachausstattung für die Dauer der Genehmigung des 
Fachhochschul-Studienganges vorhanden ist; 

 11. eine Kalkulation mit Ausweis der Kosten pro Studienplatz und ein Finanzierungsplan für die 
Dauer der Genehmigung des Fachhochschul-Studienganges vorgelegt werden; 

 12. ein Verfahren zur Aufnahme von Studierenden bei Studiengängen gemäß § 2 Abs. 2a vorgelegt 
wird; 

 13. die Bedingungen der Prüfbereiche gemäß § 23 HS-QSG erfüllt werden. 

(4) Der mit der Entwicklung des beantragten Studienganges von der Fachhochschule betraute 
Personenkreis muß mindestens vier Personen umfassen. Von diesen müssen zwei wissenschaftlich durch 
Habilitation oder durch eine dieser gleichwertige Qualifikation ausgewiesen sein, und zwei über den 
Nachweis einer Tätigkeit in einem für den beantragten Fachhochschul-Studiengang relevanten Berufsfeld 
verfügen. Die für die Entwicklung des beantragten Fachhochschul-Studienganges verantwortlichen 
Personen sind im Antrag zu nennen; eine Person ist von der Fachhochschule zu beauftragen, der Agentur 
für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria für die erforderlichen Auskünfte zur Verfügung zu 
stehen. Im Falle der Akkreditierung haben mindestens vier Personen des mit der Entwicklung betrauten 
Personenkreises im Studiengang haupt- oder nebenberuflich zu lehren. Von diesen müssen zwei 
wissenschaftlich durch Habilitation oder durch eine dieser gleichwertige Qualifikation ausgewiesen sein 
und zwei über den Nachweis einer Tätigkeit in einem für den Studiengang relevanten Berufsfeld 
verfügen. Scheidet eine dieser Personen aus dem Lehr- und Forschungspersonal aus, ist diese durch eine 
gleichqualifizierte Person zu ersetzen. 

(5) Sind die mit dem Abschluss des Fachhochschul-Studienganges zu erwerbenden Qualifikationen 
Voraussetzungen für den Zugang zu einem reglementierten Beruf, hat die Fachhochschule im Rahmen 
des Akkreditierungsverfahrens den Nachweis der Anerkennung der Qualifikationen für die 
Berufsausübung zu erbringen. 

(6) Ein Antrag auf Akkreditierung eines Fachhochschul-Studienganges hat neben dem Nachweis der 
in Abs. 2 bis 4 genannten Voraussetzungen zu enthalten: 

 1. Name des Erhalters und Bezeichnung der Fachhochschule; ist der Erhalter eine juristische Person 
des privaten Rechts, so ist ein Auszug aus dem Firmenbuch bzw. Vereinsregister beizubringen; 

 2. Benennung der Studiengangsleitung, die im Einzelfall über Anliegen von Studienwerberinnen 
und Studienwerbern (Anm. 1) und Studierenden entscheidet; 

 3. Vorlage eines Studienplanes und einer Prüfungsordnung einschließlich eines Vorschlages für die 
zeitliche Gliederung des Studienganges unter Berücksichtigung des 
Studienförderungsgesetzes 1992, BGBl. Nr. 305; 

 4. Vorlage einer Aufnahmeordnung, in der die Zahl der Studienplätze und die Kriterien für die 
Auswahl von Studienwerberinnen und Studienwerbern für den Fall angegeben ist, daß die Zahl 
der Bewerbungen die Zahl der Studienplätze übersteigt. 

(7) Erhalter von Fachhochschulen, die nach den Bestimmungen des HS-QSG akkreditiert sind, 
haben das Recht, die Bezeichnung „Fachhochschule“ oder „Hochschule für Angewandte Wissenschaften“ 
im Namenszug der Bildungseinrichtung zu führen. 
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(_______________ 

Anm. 1: Art. 3 Z 31 der Novelle BGBl. I Nr. 74/2011 lautet: „... In § 8 Abs. 5 Z 2 werden die Wortfolge ... 
sowie das Wort „Studienwerber“ durch die Wortfolge „Studienwerberinnen und Studienwerber“ ersetzt. 
... „. Richtig wäre: „... In § 8 Abs. 5 Z 2 werden die Wortfolge ... sowie das Wort „Studienwerbern“ 
durch die Wortfolge „Studienwerberinnen und Studienwerbern“ ersetzt. ...“.) 

Verlängerung der Akkreditierung der Fachhochschule 

§ 8a. (1) Die Verlängerung der Akkreditierung der Fachhochschule erfolgt gemäß § 8 Abs. 2 und 
den Prüfbereichen des § 23 HS-QSG. Dabei sind insbesondere folgende Nachweise zu erbringen: 

 1. Etablierung des Entwicklungsplans und der Organisationsstruktur und entsprechender Strukturen 
der Weiterentwicklung des Entwicklungsplans und der Organisation der Fachhochschule; 

 2. Umsetzung der Profilbildung und der Ziele an der Fachhochschule; 

 3. Aufbau eines Leistungs- und Qualitätsmanagementsystems, das jedenfalls Lehre und Studium, 
Angewandte Forschung und Entwicklung, Personal und Dienstleistungen umfasst; 

 4. ausreichende Infrastruktur und Finanzierung der Fachhochschule; 

 5. Gleichstellung der Geschlechter insbesondere durch einen Gleichstellungsplan. 

(2) Der Antrag auf Verlängerung der Akkreditierung ist an die Agentur für Qualitätssicherung und 
Akkreditierung Austria zu richten. 

Hochschullehrgänge 

§ 9. (1) Fachhochschulen sind berechtigt, in den Fachrichtungen der bei ihnen akkreditierten 
Fachhochschul-Studiengänge auch Hochschullehrgänge einzurichten. Diese sind in die hochschulinterne 
Qualitätssicherung und -entwicklung einzubinden. Die Qualität der Lehre ist durch wissenschaftlich, 
wissenschaftlich-künstlerisch, künstlerisch oder berufspraktisch und didaktisch entsprechend 
qualifiziertes Lehrpersonal sicherzustellen. 

(2) Hochschullehrgänge können auch als außerordentliche Bachelorstudien und außerordentliche 
Masterstudien eingerichtet werden. Der Arbeitsaufwand für außerordentliche Bachelorstudien hat 180 
ECTS-Anrechnungspunkte und für außerordentliche Masterstudien 120 ECTS-Anrechnungspunkte zu 
betragen. Der Arbeitsaufwand für ein außerordentliches Masterstudium kann in Ausnahmefällen weniger 
ECTS-Anrechnungspunkte betragen, wenn dieses in Umfang und Anforderungen mit mehreren fachlich 
in Frage kommenden ausländischen Masterstudien vergleichbar ist. 

(3) Hochschullehrgänge können auch als gemeinsame Studienprogramme oder als gemeinsam 
eingerichtete Studien angeboten und durchgeführt werden. 

(4) Hochschullehrgänge können zur wirtschaftlichen und organisatorischen Unterstützung in 
Zusammenarbeit mit einem außerhochschulischen Rechtsträger angeboten und durchgeführt werden. 
Abweichend davon ist für Hochschullehrgänge, in denen der akademische Grad „Bachelor Professional“ 
oder „Master Professional“ verliehen werden soll, eine erweiterte Zusammenarbeit mit einer 
außerhochschulischen Bildungseinrichtung erforderlich. In diesem Fall sind Verträge insbesondere über 
die Festlegungen der Leistungen, die die beteiligten Einrichtungen zu erbringen haben, die Durchführung 
und die Finanzierung zu schließen. Diese Verträge sind ohne Personenbezug sowie die Angabe von 
privaten Finanzierungsquellen und von Betriebs- und Geschäftsgeheimissen auf den Webseiten der 
beteiligten Einrichtungen zu veröffentlichen. 

(5) Für den Besuch von Hochschullehrgängen haben die außerordentlichen Studierenden einen 
Lehrgangsbeitrag zu entrichten. Er ist unter der Berücksichtigung der tatsächlichen Kosten des 
Hochschullehrganges festzusetzen. 

(6) Voraussetzung für die Zulassung 

 1. zu einem Hochschullehrgang mit Bachelorabschluss ist der Nachweis der im Curriculum des 
betreffenden Lehrganges geforderten Voraussetzungen und eine mehrjährige einschlägige 
Berufserfahrung. 

 2. zu einem Hochschullehrgang, in dem der akademische Grad „Bachelor Professional“ verliehen 
werden soll, ist eine einschlägige formale berufliche Qualifikation oder eine mehrjährige 
einschlägige Berufserfahrung. Wenn es das Curriculum erfordert, können weitere 
Voraussetzungen und Ergänzungsprüfungen vorgesehen werden. Das Kollegium kann festlegen, 
welche dieser Ergänzungsprüfungen Voraussetzung für die Ablegung von im Curriculum des 
Hochschullehrlanges vorgesehenen Prüfungen sind. 

(7) Voraussetzung für die Zulassung zu einem Hochschullehrgang mit Masterabschluss ist ein 
abgeschlossener facheinschlägiger Fachhochschul-Bachelorstudiengang, der Abschluss eines anderen 
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fachlich in Frage kommenden Studiums mindestens desselben hochschulischen Bildungsniveaus an einer 
anerkannten inländischen oder ausländischen postsekundären Bildungseinrichtung oder ein im 
Curriculum des Hochschullehrganges definiertes Studium mit mindestens 180 ECTS-
Anrechnungspunkten und eine mehrjährige einschlägige Berufserfahrung. Wenn es das Curriculum 
erfordert, können weitere Voraussetzungen vorgesehen werden. Zum Ausgleich wesentlicher fachlicher 
Unterschiede können Ergänzungsprüfungen vorgeschrieben werden. Das Kollegium kann festlegen, 
welche dieser Ergänzungsprüfungen Voraussetzung für die Ablegung von im Curriculum des 
Hochschullehrganges vorgesehenen Prüfungen sind. 

(7a) Abweichend von Abs. 7 kann für Hochschullehrgänge, in denen der akademische Grad „Master 
of Business Administration“ gemäß Abs. 8 Z 3 oder „Executive Master of Business Administration“ 
gemäß Abs. 8 Z 4 verliehen wird, im Curriculum auch eine mehrjährige einschlägige Berufserfahrung als 
Zugangsvoraussetzung festgelegt werden, sofern Zugangsbedingungen, Umfang und Anforderungen mit 
Zugangsbedingungen, Umfang und Anforderungen mehrerer fachlich in Frage kommender ausländischer 
Masterstudien nachweislich vergleichbar sind. Wenn es das Curriculum erfordert, können weitere 
Voraussetzungen vorgesehen werden. Für diese Lehrgänge kommt Abs. 2 letzter Satz nicht zur 
Anwendung. 

(8) Den Absolventinnen und Absolventen 

 1. von außerordentlichen Bachelorstudien ist der akademische Grad „Bachelor of Arts (Continuing 
Education)“, abgekürzt „BA (CE)“, „Bachelor of Science (Continuing Education)“, abgekürzt 
„BSc (CE)“, „Bachelor of Engineering (Continuing Education)“, abgekürzt „BEng (CE)“, oder 
„Bachelor Professional“, abgekürzt „BPr“, zu verleihen. 

 2. von außerordentlichen Masterstudien ist der akademische Grad „Master of Arts (Continuing 
Education)“, abgekürzt „MA (CE)“, „Master of Science (Continuing Education)“, abgekürzt 
„MSc (CE)“, „Master of Engineering (Continuing Education)“, abgekürzt „MEng (CE)“, oder 
„Master Professional“, abgekürzt „MPr“, zu verleihen. 

 3. von außerordentlichen Masterstudien im Bereich „Business Administration“ ist der akademische 
Grad „Master of Business Administration“, abgekürzt „MBA“, zu verleihen, sofern 
Zugangsbedingungen, Umfang und Anforderungen mit Zugangsbedingungen, Umfang und 
Anforderungen mehrerer fachlich in Frage kommender ausländischer MBA-Masterstudien 
nachweislich vergleichbar sind. 

 4. von außerordentlichen Masterstudien im Bereich „Business Administration“ ist der akademische 
Grad „Executive Master of Business Administration“, abgekürzt „EMBA“, zu verleihen, sofern 
Zugangsbedingungen, Umfang und Anforderungen mit Zugangsbedingungen, Umfang und 
Anforderungen mehrerer fachlich in Frage kommender ausländischer EMBA-Masterstudien 
nachweislich vergleichbar sind. 

 5. von außerordentlichen Masterstudien im Bereich „Recht“ ist der akademische Grad „Master of 
Laws“, abgekürzt „LL.M.“, zu verleihen, sofern Zugangsgsbedingungen, Umfang und 
Anforderungen mit Zugangsbedingungen, Umfang und Anforderungen mehrerer fachlich in 
Frage kommender ausländischer Masterstudien nachweislich vergleichbar sind. 

(9) Wenn Abs. 8 nicht zur Anwendung kommt, darf die Bezeichnung „Akademische …“ bzw. 
„Akademischer …“ mit einem die Inhalte des jeweiligen Hochschullehrganges charakterisierenden 
Zusatz festgelegt werden, die den Absolventinnen und Absolventen jener Hochschullehrgänge zu 
verleihen ist, die mindestens 60 ECTS-Anrechnungspunkte umfassen. 

(10) Den Urkunden über die Verleihung der Bezeichnung dürfen fremdsprachige Übersetzungen 
angeschlossen werden, wobei die Benennung der Fachhochschule und des ausstellenden Organs sowie die 
Bezeichnung selbst nicht zu übersetzen sind. 

Kollegium, Studiengangsleitung 

§ 10. (1) Zur Durchführung und Organisation des Lehr- und Prüfungsbetriebes ist an jeder 
Fachhochschule ein Kollegium einzurichten. Dieses hat mindestens zweimal jährlich zusammenzutreten. 

(2) Dem Kollegium gehören neben der Leiterin oder dem Leiter des Kollegiums und ihrer oder 
seiner Stellvertretung sechs Leiterinnen oder Leiter der jeweils eingerichteten Fachhochschul-
Studiengänge, sechs Vertreterinnen oder Vertreter des Lehr- und Forschungspersonals sowie vier 
Vertreterinnen oder Vertreter der Studierenden der Fachhochschul-Studiengänge an. Diese Vertretungen 
im Kollegium werden, mit Ausnahme der Vertreterinnen und Vertreter der Studierenden, von den 
jeweiligen Personengruppen gewählt. Die Vertreterinnen und Vertreter der Studierenden sind gemäß § 32 
Abs. 1 des Hochschülerinnen- und Hochschülerschaftsgesetzes 2014 – HSG 2014, BGBl. I Nr. 45/2014, 
zu entsenden. Sollten weniger als sechs Leiterinnen oder Leiter von Fachhochschul-Studiengängen zur 
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Verfügung stehen, ist deren Anzahl aus dem Kreis der Vertreterinnen oder Vertreter des Lehr- und 
Forschungspersonals zu ergänzen. Bei der Erstellung der Wahlvorschläge für die zu wählenden 
Vertreterinnen oder Vertreter ist pro Gruppe nach Möglichkeit auf eine gendergerechte ausgeglichene 
Repräsentanz zu achten. 

(3) Die Aufgaben des Kollegiums sind: 

 1. Wahl der Leitung sowie der Stellvertretung auf Grund eines Dreiervorschlages des Erhalters. Mit 
Zustimmung des Kollegiums kann dieser Vorschlag auf zwei Personen reduziert werden. Die 
vorgeschlagenen Personen müssen hauptberuflich tätig sein. Gibt die amtierende 
Kollegiumsleitung und/oder deren Stellvertretung ihr Interesse bekannt, die Funktion für eine 
weitere Funktionsperiode auszuüben, kann eine Bestellung ohne Wahl erfolgen, wenn das 
Kollegium mit Zweidrittelmehrheit und der Erhalter zustimmen. Wiederholte 
Wiederbestellungen sind zulässig. Die Leitung des Kollegiums hat die Bezeichnung 
„Akademische Leiterin“ oder „Akademischer Leiter“ oder die Bezeichnung „Vorsitzende“ oder 
„Vorsitzender“ zu führen. 

 2. Antrag an den Erhalter auf Abberufung der Leitung oder der Stellvertretung oder Stellungnahme 
zu einer diesbezüglichen Absicht des Erhalters für den Fall, dass diese Organe ihre Aufgaben 
gröblich verletzt oder vernachlässigt haben oder nicht mehr in der Lage sind, ihre Aufgaben zu 
erfüllen; 

 3. Änderungen betreffend akkreditierte Studiengänge im Einvernehmen mit dem Erhalter; 

 4. Einrichtung und Auflassung von Studiengängen und Hochschullehrgängen im Einvernehmen mit 
dem Erhalter; 

 5. Antragstellung zum Budget (Investitions-, Sach- und Personalaufwand) an den Erhalter; 

 6. strategische Weiterentwicklung von Lehre, angewandter Forschung und Internationalisierung zur 
Sicherstellung kompetenz- und zukunftsorientierter Studien auf Hochschulniveau im 
Einvernehmen mit dem Erhalter; 

 7. Inhaltliche Koordination des gesamten Lehrbetriebes; 

 8. Sicherung der Qualität der Lehre und Forschung sowie Evaluierung des gesamten Lehrbetriebes 
samt Prüfungsordnung und Studienpläne; 

 9. Verleihung von im Universitätswesen üblichen akademischen Ehrungen im Einvernehmen mit 
dem Erhalter; 

 10. Erlassung einer Geschäftsordnung und einer Satzung im Einvernehmen mit dem Erhalter. In der 
Satzung sind jedenfalls die Studien- und Prüfungsordnungen, die Wahlordnung für das 
Kollegium, die Einrichtung allfälliger Arbeitsausschüsse und deren Statuten, Bestimmungen über 
Präsenzquoren des Kollegiums, Gleichstellungsplan, Bestimmungen über die Einrichtung und 
Auflassung von Studiengängen und Hochschullehrgängen sowie Richtlinien für die sinngemäße 
Verwendung von Bezeichnungen des Universitätswesens, über die Verleihung von akademischen 
Ehrungen und die Sicherstellung der Integrität im wissenschaftlichen und künstlerischen 
Studien-, Lehr- und Forschungsbetrieb sowie guter wissenschaftlicher oder künstlerischer Praxis 
in allen Leistungsbereichen aufzunehmen. Die Satzung ist in geeigneter Form zu veröffentlichen; 

 11. Entscheidung über Beschwerden gegenüber Entscheidungen der Studiengangsleitung. 

(4) Der Leitung des Kollegiums obliegt: 

 1. sofern es hauptberuflich tätige Personen sind, die Beauftragung und Erteilung von Anweisungen 
an Mitglieder des Lehr- und Forschungspersonals, um eine ordnungsgemäße Durchführung des 
Lehrbetriebes sowie eine qualitätsvolle praxisorientierte Ausbildung auf Hochschulniveau 
sicherzustellen, sowie im Rahmen der Qualitätssicherung die Beauftragung und die Erteilung von 
fachlichen Anweisungen an Studiengangsleitungen und an Leitungen von akademischen 
Organisationseinheiten. 

 2. die Erteilung von Lehraufträgen auf Grund von Vorschlägen oder nach Anhörung des 
Kollegiums; 

 3. die Vertretung des Kollegiums nach außen sowie die Vollziehung der Beschlüsse des 
Kollegiums; 

 4. Verleihung akademischer Grade und deren Widerruf sowie Nostrifizierung ausländischer 
akademischer Grade. 

 5. Vorschläge für die Leitungen von akademischen Organisationseinheiten und von Lehr- und 
Forschungspersonal an den Erhalter; 

 6. Beauftragung und Mitwirkung an der Durchführung externer Qualitätssicherungsverfahren im 
Einvernehmen mit dem Erhalter. 
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(5) Der Studiengangsleitung obliegt: 

 1. die Zulassung zu Prüfungen, Zuteilung von Prüferinnen und Prüfern, Festsetzung von 
Prüfungsterminen; 

 2. die Anerkennung von Studien und Prüfungen im Einzelfall; 

 3. die Aberkennung von Prüfungen; 

 4. die Entscheidungen in studienrechtlichen Angelegenheiten gemäß §§ 11 bis 21; 

 5. die Entscheidungen gemäß § 4 Abs. 4, 5 Z 3, Abs. 6 und 7. 

(6) Gegen Entscheidungen der Kollegiumsleitung gemäß Abs. 4 Z 4 ist eine Beschwerde an das 
Bundesverwaltungsgericht zulässig. Gegen Entscheidungen der Studiengangsleitung haben Studierende 
sowie Aufnahmewerberinnen und Aufnahmewerber die Möglichkeit einer Beschwerde an das Kollegium. 

(7) Der Erhalter hat in Abstimmung mit der Kollegiumsleitung dafür zu sorgen, dass das Lehr- und 
Forschungspersonal an anwendungsbezogenen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten teilnimmt. Dies 
kann an der eigenen Einrichtung oder durch Kooperation mit anderen Forschungs- und 
Entwicklungseinrichtungen geschehen. 

(8) Der Erhalter kann gemäß den in der Satzung festgelegten Richtlinien im Einvernehmen mit dem 
Kollegium den an der Fachhochschule tätigen Personen die sinngemäße Verwendung von Bezeichnungen 
des Universitätswesens gestatten, die im UG festgelegt sind. Die Verwendung dieser Bezeichnungen ist 
jeweils nur mit dem Zusatz „FH“, „(FH)“ oder „Fachhochschul-...“ zulässig. 

(9) Fachhochschul-Studiengänge und Fachhochschulen haben das Recht zur Führung des 
Bundeswappens. 

(10) Die zuständige Bundesministerin oder der zuständige Bundesminister ist berechtigt, sich über 
alle Angelegenheiten der Fachhochschule zu informieren. Der Erhalter und das Kollegium sind 
verpflichtet, der zuständigen Bundesministerin oder dem zuständigen Bundesminister Auskünfte zu 
erteilen, Unterlagen über bezeichnete Gegenstände vorzulegen, angeordnete Erhebungen anzustellen 
sowie Überprüfungen an Ort und Stelle vornehmen zu lassen. 

Beachte für folgende Bestimmung 

[CELEX-Nr.: 32021L1883) 

3. Abschnitt 

Studienrechtliche Bestimmungen 

Aufnahmeverfahren 

§ 11. (1) Ein Aufnahmeverfahren ist jedenfalls durchzuführen, wenn die Zahl der Bewerberinnen 
und Bewerber für einen Studiengang die Zahl der vorhandenen Plätze übersteigt. Für das 
Aufnahmeverfahren sind den Ausbildungserfordernissen des jeweiligen Studienganges entsprechende 
leistungsbezogene Kriterien festzulegen. Nach Maßgabe organisatorischer Möglichkeiten sind mit allen 
Bewerberinnen und Bewerbern Aufnahmegespräche vorzusehen und bei der Reihung zu berücksichtigen. 
Bei Bachelorstudiengängen hat eine Einteilung der Bewerbungsgruppen mit unterschiedlicher Vorbildung 
zu erfolgen, wobei zumindest eine Gruppe von Bewerberinnen und Bewerbern mit einschlägiger 
beruflicher Qualifikation zu bilden ist. Es ist vorzusehen, dass die Bewerbungsgruppen aliquot auf die 
Zahl der Aufnahmeplätze aufgeteilt werden. Die zur Reihungsliste führenden Bewertungen der 
Bewerberinnen und Bewerber sind überprüfbar und nachvollziehbar zu dokumentieren. 

(2) Für die Durchführung des Aufnahmeverfahrens sind von den Bewerberinnen und Bewerbern 
keine Gebühren zu entrichten. 

(3) Der Bewerberin oder den Bewerbern ist Einsicht in die Beurteilungs- und 
Auswertungsunterlagen zu gewähren, wenn sie oder er dies innerhalb von drei Monaten ab Bekanntgabe 
des Ergebnisses verlangen. Vom Recht auf Einsichtnahme sind Fragen betreffend die persönliche 
Eignung ausgenommen. 

(4) Aufnahmeverfahren für Fachhochschul-Studiengängen sind unbeschränkt wiederholbar. 

(5) Die in Abs. 1 vorgesehenen Bestimmungen für das Aufnahmeverfahren sind für Fachhochschul-
Studiengänge gemäß § 2 Abs. 2a anzuwenden. 
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Beachte für folgende Bestimmung 

zum Bezugszeitraum vgl. § 27 Abs. 22 und 23 

Anerkennung 

§ 12. (1) Bezüglich der Anerkennung von Prüfungen, anderen Studienleistungen und Kompetenzen 
gilt das Prinzip der lehrveranstaltungsbezogenen Anerkennung oder der modulbezogenen Anerkennung 
von Lernergebnissen. Auf Antrag der oder des Studierenden sind Prüfungen, andere Studienleistungen 
und Kompetenzen anzuerkennen, wenn keine wesentlichen Unterschiede mit dem Anforderungsprofil 
hinsichtlich Inhalt und Umfang der zu erlassenden Lehrveranstaltungen oder den zu erlassenden Modulen 
bestehen. Eine Wissensüberprüfung ist in diesen Fällen nicht vorzusehen. 

(2) Berufliche Kompetenzen sind in Bezug auf die Anerkennung von Lehrveranstaltungen, Modulen 
und anderen Studienleistungen zu berücksichtigen, sofern die oder der Studierende den beruflichen 
Erwerb der Lernergebnisse, wie in den entsprechenden Lehrveranstaltungen, Modulen oder anderen 
Studienleistungen vorgesehen, nachweist; das gilt insbesondere für berufsbegleitend organisierte 
Studiengänge und Studiengangsteile. 

(3) Die Fachhochschule kann absolvierte Prüfungen im Sinne des § 78 Abs. 1 Z 2 lit. b und c UG bis 
zu einem Höchstausmaß von 60 ECTS-Anrechnungspunkten sowie berufliche oder außerberufliche 
Kompetenzen bis zu einem Höchstausmaß von 60 ECTS-Anrechnungspunkten anerkennen. Diese 
Anerkennungen sind bis zu einem Höchstausmaß von insgesamt 90 ECTS-Anrechnungspunkten zulässig. 

(4) Die Fachhochschule kann außerberufliche Kompetenzen nach Durchführung einer Validierung 
der Lernergebnisse bis zu dem in Abs. 3 festgelegten Höchstausmaß anerkennen. In diesem Fall sind die 
Regelungen und Standards zum Verfahren zur Validierung der Lernergebnisse in der Satzung festzulegen. 

Allgemeine Prüfungsmodalitäten 

§ 13. (1) Die Prüfungen haben zeitnah zu den Lehrveranstaltungen stattzufinden, in denen die 
prüfungsrelevanten Inhalte vermittelt werden. 

(2) Studierende haben das Recht auf eine abweichende Prüfungsmethode, wenn eine Behinderung 
nachgewiesen wird, die die Ablegung der Prüfung in der vorgeschriebenen Methode unmöglich macht 
und der Inhalt und die Anforderungen der Prüfung durch eine abweichende Methode nicht beeinträchtigt 
werden. 

(3) Es ist eine ausreichende Zahl von Terminen für Prüfungen und Wiederholungen von Prüfungen 
je Semester und Studienjahr vorzusehen, so dass die Fortsetzung des Studiums ohne Semesterverlust 
möglich ist. Der konkrete Zeitrahmen für Wiederholungen von Prüfungen hat sich an Umfang und 
Schwierigkeit der Prüfung zu orientieren. Die Prüfungstermine sind rechtzeitig kundzumachen. 
Prüfungstermine sind jedenfalls für das Ende und für den Anfang jeden Semesters anzusetzen. 

(4) Die konkreten Prüfungsmodalitäten (Inhalte, Methoden, Beurteilungskriterien und 
Beurteilungsmaßstäbe) und Wiederholungsmöglichkeiten je Lehrveranstaltung sind den Studierenden in 
geeigneter Weise spätestens zu Beginn jeder Lehrveranstaltung bekannt zu geben. Prüfungen können 
auch modulbezogen stattfinden. 

(5) Das nicht ausreichend begründete Nicht-Antreten zu einem Prüfungstermin bei 
Lehrveranstaltungen mit abschließendem Charakter führt zum Verlust einer Prüfungsantrittsmöglichkeit. 

(6) Den Studierenden ist Einsicht in die Beurteilungsunterlagen und in die Prüfungsprotokolle zu 
gewähren, wenn die Studierenden dies binnen sechs Monaten ab Bekanntgabe der Beurteilung verlangen. 
Die Studierenden sind berechtigt, von diesen Unterlagen Fotokopien anzufertigen. Vom Recht auf 
Vervielfältigung und einer Einsichtnahme mit Mitteln der elektronischen Kommunikation ausgenommen 
sind geschlossene Fragen, insbesondere Multiple Choice-Fragen sowie Fragen von strukturierten 
mündlichen Prüfungen,, inklusive der jeweiligen Antwortmöglichkeiten. 

(7) Wenn die Beurteilungsunterlagen (insbesondere Gutachten, Korrekturen schriftlicher Prüfungen 
und Prüfungsarbeiten) den Studierenden nicht ausgehändigt werden, ist sicherzustellen, dass diese 
mindestens sechs Monate ab der Bekanntgabe der Beurteilung aufbewahrt werden. 

(8) Auf die Aufbewahrung von fachhochschulspezifischen Daten ist § 53 UG sinngemäß 
anzuwenden. 

(Anm.: Datenschutz-Folgenabschätzung zu Abs. 8 siehe Anlage 2) 
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Sondervorschrift für die Durchführung von Prüfungen mit Mitteln der elektronischen 
Kommunikation 

§ 13a. Bei Prüfungen mit Mitteln der elektronischen Kommunikation ist eine ordnungsgemäße 
Durchführung der Prüfung zu gewährleisten, wobei zusätzlich zu den allgemeinen Regelungen zu 
Prüfungen folgende Mindesterfordernisse einzuhalten sind: 

 1. Bekanntgabe der Standards vor dem Beginn des Semesters, die die technischen Geräte der 
Studierenden erfüllen müssen, um an diesen Prüfungen teilnehmen zu können. 

 2. Zur Gewährleistung der eigenständigen Erbringung der Prüfungsleistung durch die Studierende 
oder den Studierenden sind technische oder organisatorische Maßnahmen vorzusehen. 

 3. Bei technischen Problemen, die ohne Verschulden der oder des Studierenden auftreten, ist die 
Prüfung abzubrechen und nicht auf die zulässige Zahl der Prüfungsantritte anzurechnen. 

Unterbrechung des Studiums 

§ 14. Eine Unterbrechung des Studiums ist bei der Studiengangsleitung zu beantragen. Die Gründe 
der Unterbrechung und die beabsichtigte Fortsetzung des Studiums sind nachzuweisen oder glaubhaft zu 
machen. In der Entscheidung über den Antrag sind zwingende persönliche, gesundheitliche oder 
berufliche Gründe zu berücksichtigen. Während der Unterbrechung können keine Prüfungen abgelegt 
werden. 

Mündliche Prüfungen 

§ 15. (1) Mündliche Prüfungen sind öffentlich zugänglich, wobei der Zutritt auf eine den räumlichen 
Verhältnissen entsprechende Anzahl von Personen beschränkt werden kann. 

(2) Der Prüfungsvorgang bei mündlichen Prüfungen ist zu protokollieren. In das Protokoll sind der 
Prüfungsgegenstand, der Ort und die Zeit der Prüfung, die Namen der Prüferin oder des Prüfers oder die 
Namen der Mitglieder des Prüfungssenates, die Namen der oder des Studierenden, die gestellten Fragen, 
die erteilten Beurteilungen, die Gründe für die negative Beurteilung sowie allfällige besondere 
Vorkommnisse aufzunehmen. Das Ergebnis einer mündlichen Prüfung ist unmittelbar nach der Prüfung 
der oder dem Studierenden bekannt zu geben. Das Prüfungsprotokoll ist mindestens ein Jahr ab der 
Bekanntgabe der Beurteilung aufzubewahren. 

(3) Bei mündlichen kommissionellen Prüfungen haben dem Prüfungssenat wenigstens drei Personen 
anzugehören. Bei einer geraden Anzahl der Senatsmitglieder ist der oder dem Vorsitzenden des 
Prüfungssenates ein Dirimierungsrecht einzuräumen. Jedes Mitglied des Prüfungssenates hat während der 
gesamten Prüfungszeit anwesend zu sein; dieser Verpflichtung kann allenfalls auch durch den Einsatz von 
elektronischen Medien nachgekommen werden. 

Abschließende Prüfungen in Fachhochschul-Bachelor- und Fachhochschul- Masterstudiengängen 

§ 16. (1) Die einen Fachhochschul-Bachelorstudiengang abschließende Gesamtprüfung gemäß § 3 
Abs. 2 Z 6 ist als kommissionelle Prüfung vor einem facheinschlägigen Prüfungssenat abzulegen. Die 
Prüfung setzt sich aus den Prüfungsteilen 

 1. Prüfungsgespräch über die durchgeführten Bachelorarbeiten sowie 

 2. deren Querverbindungen zu relevanten Fächern des Studienplans 

zusammen. 

(2) Die einen Fachhochschul-Masterstudiengang abschließende Gesamtprüfung gemäß § 3 Abs. 2 
Z 6 ist als kommissionelle Prüfung vor einem facheinschlägigen Prüfungssenat abzulegen. Die Prüfung 
setzt sich aus den Prüfungsteilen 

 1. Präsentation der Masterarbeit, 

 2. einem Prüfungsgespräch, das auf die Querverbindungen des Themas der Diplom- oder 
Masterarbeit zu den relevanten Fächern des Studienplans eingeht, sowie 

 3. einem Prüfungsgespräch über sonstige studienplanrelevante Inhalte 

zusammen. 

(3) Die Studierenden sind in geeigneter Weise über die Zulassung zu den kommissionellen 
Prüfungen zu verständigen. 

(4) Die Beurteilungskriterien und Ergebnisse der Leistungsbeurteilung der kommissionellen 
Prüfungen sind den Studierenden mitzuteilen. 

(5) Die Prüfungskommission besteht aus dem Kreis aller für die kommissionellen Prüfungen in 
Frage kommenden Personen. Der Prüfungssenat setzt sich aus den Prüferinnen und Prüfern je Kandidatin 
oder Kandidat zusammen. 
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Beurteilung von Leistungen 

§ 17. (1) Die Beurteilung der Prüfungen und eigenständigen schriftlichen Arbeiten hat nach dem 
österreichischen Notensystem 1 bis 5 zu erfolgen. Wenn diese Form der Beurteilung unmöglich oder 
unzweckmäßig ist, hat die positive Beurteilung „mit Erfolg teilgenommen“ oder „anerkannt“ zu lauten. 
Im negativen Fall gelten die Regelungen für die Wiederholung von Leistungsnachweisen für 
Lehrveranstaltungen mit immanentem Prüfungscharakter. 

(2) Die Beurteilung der den Fachhochschul-Bachelorstudiengang abschließende Gesamtprüfung 
sowie der den Fachhochschul-Masterstudiengang abschließende Gesamtprüfung hat nach der folgenden 
Leistungsbeurteilung zu erfolgen: 

Bestanden: für die positiv bestandene Prüfung; 

Mit gutem Erfolg bestanden: für eine deutlich über dem Durchschnitt liegende Prüfungsleistung; 

Mit ausgezeichnetem Erfolg bestanden: für eine herausragende Prüfungsleistung. 

(3) Die Beurteilung der Prüfungen und eigenständigen schriftlichen Arbeiten ist jeweils durch ein 
Zeugnis zu beurkunden. Sammelzeugnisse über abgelegte Prüfungen im Semester sind zulässig. 

(4) Die Zeugnisse sind unverzüglich, längstens jedoch innerhalb von vier Wochen nach Erbringung 
der zu beurteilenden Leistung, Sammelzeugnisse sind binnen vier Wochen nach Ablauf des Semesters 
auszustellen. 

Wiederholung von Prüfungen 

§ 18. (1) Eine nicht bestandene abschließende Prüfung einer Lehrveranstaltung kann zweimal 
wiederholt werden, wobei die zweite Wiederholung als kommissionelle Prüfung durchzuführen ist, die 
mündlich oder schriftlich durchgeführt werden kann. In der Satzung können zusätzliche 
Wiederholungsmöglichkeiten vorgesehen werden. 

(2) Ergibt die Summe der Leistungsbeurteilungen im Rahmen von Lehrveranstaltungen mit 
immanentem Prüfungscharakter eine negative Beurteilung, so ist den Studierenden eine angemessene 
Nachfrist zur Erbringung der geforderten Leistungsnachweise (1. Wiederholung) einzuräumen. Eine 
erneute negative Beurteilung dieser Leistungen bewirkt eine Erbringung der geforderten 
Leistungsnachweise im Rahmen einer kommissionellen Prüfung (2. Wiederholung). 

(3) Nicht bestandene abschließende Gesamtprüfungen gemäß § 16 Abs. 1 und 2 können zweimal 
wiederholt werden. In der Satzung können zusätzliche Wiederholungsmöglichkeiten vorgesehen werden. 

(4) Studierenden steht einmalig das Recht auf Wiederholdung eines Studienjahres in Folge einer 
negativ beurteilten kommissionellen Prüfung zu. Die Wiederholung ist bei der Studiengangsleitung 
binnen eines Monats ab Mitteilung des Prüfungsergebnisses bekannt zu geben. Die Studiengangsleitung 
hat Prüfungen und Lehrveranstaltungen für die Wiederholung des Studienjahres festzulegen, wobei nicht 
bestandene Prüfungen und Lehrveranstaltungen jedenfalls, bestandene Prüfungen und 
Lehrveranstaltungen nur, sofern es der Zweck des Studiums erforderlich macht, zu wiederholen oder 
erneut zu besuchen sind. 

(5) Für Studierende, die wegen der negativen Beurteilung bei der letzten zulässigen Wiederholung 
einer Prüfung vom Studiengang ausgeschlossen wurden, ist eine neuerliche Aufnahme in den selben 
Studiengang nicht möglich. 

Bachelorarbeiten und Masterarbeiten 

§ 19. (1) Die gemeinsame Bearbeitung eines Themas durch mehrere Studierende ist zulässig, wenn 
die Leistungen der einzelnen Studierenden gesondert beurteilbar bleiben. 

(2) Die Approbation der Masterarbeit ist Voraussetzung für die Zulassung zur kommissionellen 
Prüfung. Eine nicht approbierte Masterarbeit ist zur Korrektur und Wiedervorlage innerhalb einer 
festzusetzenden Frist zurückzuweisen. 

(3) Die positiv beurteilte Masterarbeit ist durch Übergabe an die Bibliothek der Fachhochschule zu 
veröffentlichen. Anlässlich der Ablieferung der Master- oder Diplomarbeit ist die Verfasserin oder der 
Verfasser berechtigt, den Ausschluss der Benützung der abgelieferten Exemplare für längstens fünf Jahre 
nach Ablieferung zu beantragen. Dem Antrag ist stattzugeben, wenn die oder der Studierende glaubhaft 
macht, dass wichtige rechtliche oder wirtschaftliche Interessen der oder des Studierenden gefährdet sind. 

Ungültigerklärung von Prüfungen und wissenschaftlichen Arbeiten 

§ 20. Die Beurteilung einer Prüfung sowie einer wissenschaftlichen Arbeit ist für ungültig zu 
erklären, wenn diese Beurteilung, insbesondere durch schwerwiegendes wissenschaftliches oder 
künstlerisches Fehlverhalten im Sinne des § 2a Abs. 3 Z 2 bis 5 HS-QSG, erschlichen wurde. Die 
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Prüfung, deren Beurteilung für ungültig erklärt wurde, ist auf die Gesamtzahl der Wiederholungen 
anzurechnen. 

Rechtsschutz 

§ 21. Gegen die Beurteilung einer Prüfung kann nicht berufen werden. Wenn die Durchführung einer 
negativ beurteilten Prüfung einen Mangel aufweist, kann von der oder dem Studierenden innerhalb von 
zwei Wochen eine Beschwerde bei der Studiengangsleitung eingebracht werden, welche die Prüfung 
aufheben kann. Wurde diese Prüfung von der Studiengangsleitung durchgeführt, so ist die Beschwerde 
beim Kollegium einzubringen. Bis zur Entscheidung über die Beschwerde können von den Studierenden 
Lehrveranstaltungen weiterhin besucht werden. Der Antritt zu der Prüfung, die aufgehoben wurde, ist auf 
die zulässige Zahl der Prüfungsantritte nicht anzurechnen. 

4. Abschnitt 

Schlussbestimmungen 

Berichtswesen 

§ 23. (1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben ist die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung 
Austria ermächtigt, den Fachhochschulen Vorgaben zur Bereitstellung von Informationen über die 
laufende Entwicklung zu machen. 

(2) Die Fachhochschulen haben der Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria bis 
Ende März jeden Jahres einen Bericht über die Entwicklung im abgelaufenen Studienjahr vorzulegen. Der 
Jahresbericht dient der qualitativen Darstellung der Leistungen und Aktivitäten der Fachhochschulen. 
Dieser Bericht hat jedenfalls folgende Inhalte zu umfassen: 

 1. Darstellung der allfälligen Weiterentwicklung der Zielsetzungen der Fachhochschule; 

 2. Qualitative Darstellung und Analyse der Entwicklungen in den Bereichen Studien und Lehre, 
Angewandte Forschung und Entwicklung, Personal, Internationalität, Kooperationen, inklusive 
der Darstellung von wesentlichen Änderungen gegenüber dem letzten Akkreditierungsantrag 
oder dem letzten Jahresbericht; 

 3. Darstellung und Analyse von Maßnahmen der Gleichstellung der Geschlechter. 

(3) Die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria ist ermächtigt, Vorgaben zur 
Struktur des Berichtes mittels Verordnung festzulegen. Die Berichte sind von den Erhaltern mit 
Ausnahme der Angabe von privaten Finanzierungsquellen sowie von Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnissen entsprechend zu veröffentlichen. 

(4) Die Erhalter haben an statistischen Erhebungen zur Bereitstellung von Informationen über den 
Studienbetrieb gemäß den entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen mitzuwirken und diese 
Informationen auch der Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria zu Verfügung zu 
stellen. Zur Gewährleistung der Berechnung der Fördersummen hat die Agentur für Qualitätssicherung 
und Akkreditierung Austria darüber hinaus mittels Verordnung in folgenden Bereichen Richtlinien für die 
Bereitstellung von personenbezogenen Daten gemäß Art. 4 Nr. 1 der Verordnung (EU) 2016/679 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr 
und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 
04.05.2016 S. 1, (im Folgenden: DSGVO) und sonstigen Informationen festzulegen: 

 1. Meldeverpflichtungen betreffend Bewerberinnen und Bewerber für Fachhochschul-
Studienplätze; 

 2. Personenkennzeichnungssystem und Meldeverpflichtungen über Studierende; 

 3. Meldeverpflichtung betreffend Studien; 

 4. Meldeverpflichtungen betreffend Prüfungen; 

 5. Meldeverpflichtungen betreffend Lehr- und Forschungspersonal; 

 6. Meldeverpflichtungen betreffend Forschungs- und Entwicklungsprojekte; 

 7. Meldeverpflichtungen über die finanz- und vermögensrechtliche Gebarung der Erhalter von 
Fachhochschul-Studiengängen. 

(5) Die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria und die zuständige 
Bundesministerin oder der zuständige Bundesminister sowie von diesen beauftragte Auftragsverarbeiter 
sind berechtigt, zur Erfüllung ihrer Aufgaben personenbezogene Daten gemäß Art. 4 Nr. 1 DSGVO von 
Studierenden und dem Personal der Erhalter von Fachhochschul-Studiengängen zu verarbeiten. 

(Anm.: Datenschutz-Folgenabschätzung siehe Anlage 3) 
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Datenschutz-Folgenabschätzungen 

§ 23a. Soweit keine personenbezogenen Daten gemäß Art. 9 Abs. 1 DSGVO verarbeitet werden, 
erfüllen die aufgrund des § 4 Abs. 11, des § 11, des § 13 Abs. 8 sowie des § 23 vorgenommenen 
Datenverarbeitungen die Voraussetzungen des Art. 35 Abs. 10 DSGVO für einen Entfall der 
Datenschutz-Folgenabschätzung, sodass insbesondere weder die Einrichtungen zur Durchführung von 
Fachhochschul-Studiengängen noch die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria eine 
Datenschutz-Folgenabschätzung durchführen müssen. 

Vollziehung 

§ 25. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut: 

 1. hinsichtlich des § 2a Abs. 2 letzter Satz (Erstellung des Fachhochschul-Entwicklungs- und 
Finanzierungsplans) die Bundesministerin oder der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft 
und Forschung im Einvernehmen mit der Bundesministerin oder dem Bundesminister für 
Finanzen; 

 2. im Übrigen die Bundesministerin oder der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und 
Forschung. 

(2) Die in diesem Bundesgesetz enthaltenen Verweisungen auf andere Bundesgesetze sind 
Verweisungen auf die jeweils geltende Fassung. 

Inkrafttreten 

§ 26. (1) Dieses Bundesgesetz tritt, soweit in Abs. 2 nichts anderes bestimmt ist, mit 1. Oktober 1993 
in Kraft. 

(2) Die §§ 6, 7, 8, 9, 10 und 11 treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 

(3) § 18 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 136/2001 tritt mit 1. Jänner 2002 in Kraft. 

(4) § 2, § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 2, § 5 Abs. 2, 3 und 5, § 6 Abs. 2, 3 und 5, § 7 Abs. 2, 5 und 6, § 8 
Abs. 1 bis 3, § 9 Abs. 3, § 11 Abs. 1, 2 und 3, § 12 Abs. 2, § 14 Abs. 3, § 15 Abs. 1, 2 und 4, § 17 Abs. 4, 
§ 19, § 20 Abs. 4 und § 21 samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 58/2002 
treten mit 1. Mai 2002 in Kraft. 

(5) § 1, § 2, § 3 Abs. 2 Z 2 und 10, § 4 Abs. 3a, 5, 7 und 8, § 5 Abs. 2 und 3a, § 6 Abs. 1, Abs. 2 Z 1, 
5 und 6 sowie Abs. 5, § 12 Abs. 1, Abs. 2 erster Satz und Z 3 bis 5, Abs. 3, Abs. 4 erster Satz und Z 2, 
§ 13 Abs. 2, 2a und 4, § 14 Abs. 1 erster Satz, Z 1 und Z 2 sowie Abs. 2 erster Satz, § 15 Abs. 1 und 
Abs. 2 Z 1, § 16 Abs. 2, Abs. 3 Z 3, Abs. 4 Z 4 und Abs. 6, § 17 Abs. 1, § 18, § 20 Abs. 5 sowie § 21 
Abs. 4 und 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 110/2003 treten mit 1. Februar 2004 in 
Kraft. 

(6) § 27 Abs. 9 und 10 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 74/2011 treten mit Ablauf des 
Tages der Freigabe zur Abfrage im Rechtsinformationssystem des Bundes in Kraft. Alle anderen 
Bestimmungen der §§ 1 bis 27 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 74/2011 treten mit 1. März 
2012 in Kraft. 

(7) § 10 Abs. 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 79/2013 tritt mit 1. Jänner 2014 in 
Kraft. 

(8) § 10 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 97/2016 tritt mit dem der 
Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 

(9) Die Änderungen des Inhaltsverzeichnisses, § 2 Abs. 2, § 3 Abs. 2 Z 6, 10 und 11, § 3a, § 3b, § 4 
Abs. 5 Z 2, § 4 Abs. 5a, § 5 und § 25 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 129/2017 
treten mit 1. Oktober 2017 in Kraft. 

(10) § 1, § 4 Abs. 11, § 13 Abs. 8, § 23 Abs. 4 und 5, § 23a samt Überschrift sowie § 27 Abs. 15 in 
der Fassung des Datenschutz-Anpassungsgesetzes 2018 – Wissenschaft und Forschung, BGBl. I 
Nr. 31/2018, treten mit 25. Mai 2018 in Kraft. 

(11) Der Titel, das Inhaltsverzeichnis, § 1 Abs. 1, § 2 Abs. 1, § 2 Abs. 2a, § 2 Abs. 5 bis 7, § 2a samt 
Überschrift, § 3 samt Überschrift, § 3b Abs. 3 und 4, § 4, § 6, § 7, § 8, § 8a samt Überschrift, § 9 Abs. 1 
und 5, § 10, § 11, § 12, § 13 Abs. 4 und 6, § 16 samt Überschrift, § 17 Abs. 2, § 18 Abs. 2 bis 4, § 19 
samt Überschrift, § 22, § 23 Abs. 1 bis 3, § 26 Abs. 11 sowie § 27 Abs. 16 und 17 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 77/2020 treten mit 1. Jänner 2021 in Kraft. 

(12) § 3 Abs. 2 Z 1a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 93/2021, tritt mit 1. Oktober 
2021 in Kraft. 
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(13) Das Inhaltsverzeichnis, § 1 Abs. 1, § 3 Abs. 2 Z 2, 10 und 11, § 3a, § 4 Abs. 3 und Abs. 5 Z 4, 
§ 9 samt Überschrift, § 10 Abs. 3 Z 4 und 10, § 12 Abs. 3 und 4, § 13a samt Überschrift sowie § 23a in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 177/2021 treten mit 1. Oktober 2021 in Kraft. 

(14) § 2a Abs. 2 und § 25 Abs. 1 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2024, BGBl. I 
Nr. 152/2023, treten mit Ablauf des Tages der Kundmachung im Bundesgesetzblatt in Kraft. 

(14) § 2 Abs. 7 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2023 außer Kraft. 

(16) Das Inhaltsverzeichnisses, § 2 Abs. 6, § 3 Abs. 1 und Abs. 2 Z 1a, § 8 Abs. 3 Z 6 und Abs. 7, 
§ 9 Abs. 6, 7, 7a und 8, § 10 Abs. 3 Z 10, § 12 samt Überschrift, § 13 Abs. 6, § 20 sowie § 27 Abs. 20 bis 
23 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 50/2024 treten mit 1. Juli 2024 im Bundesgesetzblatt 
in Kraft. Gleichzeitig tritt § 24 samt Überschrift außer Kraft. 

Übergangsbestimmungen 

§ 27. (1) Die vor dem 1. Mai 2002 gemäß § 13 anerkannten Fachhochschul-Studiengänge sind 
Fachhochschul-Diplomstudiengänge gemäß § 3 Abs. 2 Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 58/2002. 

(2) Die vor dem 1. Mai 2002 gemäß § 13 zugestellten Anerkennungsbescheide werden von den 
Änderungen des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 58/2002 nicht berührt. 

(3) Auf die vor dem 1. Mai 2002 eingebrachten und noch nicht entschiedenen Anträge auf 
Anerkennung als Fachhochschul-Studiengang ist dieses Bundesgesetz in der Fassung vor dem 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 58/2002 anzuwenden. 

(4) Das Recht zur Führung bereits verliehener akademischer Grade bleibt unberührt. Wurde der 
akademische Grad mit der Beisetzung „(FH)“ verliehen, ist die Führung dieses akademischen Grades 
ohne den Zusatz „(FH)“ unzulässig. Die Absolventinnen und Absolventen sind jedoch berechtigt, anstelle 
des verliehenen akademischen Grades den auf Grund des § 6 Abs. 2 festgelegten akademischen Grad zu 
führen. Auf Antrag hat der Erhalter darüber eine Bestätigung auszustellen. 

(5) Das bereits durch Verordnung der zuständigen Bundesministerin oder des zuständigen 
Bundesministers oder durch Bescheid des Fachhochschulrates verliehene Recht zur Führung der 
Bezeichnung „Fachhochschule“ bleibt unberührt. Für den Widerruf der Verleihung gemäß § 22 Abs. 4 ist 
die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria zuständig. 

(6) Bisherige Fachhochschul-Bakkalaureatsstudiengänge und Fachhochschul-Magisterstudiengänge 
gelten als Fachhochschul-Bachelorstudiengänge und Fachhochschul-Masterstudiengänge gemäß § 3 
Abs. 2 Z 2, gemäß § 3 Abs. 2 Z 6 gelten bisherige Bakkalaureatsarbeiten als Bachelorarbeiten sowie an 
Fachhochschul-Masterstudiengängen verfasste Diplomarbeiten als Masterarbeiten. 

(7) Kollegien sind bis zum 1. September 2012 einzurichten. Bis zur Einrichtung der Kollegien bleibt 
der Fachhochschulrat, an Fachhochschulen das Fachhochschulkollegium für die Verleihung der 
akademischen Grade sowie für Nostrifizierungen zuständig. Den Bestimmungen des § 10 entsprechende 
Kollegien sind bis 1. September 2012 neu einzurichten. Leitungen und Stellvertretungen der Leitungen 
von Fachhochschulkollegien, die gemäß § 16 FHStG in der Fassung BGBl. I Nr. 2/2008 gewählt wurden 
und deren Funktionsperioden am 1. September 2012 noch nicht abgelaufen sind, bleiben weiterhin in 
ihren Funktionen und üben die Leitung und Stellvertretung der Leitung des Kollegiums gemäß § 10 
FHStG aus, sofern sie von den anderen Mitgliedern des Kollegiums, die gemäß § 10 Abs. 2 FHStG 
gewählt wurden, bestätigt werden. Sollte keine Bestätigung erfolgen, üben die Leitung und die 
Stellvertretung der Leitung ihre Funktionen so lange aus, bis eine neue Leitung und eine neue 
Stellvertretung der Leitung gewählt werden. 

(8) Die zum 1. März 2012 beim Fachhochschulrat anhängigen Verfahren sind nach den 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 2/2008, längstens 
jedoch bis zum Ablauf des 31. August 2012, weiterzuführen. Für bis zum 31. August 2012 durch den 
Fachhochschulrat nicht abgeschlossene Verfahren geht die Kompetenz an die Agentur für 
Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria über. 

(9) Bis zum Ablauf des 29. Februar 2012 sind Studienpläne gemäß § 14a Abs. 2 und 3 vor der 
Einrichtung von Lehrgängen zur Weiterbildung von den Erhaltern dem Fachhochschulrat zu übermitteln. 
Der Fachhochschulrat hat die Einrichtung innerhalb von drei Monaten ab Einlangen in der Geschäftsstelle 
des Fachhochschulrates bescheidmäßig zu untersagen, wenn die Voraussetzungen gemäß § 14a Abs. 1 bis 
3 dieses Bundesgesetzes, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 2/2008, nicht vorliegen. 

(10) Mitglieder des Fachhochschulrates, die zum Stichtag 30. September 2011 bestellt sind, bleiben 
bis zum Ablauf des 31. August 2012 bestellt. Die Funktionsperiode der Mitglieder des 
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Fachhochschulrates endet jedenfalls mit Ablauf des 31. August 2012. Die Präsidentin oder der Präsident 
des Fachhochschulrates und deren Stellvertreterin oder dessen Stellvertreter, die zum Stichtag 
30. September 2011 diese Funktion ausüben, sind bis zum Ablauf des 31. August 2012 weiterbestellt. 

(11) Für die am 1. März 2012 bestehenden Erhalter mit akkreditierten Fachhochschul-
Studiengängen, die bereits eine institutionelle Evaluierung positiv durchlaufen haben, ist kein Verfahren 
gemäß § 23 HS-QSG erforderlich. Die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria hat 
eine unbefristete Akkreditierung gemäß § 23 HS-QSG mit Bescheid auszusprechen. Diese Erhalter haben 
binnen sechs Jahren, gerechnet ab dem Datum der letztmaligen institutionellen Evaluierung gemäß 
FHStG, das erste Audit gemäß § 22 HS-QSG durchzuführen. Für die am 1. März 2012 bestehenden 
Erhalter mit akkreditierten Fachhochschul-Studiengängen, die noch keine institutionelle Evaluierung 
durchlaufen haben, ist bis 31. Dezember 2014 eine institutionelle Akkreditierung gemäß § 23 HS-QSG 
erforderlich. 

(12) § 2 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 74/2011 ist auf jene Studierenden 
anwendbar, die nach dem 1. März 2012 ein Studium beginnen. 

(13) Die Wahlen der Jahrgangs- und Studiengangsvertretungen sind gemäß den Bestimmungen des 
§ 5 bis spätestens 31. Dezember 2014 letztmalig durchzuführen, wobei die Funktionsperiode der 
Fachhochschul-Studienvertretungen, der Studiengangsvertretungen und der Jahrgangsvertretungen mit 
30. Juni 2015 endet. 

(14) Die gemäß § 10 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 45/2014 gewählten 
Vertreterinnen und Vertreter der Studierenden der Fachhochschul-Studiengänge üben ihre Funktion im 
Kollegium weiterhin bis 30. Juni 2017 aus. Wurde bis zu diesem Zeitpunkt keine Entsendung gemäß § 32 
HSG 2014 vorgenommen, üben die gemäß § 10 Abs. 2, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 45/2014, gewählten Vertreterinnen und Vertreter der Studierenden der Fachhochschul-Studiengänge 
ihre Funktion im Kollegium bis zur Vornahme einer Entsendung gemäß § 32 HSG 2014 weiterhin aus. 

(15) Die Einrichtung eines gemeinsam eingerichteten Studiums gemäß § 3b mit einer Universität 
und bzw. oder Pädagogischen Hochschule setzt ein einheitliches Matrikelnummernsystem und die 
Möglichkeit des Austausches der für die Durchführung eines gemeinsam eingerichteten Studiums 
erforderlichen personenbezogenen Daten gemäß Art. 4 Nr. 1 DSGVO und sonstigen Informationen 
voraus. 

(16) § 8 Abs. 2 Z 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 77/2020 ist auf jene 
Fachhochschulen anwendbar, die nach dem 1. Jänner 2021 eine Akkreditierung als Fachhochschule 
erhalten. 

(17) Studierende in Fachhochschul-Diplomstudiengängen haben den Fachhochschul-
Diplomstudiengang bis 31. Dezember 2021 abzuschließen. Für diese Studierenden sind die 
Bestimmungen des FHStG in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 31/2018 anzuwenden. 

(18) Lehrgänge zur Weiterbildung gemäß § 9 in der Fassung vor dem 1. Oktober 2021, in denen die 
Verleihung eines Mastergrades gemäß § 9 Abs. 2 in der Fassung vor dem 1. Oktober 2021 vorgesehen ist, 
können bis zum 30. September 2023 eingerichtet werden. 

(19) Die Zulassung zu einem Lehrgang zur Weiterbildung gemäß Abs. 18 ist bis längstens 
30. September 2023 zulässig. Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die bis zum 30. September 2023 in 
Lehrgänge zur Weiterbildung aufgenommen wurden, haben den Lehrgang ab dem 1. Oktober 2023 
binnen der dreifachen Dauer der im Curriculum festgelegten Studienzeit abzuschließen. Für diese 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes in der Fassung vor dem 
1. Oktober 2021 weiterhin anzuwenden. 

(20) Die Zulassung zu einem Hochschullehrgang gemäß § 9 Abs. 7 letzter Satz in der Fassung des 
BGBI. I Nr. 177/2021, ist bis längstens 30. September 2024 zulässig. Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmer, 
die bis zum 30. September 2024 zu diesen Hochschullehrgängen aufgenommen wurden, haben den 
Hochschullehrgang ab 1. Oktober 2024 binnen der dreifachen Dauer der im Curriculum festgelegten 
Studienzeit abzuschließen. Für diese Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmer sind die Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes in der Fassung vor dem 1. Juli 2024 weiterhin anzuwenden. 

(21) Änderungen in der Satzung, die aufgrund § 10 Abs. 3 Z 10 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 50/2024 notwendig sind, sind bis zum Ablauf des 30. August 2025 umzusetzen. 

(22) Auf Anträge zur Anerkennung nachgewiesener Kenntnisse, die vor dem Inkrafttreten des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 50/2024 gestellt wurden oder bis zum 30. August 2025 gestellt werden, ist 
§ 12 in der Fassung des Tages vor dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes weiterhin 
anzuwenden. 
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(23) § 12 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 50/2024 ist auf Anträge zur Anerkennung 
ab 1. September 2025 anzuwenden. 
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Anhang 1: Datenschutz-Folgenabschätzung zu § 4 Abs. 11 FHStG 
 
Nach Erwägungsgrund 92 und Art. 35 Abs. 10 DSGVO dürfen Datenschutz-Folgenabschätzungen auch 
auf abstrakter Ebene durchgeführt werden. Die folgende Datenschutz-Folgenabschätzung betrifft die 
Vergabe von Matrikelnummern an Fachhochschulen gemäß § 4 Abs. 11 des Fachhochschul-
Studiengesetzes (FHStG), BGBl. Nr. 340/1993. Eine Datenschutz-Folgenabschätzung ist gemäß Art. 35 
Abs. 3 Buchstabe b DSGVO erforderlich, weil es potentiell auch zu einer umfangreichen Verarbeitung 
besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten gemäß Art. 9 Abs. 1 DSGVO kommen kann. 
 
 
 
SYSTEMATISCHE BESCHREIBUNG 
der geplanten Verarbeitungsvorgänge, Zwecke sowie berechtigten Interessen 
Die Beschreibung hat nach EG 90 sowie Art. 35 Abs. 7 Buchstabe a und Abs. 8 DSGVO sowie den 
Guidelines on Data Protection Impact Assessment (DPIA) and determining whether processing is 
“likely to result in a high risk” for the purposes of Regulation 2016/679 der Artikel-29-
Datenschutzgruppe (WP 248) zu enthalten: 
 
Art der Verarbeitung: 
(EG 90 DSGVO) 

Fachhochschulen sollen, durch eine Novellierung des 
Bildungsdokumentationsgesetzes, an den Datenverbund der 
Universitäten und Pädagogischen Hochschulen angebunden 
werden. Jede Hochschule, die dem Datenverbundsystem 
angeschlossen ist, hat diesem studierenden-, studien- und 
studienbeitragsbezogene Daten zu übermitteln (vgl. § 7a des 
Bildungsdokumentationsgesetzes). Die Art der Verarbeitung 
wird nicht eingeschränkt (vgl. Anlage 3 zu § 7a Abs. 4 des 
Bildungsdokumentationsgesetzes). 
 
Mangels eindeutiger Anordnung zur Art der Verarbeitung darf 
diese sowohl in Papierform als auch in automationsunterstützter 
Form erfolgen. Besondere Formen, die aufgrund ihres 
Spannungsverhältnisses zu Bestimmungen der DSGVO, wie 
insbesondere Art. 5 DSGVO, einer gesetzlichen Regelung 
bedürften, wie etwa Big Data, sind nicht vorgesehen und damit 
nicht zulässig. 
 

Umfang der Verarbeitung: 
(EG 90 DSGVO) 

Die von § 4 Abs. 11 FHStG iVm § 7a Abs. 4 iVm Anlage 3 zu 
§ 7a Abs. 4 des Bildungsdokumentationsgesetzes umfassten 
Daten sind: 
– Einordnungsdaten: meldende Hochschule, Bezugssemester 

und Statistikmarken für die Personen- und Studienzählung 
(Z 1); 

– Personendaten: Vorname(n) und Familienname, 
Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, 
akademische Grade, Anschrift am Heimatort und 
Zustelladresse (Z 2); 

– Studienbeitragsdaten: Studienbeitragsstatus, Beträge und 
Valutadatum der Beitragsvorschreibung, Beträge und 
Valutadatum der allfälligen Nachforderung, Auftrag für 
den Erlagscheindruck samt Datum, Bezahlungsstatus und 
Ist-Betrag, letztes Buchungsdatum und 
Studienbeitragskonto der Universität (Z 3); 

– Studiendaten: Kennzeichnung des Studiums, Antrags-, 
Zulassungs- oder Beginndatum des Studiums, Form, 
Datum und Ausstellungsstaat der allgemeinen 
Universitätsreife, Zulassungsstatus, Meldung der 
Fortsetzung des Studiums bzw. der Inskription und die Art 
der internationalen Mobilität und Gastland des 
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Auslandsaufenthaltes (Z 4); 
– Studienerfolgsdaten: Kennzeichnung des Studiums, 

Semesterstunden abgelegter Prüfungen, Semesterstunden 
positiv beurteilter Prüfungen, erlangte ECTS-Credits und 
Art und Datum von erfolgreich ablegten Prüfungen, die ein 
Studium oder einen Studienabschnitt abschließen (Z 5) 
und 

– Daten zu Studienberechtigungsprüfungen: laufende 
Nummer des Studienberechtigungsfalles, Kennzeichnung 
des Studiums bzw. der Studienrichtungsgruppe, Datum des 
Antrages auf Zulassung zur Studienberechtigungsprüfung 
und Datum der erfolgreichen Ablegung der 
Studienberechtigungsprüfung (Z 6). 

 
Kontext der Verarbeitung: 
(Art-29-Datenschutzgruppe, WP 248, 21) 

Die Verarbeitung soll eine Einbindung von Erhaltern von 
Fachhochschul-Studiengängen und Privatuniversitäten in ein 
einheitliches Matrikelnummernsystem ermöglichen. Dies setzt 
eine Anbindung der Erhalter von Fachhochschul-Studiengängen 
und Privatuniversitäten an den Datenverbund der Universitäten 
und Pädagogischen Hochschulen voraus, was mittels einer 
Novellierung des Bildungsdokumentationsgesetzes erfolgen 
soll. 
Mit dem vorgeschlagenen § 4 Abs. 11 FHStG soll die 
Administration von gemeinsam eingerichteten Studien 
ermöglicht werden. Es wird die Durchlässigkeit, die 
Administrierbarkeit und die Praktikabilität solcher Studien 
gefördert. 
 

Zweck der Verarbeitung: 
(Art. 35 Abs. 7 Buchstabe a DSGVO) 

Die Verarbeitung der Daten erfolgt zur Schaffung eines 
einheitlichen Matrikelnummernsystems (§ 4 Abs. 11 FHStG). 
 

Empfängerinnen und Empfänger: 
(Art-29-Datenschutzgruppe, WP 248, 21) 

Im Rahmen der Novellierung des 
Bildungsdokumentationsgesetzes soll es zu einer Anbindung 
der Erhalter von Fachhochschul-Studiengängen und 
Privatuniversitäten an den Datenverbund der Universitäten und 
Pädagogischen Hochschulen kommen. Empfängerinnen und 
Empfänger der Daten wird daher der Datenverbund sein. 
 

Speicherdauer: 
(Art-29-Datenschutzgruppe, WP 248, 21) 

Der Datenverbund hat die Daten der letzten acht Semester zu 
beinhalten. Heimatort und Zustelladresse sind für zehn Jahre zu 
speichern. Bestimmte Merkmale der Studierenden sind, zur 
Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Vergabe von 
Matrikelnummern, 99 Jahre zu speichern (§ 7a Abs. 9 des 
Bildungsdokumentationsgesetzes). 
 

Funktionelle Beschreibung der 
Verarbeitung: 
(Art. 35 Abs. 7 Buchstabe a DSGVO) 

Aufgrund der Anlage 3 zu § 7a Abs. 4 Z 1 des 
Bildungsdokumentationsgesetzes ist jede Form der 
Verarbeitung zulässig. Gemäß § 7a Abs. 1 des 
Bildungsdokumentationsgesetzes dient die Verarbeitung der 
Vollziehung universitäts- und hochschulübergreifend 
wahrzunehmender Vorschriften. 
 

Beschreibung der Anlagen (Hard- 
und Software bzw. sonstige 
Infrastruktur): 
(Art-29-Datenschutzgruppe, WP 248, 21) 

Da Art. 35 Abs. 10 DSGVO Datenschutzfolgenabschätzungen 
auch im Zuge von Gesetzgebungsverfahren zulässt und die 
konkret zum Einsatz kommende Infrastruktur typischerweise 
nicht gesetzlich geregelt ist, ist an dieser Stelle ein Verweis auf 
die Einhaltung der Maßnahmen gemäß Art. 25 und 32 DSGVO 
als ausreichend anzusehen. 
 

Eingehaltene, gemäß Art. 40 DSGVO  
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genehmigte Verhaltensregeln: 
(Art-29-Datenschutzgruppe, WP 248, 21) 
 
BEWERTUNG 
der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit 
Die Bewertung hat nach EGen 90 und 96, Art. 35 Abs. 7 Buchstaben b und d DSGVO sowie den 
Guidelines on Data Protection Impact Assessment (DPIA) and determining whether processing is 
“likely to result in a high risk” for the purposes of Regulation 2016/679 der Artikel-29-
Datenschutzgruppe (WP 248) auf Maßnahmen 
– betreffend Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit (Art. 5 und 6 DSGVO) sowie 
– zur Stärkung der Rechte der betroffenen Personen (Art. 12 bis 21, 28, 36 und Kapitel V DSGVO) 
abzustellen. 
 
Festgelegter Zweck: 
(Art. 5 Abs. 1 Buchstabe b DSGVO) 

Der Zweck ist in § 4 Abs. 11 FHStG festgelegt. Er besteht in 
der Zuordnung einer Matrikelnummer an Studienwerberinnen 
oder Studienwerber anlässlich einer erstmaligen Zulassung. 
 

Eindeutiger Zweck: 
(Art. 5 Abs. 1 Buchstabe b DSGVO) 

Die Angabe des Zwecks in § 4 Abs. 11 FHStG ist eindeutig: die 
Daten dürfen nur verarbeitet werden, soweit dies zur 
Erreichung des angegebenen Ziels erforderlich ist. Ein 
zukünftiges, einheitliches Matrikelnummernsystem bildet die 
Grundlage für die Administration von gemeinsam 
eingerichteten Studien. 
 

Legitimer Zweck: 
(Art. 5 Abs. 1 Buchstabe b DSGVO) 

Der in § 4 Abs. 11 FHStG angegebene Zweck ist legitim, weil 
er von den Öffnungsklauseln 
– des Art. 6 Abs. 1 Buchstabe c („rechtliche 

Verpflichtung“), 
– des Art. 9 Abs. 2 Buchstabe g („erhebliches öffentliches 

Interesse“) sowie 
– des Art. 9 Abs. 2 Buchstabe j („Wissenschaft und 

Forschung“) DSGVO 
gedeckt und in § 4 Abs. 11 FHStG vorgesehen ist. 
 
Ein Vergleich der deutschen und englischen Sprachfassung des 
Art. 8 Abs. 4 der Datenschutz-Richtlinie 95/46/EG sowie des 
Art. 9 Abs. 2 Buchstabe g DSGVO zeigt, dass in den 
englischen Sprachfassungen jeweils vom „substantial public 
interest“ und in den deutschen Sprachfassungen einmal vom 
„erheblichen öffentlichen Interesse“ (Art. 9 Abs. 2 Buchstabe g 
DSGVO) und einmal vom wichtigen öffentlichen Interesse 
(Art. 8 Abs. 4 DS-RL) gesprochen wird, die Begriffe 
„erhebliches öffentliches Interesse“ und „wichtiges öffentliches 
Interesse“ somit Synonyme sein müssen. 
 
Durch diese Regelung wird eine Durchführung von gemeinsam 
eingerichteten Studien ermöglicht (vgl. IA 2235/A 25. GP 116) 
und eine Rechtsgrundlage für die Durchführung gemeinsam 
eingerichtete Studien geschaffen. Die Norm führt zu einer 
Durchlässigkeit des Systems, was dazu führen soll, junge 
Menschen zu motivieren, ein Studium zu beginnen. Ein Ziel der 
EU-Bildungspolitik 2017 ist die Modernisierung der Schul- und 
Hochschulbildung (vgl. 
https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2017/PK0117/ 
[29.01.2018]). Die vorgeschlagene Änderung kann auch im 
Rahmen der Modernisierung der Hochschulbildung gesehen 
werden. Dass Bildung ein besonders wichtiges Interesse 
darstellt, spiegelt sich nicht nur im Index der menschlichen 
Entwicklung der UNO wider 
(http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi 
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[29.01.2018]). Demnach sind für die Entwicklung eines Landes 
drei Dimensionen entscheidend: 
– langes und gesundes Leben („long and healthy life“) 
– Wissen („Knowledge“) und 
– ein angemessener Lebensstandard („a decent standard of 

living“). 
 

Rechtmäßigkeit der Verarbeitung: 
(Art-29-Datenschutzgruppe, WP 248, 21 iVm Art. 6 

DSGVO) 

Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung ergibt sich aus Art. 6 
Abs. 1 Buchstabe c iVm Abs. 3 sowie Art. 9 Abs. 2 
Buchstaben g und j DSGVO, wonach die Verarbeitung 
aufgrund eines erheblichen öffentlichen Interesses erfolgt. 
Hinsichtlich dieses wichtigen öffentlichen Interesses darf auf 
die Ausführungen oben zu Bewertung / Legitimer Zweck 
verwiesen werden. 
 

Angemessenheit der Verarbeitung: 
(Art-29-Datenschutzgruppe, WP 248, 21 iVm Art. 5 

Abs. 1 Buchstabe c DSGVO) 

In Bezug auf die Datenarten darf, da es zu einer Einbindung an 
den Datenverband kommen soll, auf die Anlage 3 zu § 7a 
Abs. 4 des Bildungsdokumentationsgesetzes verwiesen werden. 
Die Datenarten werden hier abschließend angegeben. Die 
Verarbeitung dieser Daten ist angemessen, weil alle Daten zur 
Erreichung des Zieles notwendig sind. Ohne diese aufgezählten 
Daten kann es nicht zur Durchführung von gemeinsam 
eingerichteten Studien kommen. Des Weiteren ist, wie unter 
Punkt „Speicherdauer“ ausgeführt, die Speicherdauer zeitlich 
beschränkt. Die Empfängerinnen und Empfänger sind auf jene 
Hochschulen eingeschränkt, mit denen gemeinsame Studien 
geführt werden. 
 

Erheblichkeit der Verarbeitung: 
(Art-29-Datenschutzgruppe, WP 248, 21 iVm Art. 5 

Abs. 1 Buchstabe c DSGVO) 

Die Verarbeitung der Daten ist erheblich, da die Verbesserung 
des Hochschulwesens für den Wohlstand entscheidend ist. Der 
Standortfaktor Wissen gewinnt zunehmend an Bedeutung. 
Bildung ist auch entscheidend für die Chancen am 
Arbeitsmarkt. Durch die im Rahmen dieser Studien erworbenen 
Abschlüsse, haben junge Menschen bessere Jobaussichten. Im 
Bericht Bildung in Zahlen 2015/2016 von der Statistik Austria 
(http://www.statistik.at/web_de/services/ 
publikationen/5/index.html?includePage=detailedView&section 
Name=Bildung%2C+Kultur&pubId=462; [29.01.2018]) wird 
auf der Seite 95 ausgeführt, dass für 25- bis 34-Jährige ohne 
weiterführenden Schulabschluss eine ca. sechs Mal höhere 
Wahrscheinlichkeit, im Vergleich zu Gleichaltrigen mit 
Hochschul- oder Akademieabschluss, besteht, arbeitslos zu 
sein. Die Bildungsbeteiligung der 20- bis 29-Jährigen ist in 
Österreich unter dem EU-Schnitt (vgl. Bildung in Zahlen 
2015/2016, Statistik Austria, 39) Auf Seite 42 der Studie wird 
ausgeführt, dass die Zahl der Hochschulstudienabschlüsse von 
13.800 im Studienjahr 1994/95 auf 34.539 im Studienjahr 
2014/2015 gestiegen ist und das bereits jeder vierte 
Hochschulabschluss an einer Fachhochschule erworben wird. 
Um das Angebot und die Attraktivität der Studien weiter zu 
erhöhen, um dadurch auch eine höhere Bildungsbeteiligung zu 
erreichen, wird eine Rechtsgrundlage für die Administration 
von gemeinsam eingerichteter Studien geschaffen. 
 

Beschränktheit der Verarbeitung auf 
das notwendige Maß: 
(Art-29-Datenschutzgruppe, WP 248, 21 iVm Art. 5 

Abs. 1 Buchstabe c DSGVO) 

Die Verarbeitung ist auf das erforderliche Maß beschränkt, weil 
die Speicherdauert beschränkt wird und die Daten, die 
verarbeitet werden dürfen, abschließend aufgezählt werden. 
 

Speicherbegrenzung: 
(Art-29-Datenschutzgruppe, WP 248, 21 iVm Art. 5 

Eine zeitliche Beschränkung der Speicherdauer wird im 
Rahmen des Bildungsdokumentationsgesetzes vorgesehen 
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Abs. 1 Buchstabe e DSGVO) werden. Der Datenverbund hat die letzten acht Semester zu 
beinhalten. Heimatort und Zustelladresse sind für zehn Jahre zu 
speichern. Bestimmte Merkmale der Studierenden zur 
Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Vergabe von 
Matrikelnummern sind 99 Jahre zu speichern (§ 7a Abs. 9 des 
Bildungsdokumentationsgesetzes). 
 

Generelle Information der 
betroffenen Personen: 
(Art-29-Datenschutzgruppe, WP 248, 21 iVm Art. 12 

DSGVO) 

Nach Ansicht der Art-29-Datenschutzgruppe (WP 248, 21) hat 
eine Datenschutz-Folgenabschätzung auch die transparente 
Information gemäß Art. 12 DSGVO zu behandeln. Die 
Informationen gemäß Art. 13 und 14 DSGVO werden in den 
folgenden beiden Zeilen behandelt, sodass die Mitteilungen 
gemäß Artikel 15 bis 22 und 34 DSGVO verbleiben. Diese 
sind: 
– die Mitteilung gemäß Art. 15 Abs. 2 DSGVO über die 

geeigneten Garantien bei Übermittlung in Drittländer oder 
an internationale Organisationen; 

– gegebenenfalls die Mitteilung an die betroffene Person, 
dass eine Einschränkung aufgehoben wird (Art. 18 Abs. 3 
DSGVO); 

– gegebenenfalls die Information von Empfängerinnen und 
Empfängern gemäß Art. 19 DSGVO, dass eine betroffene 
Person die Berechtigung oder Löschung von 
personenbezogenen Daten oder eine Einschränkung der 
Verarbeitung verlangt, es sei denn, dies erweist sich als 
unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen 
Aufwand verbunden; 

– die Information der betroffenen Personen über die 
Empfängerinnen und Empfänger ihrer personenbezogenen 
Daten, auf Verlangen der betroffenen Personen (Art. 19 
DSGVO); 

– der Hinweis, dass ein Widerspruchsrecht gemäß Art. 21 
DSGVO nur im Rahmen des § 2d Abs. 6 FOG besteht; 

– gegebenenfalls die Benachrichtigung über Verletzungen 
des Schutzes personenbezogener Daten gemäß Art. 34 
Abs. 1 DSGVO. 

Unter der Voraussetzung, dass die Einrichtungen zur 
Durchführung von Fachhochschul-Studiengängen ihre Prozesse 
so anpasst haben, dass die genannten Mitteilungen tatsächlich 
erfolgen, gilt die vorliegende Datenschutz-Folgenabschätzung 
als erfüllt im Sinne des Art. 35 Abs. 10 DSGVO. 
 

Information der betroffenen Personen 
bei Erhebung: 
(Art-29-Datenschutzgruppe, WP 248, 21 iVm Art. 13 

DSGVO) 

Die gemäß Art. 13 DSGVO erforderlichen Informationen 
werden wie folgt erbracht: 
– die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten 

verarbeitet werden sollen: durch Publikation des § 4 
Abs. 11 FHStG als Bundesgesetz im Bundesgesetzblatt; 

– die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung: durch 
Publikation des vorliegenden Entwurfes als Bundesgesetz 
im Bundesgesetzblatt; 

– die Empfänger oder Kategorien von Empfängern: durch 
Publikation des vorliegenden Entwurfes als Bundesgesetz 
im Bundesgesetzblatt; 

– die Dauer, für die die personenbezogenen Daten 
gespeichert werden: durch Publikation der Anpassung des 
Bildungsdokumentationsgesetzes als Bundesgesetz im 
Bundesgesetzblatt und müssen daher gemäß Art. 13 Abs. 4 
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DSGVO nicht mehr gesondert bei Erhebung bei den 
betroffenen Personen zur Verfügung gestellt werden. 

 
Unter der Voraussetzung, dass 
– Name und Kontaktdaten des oder der Verantwortlichen, 
– die Kontaktdaten ihres Datenschutzbeauftragten, 
– gegebenenfalls ihre Absicht die personenbezogenen Daten 

an ein Drittland oder eine internationale Organisation zu 
übermitteln sowie das Vorhandensein oder das Fehlen 
eines Angemessenheitsbeschlusses der Kommission, einen 
Hinweis auf das Bestehen eines Rechts auf 

      – Auskunft (Art. 15 DSGVO), 
      – Berichtigung (Art. 16 DSGVO), 
      – Löschung (Art. 17 DSGVO), 
      – Einschränkung (Art. 18 DSGVO) und 
      – Beschwerde (Art. 77 DSGVO), 
– einen Hinweis auf die gesetzlichen Grundlagen der 

Verarbeitung, 
– gegebenenfalls das Bestehen einer automatisierten 

Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß 
Art. 22 Abs. 1 und 4 DSGVO sowie 

– gegebenenfalls die über eine allfällige Weiterverarbeitung 
erforderlichen Informationen gemäß Art. 13 Abs. 3 
DSGVO 

veröffentlicht, gilt die vorliegende Datenschutz-
Folgenabschätzung hinsichtlich der Information gemäß Art. 13 
DSGVO als erfüllt im Sinne des Art. 35 Abs. 10 DSGVO. 
 

Information der betroffenen 
Personen, wenn die Daten nicht bei 
ihnen erhoben werden: 
(Art-29-Datenschutzgruppe, WP 248, 21 iVm Art. 14 

DSGVO) 

Die gemäß Art. 14 DSGVO vorgesehenen Informationen 
müssen aufgrund der Inanspruchnahme der Öffnungsklausel 
gemäß Art. 23 Abs. 1 Buchstabe e DSGVO nicht angegeben 
werden. Zur näheren Begründung siehe oben: Bewertung / 
Generelle Informationen der betroffenen Personen. 
 

Auskunftsrecht der betroffenen 
Personen: 
(Art-29-Datenschutzgruppe, WP 248, 21 iVm Art. 15 

DSGVO) 

Unter der Voraussetzung, dass die Hochschulen ihre Prozesse 
gegebenenfalls so anpassen, dass das Auskunftsrecht der 
betroffenen Personen gemäß Art. 15 DSGVO tatsächlich 
wahrgenommen werden kann, gilt die vorliegende Datenschutz-
Folgenabschätzung als erfüllt im Sinne des Art. 35 Abs. 10 
DSGVO. 
 

Recht auf Datenübertragbarkeit: 
(Art. 20 DSGVO) 

Das Recht auf Datenübertragbarkeit steht gemäß Art. 20 Abs. 1 
Buchstabe a DSGVO nicht zu, weil die Verarbeitung 
– weder aufgrund einer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 

Buchstabe a oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DSGVO) 
– noch aufgrund eines Vertrags (Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b 

DSGVO) 
erfolgt und außerdem die Öffnungsklausel gemäß Art. 23 
Abs. 1 Buchstabe e DSGVO in Anspruch genommen wird, die 
einen Ausschluss des Rechts auf Datenübertragbarkeit erlaubt. 
Zur näheren Begründung siehe oben: Bewertung / Generelle 
Informationen der betroffenen Personen. 
 

Auftragsverarbeiterinnen und 
Auftragsverarbeiter: 
(Art. 28 DSGVO) 

Gemäß § 7a Abs. 2 des Bildungsdokumentationsgesetzes ist die 
Bundesrechenzentrum GmbH Auftragsverarbeiterin und bietet 
hinreichend Garantien dafür, dass die Rechte der betroffenen 
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Personen geschützt werden. 
 

Schutzmaßnahmen bei der 
Übermittlung in Drittländer: 
(Kapitel V DSGVO) 

Eine Übermittlung in Drittländer wäre nach § 1 Abs. 2 FHStG 
iVm § 38a FOG grundsätzlich zulässig. Allerdings sind die 
Regelungen der §§ 2a ff FOG nur leges speciales gegenüber 
den allgemeinen Bestimmungen des DSG, sodass speziellere 
Bestimmungen, wie § 4 Abs. 11 FHStG über die Vergabe von 
Matrikelnummern, den §§ 2a ff FOG vorgehen. Gemäß § 4 
Abs. 11 FHStG ist eine Übermittlung in Drittländer zwar nicht 
ausgeschlossen, aber sehr restriktiv zu sehen und nur dann 
zulässig, wenn dies für die Zweckerreichung notwendig ist. 
 

Vorherige Konsultation: 
(Art. 36 und EG 96 DSGVO) 

Eine vorherige Konsultation im Einzelfall ist nicht erforderlich, 
weil der vorliegende Entwurf gemäß Art. 36 Abs. 4 DSGVO 
durch Publikation auf der Website des Parlaments und 
Einbindung bzw. Konsultation (EG 96 DSGVO) der 
Datenschutzbehörde im Begutachtungsverfahren aktiv an der 
Gestaltung des vorliegenden Entwurfes mitwirken kann, um die 
Vereinbarkeit der geplanten Verarbeitungen mit der 
Datenschutz-Grundverordnung sicherzustellen. 
 

 
RISIKEN 
Die Risiken sind nach ihrer Ursache, Art, Besonderheit, Schwere und Eintrittswahrscheinlichkeit zu 
bewerten (Erwägungsgründe 76, 77, 84 und 90 DSGVO). Als Risiken werden in den 
Erwägungsgründen 75 und 85 DSGVO unter anderem genannt: 
 
Physische, materielle oder 
immaterielle Schäden: 
(EG 90 iVm 85 DSGVO) 

Diese Risiken sind für Verarbeitungen im Rahmen der Vergabe 
von Matrikelnummern vorhanden, aber eingeschränkt, weil 
Art. 25 DSGVO verordnet, dass „auch zum Zeitpunkt der 
eigentlichen Verarbeitung geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen“ getroffen werden müssen, um 
„die Rechte der betroffenen Personen zu schützen“ Zusätzlich 
ist Art. 32 DSGVO anwendbar, dem zu Folge müssen „der 
Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter […] ein dem 
Risiko angemessenes Schutzniveau“ gewährleisten. 
Des Weiteren hat der Betreiber des Datenverbunden gemäß 
§ 7a Abs. 11 des Bildungsdokumentationsgesetzes dafür zu 
sorgen, dass entsprechende Datensicherheitsmaßnahmen gesetzt 
werden. 
Die Konsequenzen, die bei einem Verstoß drohen, dämmen die 
Risiken von physischen, materiellen oder immateriellen 
Schäden ebenfalls ein. Diese sind im 22. Abschnitt des 
Strafgesetzbuches, BGBl. Nr. 60/1974, über strafbare 
Verletzungen der Amtspflicht, Korruption und verwandte 
strafbare Handlungen genormt. 
Es sind insbesondere § 302 (Amtsmissbrauch) und § 310 
(„Verletzung des Amtsgeheimnisses“), die Schäden vorbeugen 
(RIS-Justiz, RS0054100). 
Durch die in § 2d Abs. 1 FOG vorgeschlagenen angemessenen 
Maßnahmen, insbesondere das Datengeheimnis gemäß § 2d 
Abs. 1 Z 2 FOG, die strenge Zweckbindung gemäß § 2d Abs. 1 
Z 3 FOG und vor allem das Diskriminierungsverbot gemäß § 
2d Abs. 1 Z 4 FOG wird das Risiko physischer, materieller oder 
immaterieller Schäden wesentlich gesenkt. 
 

Verlust der Kontrolle über 
personenbezogene Daten: 
(EG 90 iVm 85 DSGVO) 

Der Verlust der Kontrolle über personenbezogene Daten wird 
durch folgende Maßnahmen vermieden: 
– Art. 25 DSGVO: es sind zum Schutz der betroffenen 

Person „geeignete technische und organisatorische 
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Maßnahmen“ zu treffen, 
– Art. 32 DSGVO: Verantwortliche und 

Auftragsverarbeiterinnen und -verarbeiter müssen für „ein 
dem Risiko angemessenes Schutzniveau“ sorgen, 

– § 7a Abs. 11 des Bildungsdokumentationsgesetzes: es sind 
entsprechende Datensicherheitsmaßnahmen zu setzen und 

– insbesondere folgende Bestimmungen des 22. Abschnittes 
im Strafgesetzbuch: 

      – § 302 (Amtsmissbrauch) und 
      – § 310 („Verletzung des Amtsgeheimnisses“). 
Durch die in § 2d Abs. 1 FOG vorgeschlagenen angemessenen 
Maßnahmen, insbesondere die lückenlose Protokollierung 
gemäß § 2d Abs. 1 Z 1 FOG, das Datengeheimnis gemäß § 2d 
Abs. 1 Z 2 FOG und die strenge Zweckbindung gemäß § 2d 
Abs. 1 Z 3 FOG wird das Risiko des Verlusts der Kontrolle 
über personenbezogene Daten zudem wesentlich gesenkt. 
 

Diskriminierung: 
(EG 90 iVm 85 DSGVO) 

Die Diskriminierung im Rahmen der Verarbeitung für die 
Vergabe von Matrikelnummern an Fachhochschulen ist 
aufgrund folgender Maßnahmen nahezu ausgeschlossen: 
– Art. 25 DSGVO: es sind zum Schutz der betroffenen 

Person „geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen“ zu treffen, 

– Art. 32 DSGVO: Verantwortliche und 
Auftragsverarbeiterinnen und -verarbeiter müssen für „ein 
dem Risiko angemessenes Schutzniveau“ sorgen, 

– § 7a Abs. 11 des Bildungsdokumentationsgesetzes: es sind 
entsprechende Datensicherheitsmaßnahmen zu setzen und 

– insbesondere folgende Bestimmungen des 22. Abschnittes 
im Strafgesetzbuch: 

      – § 302 (Amtsmissbrauch) und 
      – § 310 („Verletzung des Amtsgeheimnisses“). 
 
Insbesondere durch das Datengeheimnis gemäß § 2d Abs. 1 Z 2 
FOG, die strenge Zweckbindung gemäß § 2d Abs. 1 Z 3 FOG 
und das ausdrückliche Diskriminierungsverbot gemäß § 2d 
Abs. 1 Z 4 FOG wird das Risiko der Diskriminierung darüber 
hinaus erheblich gesenkt. 
 

Identitätsdiebstahl oder -betrug: 
(EG 90 iVm 85 DSGVO) 

Der Identitätsdiebstahl oder -betrug kann durch folgende 
Maßnahmen verhindert werden: 
– Art. 25 DSGVO: es sind zum Schutz der betroffenen 

Person „geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen“ zu treffen, 

– Art. 32 DSGVO: Verantwortliche und 
Auftragsverarbeiterinnen und –verarbeiter müssen für „ein 
dem Risiko angemessenes Schutzniveau“ sorgen, 

– § 7a Abs. 11 des Bildungsdokumentationsgesetzes: es sind 
entsprechende Datensicherheitsmaßnahmen zu setzen und 

– insbesondere folgende Bestimmungen des 22. Abschnittes 
im Strafgesetzbuch: 

      – § 302 (Amtsmissbrauch) und 
      – § 310 („Verletzung des Amtsgeheimnisses“). 
Durch die in § 2d Abs. 1 FOG vorgeschlagenen angemessenen 
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Maßnahmen, insbesondere die lückenlose Protokollierung 
gemäß § 2d Abs. 1 Z 1 FOG, das Datengeheimnis gemäß § 2d 
Abs. 1 Z 2 FOG und die strenge Zweckbindung gemäß § 2d 
Abs. 1 Z 3 FOG wird das Risiko des Identitätsdiebstahls oder -
betruges darüber hinaus wesentlich gesenkt. 

Finanzielle Verluste: 
(EG 90 iVm 85 DSGVO) 

Finanzielle Verluste werden durch folgende Regelungen 
verhindert: 
– Art. 25 DSGVO: es sind zum Schutz der betroffenen 

Person „geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen“ zu treffen, 

– Art. 32 DSGVO: Verantwortliche und 
Auftragsverarbeiterinnen und -verarbeiter müssen für „ein 
dem Risiko angemessenes Schutzniveau“ sorgen, 

– § 7a Abs. 11 des Bildungsdokumentationsgesetzes: es sind 
entsprechende Datensicherheitsmaßnahmen zu setzen und 

– insbesondere folgende Bestimmungen des 22. Abschnittes 
im Strafgesetzbuch: 

      – § 302 (Amtsmissbrauch) und 
      – § 310 („Verletzung des Amtsgeheimnisses“). 
Unabhängig davon wird das Risiko finanzieller Verluste durch 
die in § 2d Abs. 1 FOG vorgeschlagenen angemessenen 
Maßnahmen, insbesondere das Datengeheimnis gemäß § 2d 
Abs. 1 Z 2 FOG, die strenge Zweckbindung gemäß § 2d Abs. 1 
Z 3 FOG und vor allem das Diskriminierungsverbot gemäß § 
2d Abs. 1 Z 4 FOG zusätzlich wesentlich gesenkt. 
 

Unbefugte Aufhebung der 
Pseudonymisierung: 
(EG 90 iVm 85 DSGVO) 

Die unbefugte Aufhebung der Pseudonymisierung wird durch: 
– Art. 25 DSGVO: es sind zum Schutz der betroffenen 

Person „geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen“ zu treffen, 

– Art. 32 DSGVO: Verantwortliche und 
Auftragsverarbeiterinnen und -verarbeiter müssen für „ein 
dem Risiko angemessenes Schutzniveau“ sorgen, 

– § 7a Abs. 11 des Bildungsdokumentationsgesetzes: es sind 
entsprechende Datensicherheitsmaßnahmen zu setzen und 

– insbesondere folgende Bestimmungen des 22. Abschnittes 
im Strafgesetzbuch: 

      – § 302 (Amtsmissbrauch) und 
      – § 310 („Verletzung des Amtsgeheimnisses“) 
verhindert. 
 
Insbesondere durch das Recht zum Einsatz von 
bereichsspezifischen Personenkennzeichen (§ 2d Abs. 2 FOG), 
die besonderen angemessenen Maßnahmen iZm Einsatz von 
bereichsspezifischen Personenkennzeichen gemäß § 2d Abs. 1 
Z 5 FOG sowie das Verbot der Veröffentlichung von 
bereichsspezifischen Personenkennzeichen gemäß § 2d Abs. 1 
Z 6 FOG wird das Risiko der unbefugten Aufhebung der 
Pseudonymisierung darüber hinaus wesentlich reduziert. 
 

Rufschädigung: 
(EG 90 iVm 85 DSGVO) 

Rufschädigungen werden durch folgende Maßnahmen 
verhindert: 
– Art. 25 DSGVO: es sind zum Schutz der betroffenen 

Person „geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen“ zu treffen, 

– Art. 32 DSGVO: Verantwortliche und 
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Auftragsverarbeiterinnen und -verarbeiter müssen für „ein 
dem Risiko angemessenes Schutzniveau“ sorgen, 

– § 7a Abs. 11 des Bildungsdokumentationsgesetzes: es sind 
entsprechende Datensicherheitsmaßnahmen zu setzen und 

– insbesondere folgender Bestimmungen des 22. Abschnittes 
im Strafgesetzbuch: 

      – § 302 (Amtsmissbrauch) und 
      – § 310 („Verletzung des Amtsgeheimnisses“). 
 

Verlust der Vertraulichkeit bei 
Berufsgeheimnissen: 
(EG 90 iVm 85 DSGVO) 

Die Vertraulichkeit bei Berufsgeheimnisse wird durch 
untenstehende Maßnahmen gewährleistet: 
– Art. 25 DSGVO: es sind zum Schutz der betroffenen 

Person „geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen“ zu treffen, 

– Art. 32 DSGVO: Verantwortliche und 
Auftragsverarbeiterinnen und -verarbeiter müssen für „ein 
dem Risiko angemessenes Schutzniveau“ sorgen, 

– § 7a Abs. 11 des Bildungsdokumentationsgesetzes: es sind 
entsprechende Datensicherheitsmaßnahmen zu setzen und 

– insbesondere folgende Bestimmungen des 22. Abschnittes 
im Strafgesetzbuch: 

      – § 302 (Amtsmissbrauch) und 
      – § 310 („Verletzung des Amtsgeheimnisses“). 
 

Erhebliche wirtschaftliche oder 
gesellschaftliche Nachteile: 
(EG 90 iVm 85 DSGVO) 

Erhebliche wirtschaftliche oder gesellschaftliche Nachteile sind 
nicht zu erwarten, weil durch folgende Bestimmungen dem 
entgegnet wird: 
– Art. 25 DSGVO: es sind zum Schutz der betroffenen 

Person „geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen“ zu treffen, 

– Art. 32 DSGVO: Verantwortliche und 
Auftragsverarbeiterinnen und -verarbeiter müssen für „ein 
dem Risiko angemessenes Schutzniveau“ sorgen, 

– § 7a Abs. 11 des Bildungsdokumentationsgesetzes: es sind 
entsprechende Datensicherheitsmaßnahmen zu setzen und 

– insbesondere folgende Bestimmungen des 22. Abschnittes 
im Strafgesetzbuch: 

      – § 302 (Amtsmissbrauch) und 
      – § 310 („Verletzung des Amtsgeheimnisses“). 
 
Durch die in § 2d Abs. 1 FOG vorgeschlagenen angemessenen 
Maßnahmen, insbesondere das Datengeheimnis gemäß § 2d 
Abs. 1 Z 2 FOG, die strenge Zweckbindung gemäß § 2d Abs. 1 
Z 3 FOG und vor allem das Diskriminierungsverbot gemäß § 
2d Abs. 1 Z 4 FOG wird das Risiko erheblicher wirtschaftlicher 
oder gesellschaftlicher Nachteile zudem wesentlich gesenkt. 
 

 
ABHILFEMASSNAHMEN 
Als Maßnahmen, Garantien und Verfahren zur Eindämmung von Risiken werden insbesondere in den 
Erwägungsgründen 28, 78 und 83 DSGVO genannt: 
 
Minimierung der Verarbeitung 
personenbezogener Daten: 
(EG 78 DSGVO) 

Eine Minimierung der Verarbeitung personenbezogener Daten 
wird dadurch vorgeschrieben, dass die Speicherung der Daten 
zeitlich begrenzt wird. Zusätzlich werden jene Daten, die 
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verarbeitet werden, in der Anlage 3 zu § 7a Abs. 4 des 
Bildungsdokumentationsgesetzes abschließend aufgezählt. 
Mit der angemessenen Maßnahme gemäß § 2d Abs. 1 Z 3 FOG 
erfolgt schließlich eine Beschränkung der zulässigen 
Verarbeitung ausschließlich auf Zwecke des 
Forschungsorganisationsgesetzes. 
 

Schnellstmögliche 
Pseudonymisierung 
personenbezogener Daten: 
(EG 28 und 78 DSGVO) 

Die schnellstmögliche Pseudonymisierung personenbezogener 
Daten wird durch Art. 89 DSGVO sichergestellt. Er besagt, 
dass „technische und organisatorische Maßnahmen [zu] 
bestehen [haben], mit denen insbesondere die Achtung des 
Grundsatzes der Datenminimierung gewährleistet wird. Zu 
diesen Maßnahmen kann die Pseudonymisierung gehören“. 
Diese hat schnellstmöglich zu erfolgen. 
 

Transparenz in Bezug auf die 
Funktionen und die Verarbeitung 
personenbezogener Daten: 
(EG 78 DSGVO) 

Durch die Publikation des § 4 Abs. 11 FHStG und der zu 
erlassenen Regelungen im Bildungsdokumentationsgesetz als 
Bundesgesetz im Bundesgesetzblatt sowie der 
parlamentarischen Materialien im Zuge des 
Gesetzgebungsprozesses können die Hintergründe für die 
zulässige Verarbeitung personenbezogener Daten bei der 
Vergabe von Matrikelnummern an Fachhochschulen von der 
Öffentlichkeit kostenlos nachvollzogen werden. 
 

Überwachung der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die 
betroffenen Personen: 
(EG 78 DSGVO) 

Die Öffnungsklausel des Art. 23 Abs. 1 DSGVO wird in 
Anspruch genommen. Dies ist gerechtfertigt, weil es sich um 
ein wichtiges Ziel des allgemeinen öffentlichen Interesses des 
Mitgliedstaates Österreich handelt. Die Beschränkung ist 
erforderlich, weil damit eine Vergabe von Matrikelnummern an 
Fachhochschulen gewährleistet werden kann. 
 

Datensicherheitsmaßnahmen: 
(EG 78 und 83 DSGVO) 

Gemäß Art. 32 DSGVO sind Datensicherheitsmaßnahmen auch 
bei der Vergabe von Matrikelnummern zu treffen. Da Art. 35 
Abs. 10 DSGVO Datenschutzfolgenabschätzungen auch im 
Zuge von Gesetzgebungsverfahren zulässt, ist ein Verweis auf 
die Einhaltung der Maßnahmen gemäß Art. 32 DSGVO als 
ausreichend anzusehen. 
 

 
BERÜCKSICHTIGUNG VON DATENSCHUTZINTERESSEN 
Gemäß Art. 35 Abs. 2 und 9 sowie Art. 36 Abs. 4 DSGVO ist – wenn möglich – der Rat des 
Datenschutzbeauftragten einzuholen und sind die betroffenen Personen anzuhören: 
 
Stellungnahme der 
Datenschutzbehörde: 
(Art. 36 Abs. 4 DSGVO) 

Es ist keine Stellungnahme der Datenschutzbehörde im Rahmen 
des Begutachtungsverfahrens ergangen. 

Stellungnahme des 
Datenschutzbeauftragten der 
erlassenden Stelle: 
(Art. 35 Abs. 2 DSGVO) 

Es ist keine Stellungnahme des Datenschutzbeauftragten der 
erlassenden Stelle im Rahmen des Begutachtungsverfahrens 
ergangen. 

Stellungnahme betroffener Personen: 
(Art. 35 Abs. 9 DSGVO) 

Es ist keine Stellungnahme betroffener Personen im Rahmen 
des Begutachtungsverfahrens ergangen. 
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Anhang 2: Datenschutz-Folgenabschätzung zu § 13 Abs. 8 FHStG 
 
Nach Erwägungsgrund 92 und Art. 35 Abs. 10 DSGVO dürfen Datenschutz-Folgenabschätzungen auch 
auf abstrakter Ebene durchgeführt werden. Die folgende Datenschutz-Folgenabschätzung betrifft die 
Aufbewahrung von fachhochschulspezifischen Daten gemäß § 13 Abs. 8 des Fachhochschul-
Studiengesetzes (FHStG), BGBl. Nr. 340/1993. Eine Datenschutz-Folgenabschätzung ist gemäß Art. 35 
Abs. 3 Buchstabe b DSGVO erforderlich, weil es potentiell auch zu einer umfangreichen Verarbeitung 
besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten gemäß Art. 9 Abs. 1 DSGVO kommen kann. 
 
 
 
SYSTEMATISCHE BESCHREIBUNG 
der geplanten Verarbeitungsvorgänge, Zwecke sowie berechtigten Interessen 
Die Beschreibung hat nach EG 90 sowie Art. 35 Abs. 7 Buchstabe a und Abs. 8 DSGVO sowie den 
Guidelines on Data Protection Impact Assessment (DPIA) and determining whether processing is “likely 
to result in a high risk” for the purposes of Regulation 2016/679 der Artikel-29-Datenschutzgruppe 
(WP 248) zu enthalten: 
 
Art der Verarbeitung: 
(EG 90 DSGVO) 

Die Erhalter von Fachhochschul-Studiengängen haben gemäß § 13 
Abs. 8 FHStG iVm § 53 des Universitätsgesetzes 2002 [UG], BGBl. I 
Nr. 120/2002, fachhochschulspezifische Daten aufzubewahren. 
Mangels eindeutiger Anordnung zur Art der Verarbeitung darf diese 
sowohl in Papierform als auch in automationsunterstützter Form 
erfolgen. Besondere Formen, die aufgrund ihres 
Spannungsverhältnisses zu Bestimmungen der DSGVO, wie 
insbesondere Art. 5 DSGVO, einer gesetzlichen Regelung bedürften, 
wie etwa Big Data, sind nicht vorgesehen und damit nicht zulässig. 
 

Umfang der Verarbeitung: 
(EG 90 DSGVO) 

Die Aufbewahrung umfasst folgende Datenarten (§ 53 Z 1 bis 6 UG): 
– die Bezeichnung von Prüfungen oder das Thema der 

wissenschaftlichen oder künstlerischen Arbeiten, 
– die vergebenen ECTS-Anrechnungspunkte, 
– die Beurteilung, 
– die Namen der Prüferinnen und Prüfer oder der Beurteilerinnen 

und Beurteiler, 
– das Datum der Prüfung oder der Beurteilung sowie 
– den Namen und die Matrikelnummer der oder des Studierenden. 
 

Kontext der Verarbeitung: 
(Art-29-Datenschutzgruppe, WP 248, 21) 

Die Verarbeitung erfolgt im Kontext der Erstellung von Evidenzen der 
Studierenden (§ 3 des Bildungsdokumentationsgesetzes). 
Anschließend übermittelt das Rektorat der Fachhochschule die Daten 
aus den Evidenzen der Studierenden an den zuständigen 
Bundesminister, damit dieser die Gesamtevidenzen der Studierenden 
erstellen kann. (§§ 5 Abs. 1 Z 1 iVm § 7 des 
Bildungsdokumentationsgesetzes). 
Die Aufbewahrung der Daten erfolgt auch im Kontext der 
Durchführung von gemeinsam eingerichteten Studien – wie der 
Begründung zum Initiativantrag (IA 2235/A 25. GP 116) ausgeführt 
wird. 
 

Zweck der Verarbeitung: 
(Art. 35 Abs. 7 Buchstabe a DSGVO) 

Das Rektorat von Fachhochschul-Studiengängen führt Evidenzen von 
Studierenden, dafür erfolgt die Datenverarbeitung (vgl. § 13 Abs. 8 
FHStG iVm § 53 UG iVm § 3 des Bildungsdokumentationsgesetzes). 
Ein weiterer Zweck ist es, eine Datengrundlage für gemeinsame 
Studien zu schaffen. 
 

Empfängerinnen und 
Empfänger: 

Die zuständige Bundesministerin oder der zuständige Bundesminister 
erhält die Daten, um eine Gesamtevidenz der Studierenden zu 
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(Art-29-Datenschutzgruppe, WP 248, 21) errichten (§§ 5 ff des Bildungsdokumentationsgesetzes). Die 
zuständige Bundesministerin oder der zuständige Bundesminister hat 
gemäß § 8 des Bildungsdokumentationsgesetzes die Möglichkeit, 
Schulbehörden des Bundes, eine Abfrageberechtigung zu erteilen. Der 
Bundesanstalt „Statistik Austria“ sind zur Erstellung einer 
Bundesstatistik zum Bildungswesen Daten zu übermitteln (vgl. § 9 
Abs. 2 des Bildungsdokumentationsgesetzes). 
 

Speicherdauer: 
(Art-29-Datenschutzgruppe, WP 248, 21) 

Die Speicherdauer beträgt mindestens 80 Jahre (§ 13 Abs. 8 FHStG 
iVm § 53 UG). 
 

Funktionelle Beschreibung der 
Verarbeitung: 
(Art. 35 Abs. 7 Buchstabe a DSGVO) 

Gemäß § 53 UG sollen die hochschulspezifischen Daten aufbewahrt 
werden. Dies ermöglicht die Führung von Studierendenevidenzen und 
die Einrichtung gemeinsamer Studien. Die abschließend aufgezählten 
Prüfungsdaten werden mindestens 80 Jahre in geeigneter Form 
aufbewahrt. 
 

Beschreibung der Anlagen 
(Hard- und Software bzw. 
sonstige Infrastruktur): 
(Art-29-Datenschutzgruppe, WP 248, 21) 

Da Art. 35 Abs. 10 DSGVO Datenschutzfolgenabschätzungen auch im 
Zuge von Gesetzgebungsverfahren zulässt und die konkret zum 
Einsatz kommende Infrastruktur typischerweise nicht gesetzlich 
geregelt ist, ist an dieser Stelle ein Verweis auf die Einhaltung der 
Maßnahmen gemäß Art. 25 und 32 DSGVO als ausreichend 
anzusehen. 
 

Eingehaltene, gemäß Art. 40 
DSGVO genehmigte 
Verhaltensregeln: 
(Art-29-Datenschutzgruppe, WP 248, 21) 

 

 
BEWERTUNG 
der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit 
Die Bewertung hat nach EGen 90 und 96, Art. 35 Abs. 7 Buchstaben b und d DSGVO sowie den 
Guidelines on Data Protection Impact Assessment (DPIA) and determining whether processing is “likely 
to result in a high risk” for the purposes of Regulation 2016/679 der Artikel-29-Datenschutzgruppe 
(WP 248) auf Maßnahmen 
– betreffend Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit (Art. 5 und 6 DSGVO) sowie 
– zur Stärkung der Rechte der betroffenen Personen (Art. 12 bis 21, 28, 36 und Kapitel V DSGVO) 
abzustellen. 
 
Festgelegter Zweck: 
(Art. 5 Abs. 1 Buchstabe b DSGVO) 

Der Zweck ist in § 13 Abs. 8 FHStG iVm § 53 UG iVm § 3 Abs. 3 Z 9 
des Bildungsdokumentationsgesetzes festgelegt. Er liegt in der 
Führung der Evidenzen der Studierenden. 
 

Eindeutiger Zweck: 
(Art. 5 Abs. 1 Buchstabe b DSGVO) 

Die Angabe des Zwecks in § 13 Abs. 8 FHStG ist eindeutig: Die 
Daten dürfen nur gemäß § 3 Abs. 3 Z 9 des 
Bildungsdokumentationsgesetzes aufbewahrt werden. Dies erfolgt 
gemäß § 3 Abs. 1 des Bildungsdokumentationsgesetzes für Evidenzen 
der Studierenden, die eine Vollziehung aller schul- und 
hochschulrechtlichen Vorschriften ermöglichen. 
 

Legitimer Zweck: 
(Art. 5 Abs. 1 Buchstabe b DSGVO) 

Der in § 13 Abs. 8 FHStG angegebene Zweck ist legitim, weil er von 
den Öffnungsklauseln 
– des Art. 6 Abs. 1 Buchstabe c („rechtliche Verpflichtung“), 
– des Art. 9 Abs. 2 Buchstabe g („erhebliches öffentliches 

Interesse“) sowie 
– des Art. 9 Abs. 2 Buchstabe j („Wissenschaft und Forschung“) 

DSGVO 
gedeckt und in § 13 Abs. 8 FHStG vorgesehen ist. 
 
Ein Vergleich der deutschen und englischen Sprachfassung des Art. 8 
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Abs. 4 der Datenschutz-Richtlinie 95/46/EG sowie des Art. 9 Abs. 2 
Buchstabe g DSGVO zeigt, dass in den englischen Sprachfassungen 
jeweils vom „substantial public interest“ und in den deutschen 
Sprachfassungen einmal vom „erheblichen öffentlichen Interesse“ 
(Art. 9 Abs. 2 Buchstabe g DSGVO) und einmal vom wichtigen 
öffentlichen Interesse (Art. 8 Abs. 4 DS-RL) gesprochen wird, die 
Begriffe „erhebliches öffentliches Interesse“ und „wichtiges 
öffentliches Interesse“ somit Synonyme sein müssen. 
 
Das Entstehen von Studiengängen, die gemeinsam von einer 
Fachhochschule mit einer Universität oder Pädagogischen Hochschule 
betrieben werden, kann nur dadurch gewährleistet werden, dass 
erforderliche Daten zur Verfügung stehen. Die Datenbasis ermöglicht 
„eine ordnungsgemäße Verwaltung der Studierendendaten“ – wie auf 
Seite 116 der Begründung zum Initiativantrag 2235/A (IA 2235/A 
25. GP 116) ausgeführt wird. 
 
Durch diese Regelung wird eine Durchführung von gemeinsam 
eingerichteten Studien ermöglicht (IA 2235/A 25. GP 116) und eine 
Rechtsgrundlage für die Durchführung gemeinsam eingerichteter 
Studien geschaffen. Die Norm führt zu einer Durchlässigkeit des 
Systems, was dazu führen soll, junge Menschen zu motivieren, ein 
Studium zu beginnen. 
Ein Ziel der EU-Bildungspolitik 2017 ist die Modernisierung der 
Schul- und Hochschulbildung (vgl. https://www.parlament.gv.at/ 
PAKT/PR/JAHR_2017/PK0117/ [29.01.2018]). Die vorgeschlagene 
Änderung kann auch im Rahmen der Modernisierung der 
Hochschulbildung gesehen werden. 
Dass Bildung ein besonders wichtiges Interesse darstellt, spiegelt sich 
nicht nur im Index der menschlichen Entwicklung der UNO wider 
(http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi; 
[29.01.2018]). Demnach sind für die Entwicklung eines Landes drei 
Dimensionen entscheidend: 
– langes und gesundes Leben („long and healthy life“) 
– Wissen („Knowledge“) und 
– ein angemessener Lebensstandard („a decent standard of living“). 
 

Rechtmäßigkeit der 
Verarbeitung: 
(Art-29-Datenschutzgruppe, WP 248, 21 iVm 

Art. 6 DSGVO) 

Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung ergibt sich aus Art. 6 Abs. 1 
Buchstabe c iVm Abs. 3 sowie Art. 9 Abs. 2 Buchstaben g und j 
DSGVO, wonach die Verarbeitung aufgrund eines erheblichen 
öffentlichen Interesses erfolgt. Hinsichtlich dieses wichtigen 
öffentlichen Interesses darf auf die Ausführungen oben zu Bewertung / 
Legitimer Zweck verwiesen werden. 
 

Angemessenheit der 
Verarbeitung: 
(Art-29-Datenschutzgruppe, WP 248, 21 iVm 

Art. 5 Abs. 1 Buchstabe c DSGVO) 

Die Verarbeitung ist auf das erforderliche Maß beschränkt, weil § 53 
UG eine zeitliche Beschränkung der Aufbewahrung (80 Jahre) 
vorsieht und weil die Aufbewahrung in „geeigneter Form“ 
stattzufinden hat. Da nicht definiert wird, was unter einer „geeigneter 
Form“ zu verstehen ist, ist auf Art. 25 DSGVO zu verweisen, wonach 
„der Verantwortliche sowohl zum Zeitpunkt der Festlegung der Mittel 
für die Verarbeitung als auch zum Zeitpunkt der eigentlichen 
Verarbeitung geeignete technische und organisatorische Maßnahmen“ 
setzt, damit die Datenschutzgrundsätze gemäß Art. 5 DSGVO 
eingehalten werden. Beispielhaft wird in Art. 25 Abs. 1 DSGVO die 
Pseudonymisierung genannt. Werden solche Maßnahmen 
implementiert, ist die Aufbewahrung der Daten als angemessen zu 
erachten. 
 

Erheblichkeit der Verarbeitung: Die Verarbeitung der Daten ist erheblich, da die Verbesserung des 
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(Art-29-Datenschutzgruppe, WP 248, 21 iVm 

Art. 5 Abs. 1 Buchstabe c DSGVO) 
Hochschulwesens für den Wohlstand entscheidend ist. Der 
Standortfaktor Wissen gewinnt zunehmend an Bedeutung. Bildung ist 
auch entscheidend für die Chancen am Arbeitsmarkt. Durch die im 
Rahmen dieser Studien erworbenen Abschlüsse, haben junge 
Menschen bessere Jobaussichten. Im Bericht Bildung in Zahlen 
2015/2016 von der Statistik Austria 
(http://www.statistik.at/web_de/services/publikationen 
/5/index.html?includePage=detailedView&section 
Name=Bildung%2C+Kultur&pubId=462; [29.01.2018]) wird auf 
Seite 95 ausgeführt, dass für 25- bis 34-Jährige ohne weiterführenden 
Schulabschluss eine ca. sechs Mal höhere Wahrscheinlichkeit, im 
Vergleich zu Gleichaltrigen mit Hochschul- oder Akademieabschluss, 
besteht, arbeitslos zu sein. Die Bildungsbeteiligung der 20- bis 29-
Jährigen ist in Österreich unter dem EU-Schnitt (vgl. Bildung in 
Zahlen 2015/2016, Statistik Austria, 39). Auf Seite 42 der Studie wird 
ausgeführt, dass die Zahl der Hochschulstudienabschlüsse von 13.800 
im Studienjahr 1994/95 auf 34.539 im Studienjahr 2014/2015 
gestiegen ist und das bereits jeder vierte Hochschulabschluss an einer 
Fachhochschule erworben wird. Um das Angebot und die Attraktivität 
der Studien weiter zu erhöhen, um dadurch auch eine höhere 
Bildungsbeteiligung zu erreichen, wird eine Rechtsgrundlage für die 
Administration von gemeinsam eingerichteten Studien geschaffen. 

Beschränktheit der 
Verarbeitung auf das 
notwendige Maß: 
(Art-29-Datenschutzgruppe, WP 248, 21 iVm 

Art. 5 Abs. 1 Buchstabe c DSGVO) 

Die Verarbeitung ist auf das notwendige Maß beschränkt, weil § 53 
UG nur die Aufbewahrung erlaubt. Des Weiteren werden in § 53 UG 
jene Daten, die verarbeitet werden dürfen, abschließend aufgezählt. 
 

Speicherbegrenzung: 
(Art-29-Datenschutzgruppe, WP 248, 21 iVm 

Art. 5 Abs. 1 Buchstabe e DSGVO) 

Eine zeitliche Beschränkung der Speicherdauer wird in § 53 UG 
vorgesehen, demnach sind die angegebenen Prüfungsdaten für 
mindestens 80 Jahre in geeigneter Form aufzubewahren. 
 

Generelle Information der 
betroffenen Personen: 
(Art-29-Datenschutzgruppe, WP 248, 21 iVm 

Art. 12 DSGVO) 

Nach Ansicht der Art-29-Datenschutzgruppe (WP 248, 21) hat eine 
Datenschutz-Folgenabschätzung auch die transparente Information 
gemäß Art. 12 DSGVO zu behandeln. Die Informationen gemäß 
Art. 13 und 14 DSGVO werden in den folgenden beiden Zeilen 
behandelt, sodass die Mittelungen gemäß Artikel 15 bis 22 und 34 
DSGVO verbleiben. Diese sind: 
– die Mitteilung gemäß Art. 15 Abs. 2 DSGVO über die geeigneten 

Garantien bei Übermittlung in Drittländer oder an internationale 
Organisationen; 

– gegebenenfalls die Mitteilung an die betroffene Person, dass eine 
Einschränkung aufgehoben wird (Art. 18 Abs. 3 DSGVO); 

– gegebenenfalls die Information von Empfängerinnen und 
Empfängern gemäß Art. 19 DSGVO, dass eine betroffene Person 
die Berechtigung oder Löschung von personenbezogenen Daten 
oder eine Einschränkung der Verarbeitung verlangt, es sei denn, 
dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem 
unverhältnismäßigen Aufwand verbunden; 

– die Information der betroffenen Personen über die 
Empfängerinnen und Empfänger ihrer personenbezogenen Daten, 
auf Verlangen der betroffenen Personen (Art. 19 DSGVO); 

– der Hinweis, dass ein Widerspruchsrecht gemäß Art. 21 DSGVO 
nur im Rahmen des § 2d Abs. 6 FOG besteht; 

– gegebenenfalls die Benachrichtigung über Verletzungen des 
Schutzes personenbezogener Daten gemäß Art. 34 Abs. 1 
DSGVO. 

Unter der Voraussetzung, dass die Einrichtungen zur Durchführung 
von Fachhochschul-Studiengängen ihre Prozesse so anpasst haben, 
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dass die genannten Mitteilungen tatsächlich erfolgen, gilt die 
vorliegende Datenschutz-Folgenabschätzung als erfüllt im Sinne des 
Art. 35 Abs. 10 DSGVO. 
 

Information der betroffenen 
Personen bei Erhebung: 
(Art-29-Datenschutzgruppe, WP 248, 21 iVm 

Art. 13 DSGVO) 

Die gemäß Art. 13 DSGVO erforderlichen Informationen werden wie 
folgt erbracht: 
– die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet 

werden sollen: durch Publikation des § 13 Abs. 8 FHStG als 
Bundesgesetz im Bundesgesetzblatt; 

– die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung: durch Publikation des 
vorliegenden Entwurfes als Bundesgesetz im Bundesgesetzblatt; 

– die Empfänger oder Kategorien von Empfängern: durch 
Publikation des vorliegenden Entwurfes als Bundesgesetz im 
Bundesgesetzblatt; 

– die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert 
werden: durch Publikation des § 13 Abs. 8 FHStG als 
Bundesgesetz im Bundesgesetzblatt 

und müssen daher gemäß Art. 13 Abs. 4 DSGVO nicht mehr 
gesondert bei Erhebung bei den betroffenen Personen zur Verfügung 
gestellt werden. 
Unter der Voraussetzung, dass 
– Name und Kontaktdaten des oder der Verantwortlichen, 
– die Kontaktdaten ihres Datenschutzbeauftragten, 
– gegebenenfalls ihre Absicht die personenbezogenen Daten an ein 

Drittland oder eine internationale Organisation zu übermitteln 
sowie das Vorhandensein oder das Fehlen eines 
Angemessenheitsbeschlusses der Kommission, 

– einen Hinweis auf das Bestehen eines Rechts auf 
      – Auskunft (Art. 15 DSGVO), 
      – Berichtigung (Art. 16 DSGVO), 
      – Löschung (Art. 17 DSGVO), 
      – Einschränkung (Art. 18 DSGVO) und 
      – Beschwerde (Art. 77 DSGVO), 
– einen Hinweis auf die gesetzlichen Grundlagen der Verarbeitung, 
– gegebenenfalls das Bestehen einer automatisierten 

Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Art. 22 
Abs. 1 und 4 DSGVO sowie 

– gegebenenfalls die über eine allfällige Weiterverarbeitung 
erforderlichen Informationen gemäß Art. 13 Abs. 3 DSGVO 

veröffentlicht, gilt die vorliegende Datenschutz-Folgenabschätzung 
hinsichtlich der Information gemäß Art. 13 DSGVO als erfüllt im 
Sinne des Art. 35 Abs. 10 DSGVO. 
 

Information der betroffenen 
Personen, wenn die Daten nicht 
bei ihnen erhoben werden: 
(Art-29-Datenschutzgruppe, WP 248, 21 iVm 

Art. 14 DSGVO) 

Die gemäß Art. 14 DSGVO vorgesehenen Informationen müssen 
aufgrund der Inanspruchnahme der Öffnungsklausel gemäß Art. 23 
Abs. 1 Buchstabe e DSGVO nicht angegeben werden. Zur näheren 
Begründung siehe oben: Bewertung / Generelle Informationen der 
betroffenen Personen. 
 

Auskunftsrecht der betroffenen 
Personen: 
(Art-29-Datenschutzgruppe, WP 248, 21 iVm 

Art. 15 DSGVO) 

Die gemäß Art. 15 DSGVO vorgesehenen Informationen müssen 
aufgrund der Inanspruchnahme der Öffnungsklausel gemäß Art. 23 
Abs. 1 Buchstabe e DSGVO nicht angegeben werden. Zur näheren 
Begründung siehe oben: Bewertung / Generelle Informationen der 
betroffenen Personen. 
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Recht auf Datenübertragbarkeit: 
(Art. 20 DSGVO) 

Das Recht auf Datenübertragbarkeit steht gemäß Art. 20 Abs. 1 
Buchstabe a DSGVO nicht zu, weil die Verarbeitung 
– weder aufgrund einer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a 

oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DSGVO) 
– noch aufgrund eines Vertrags (Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b 

DSGVO) 
erfolgt und außerdem die Öffnungsklausel gemäß Art. 23 Abs. 1 
Buchstabe e DSGVO in Anspruch genommen wird, die einen 
Ausschluss des Rechts auf Datenübertragbarkeit erlaubt. Zur näheren 
Begründung siehe oben: Bewertung / Generelle Informationen der 
betroffenen Personen. 
 

Auftragsverarbeiterinnen und 
Auftragsverarbeiter: 
(Art. 28 DSGVO) 

Da Art. 35 Abs. 10 DSGVO Datenschutzfolgenabschätzungen auch im 
Zuge von Gesetzgebungsverfahren zulässt und die konkret zum 
Einsatz kommenden Auftragsverarbeiterinnen und -verarbeiter 
typischerweise nicht gesetzlich geregelt sind, ist ein Verweis auf die 
Einhaltung der Art. 28 f DSGVO als ausreichend anzusehen. 
 

Schutzmaßnahmen bei der 
Übermittlung in Drittländer: 
(Kapitel V DSGVO) 

Eine Übermittlung in Drittländer wäre nach § 1 Abs. 2 FHStG iVm 
den §§ 2j und 38a Abs. 4 FOG grundsätzlich zulässig. Allerdings sind 
die Regelungen der §§ 2d ff FOG nur leges speciales gegenüber den 
allgemeinen Bestimmungen des DSG, sodass speziellere 
Bestimmungen, wie § 13 Abs. 8 FHStG über die Aufbewahrung von 
fachhochschulspezifischen Daten, den §§ 2d ff FOG vorgehen. Gemäß 
§ 13 Abs. 8 FHStG iVm § 53 UG ist eine Übermittlung in Drittländer 
zwar nicht ausgeschlossen, aber sehr restriktiv zu sehen und nur dann 
zulässig, wenn dies zur Führung von Evidenzen notwendig ist. 
 

Vorherige Konsultation: 
(Art. 36 und EG 96 DSGVO) 

Eine vorherige Konsultation im Einzelfall ist nicht erforderlich, weil 
der vorliegende Entwurf gemäß Art. 36 Abs. 4 DSGVO durch 
Publikation auf der Website des Parlaments und Einbindung bzw. 
Konsultation (EG 96 DSGVO) der Datenschutzbehörde im 
Begutachtungsverfahren aktiv an der Gestaltung des vorliegenden 
Entwurfes mitwirken kann, um die Vereinbarkeit der geplanten 
Verarbeitungen mit der Datenschutz-Grundverordnung 
sicherzustellen. 
 

 
RISIKEN 
Die Risiken sind nach ihrer Ursache, Art, Besonderheit, Schwere und Eintrittswahrscheinlichkeit zu 
bewerten (Erwägungsgründe 76, 77, 84 und 90 DSGVO). Als Risiken werden in den 
Erwägungsgründen 75 und 85 DSGVO unter anderem genannt: 
 
Physische, materielle oder 
immaterielle Schäden: 
(EG 90 iVm 85 DSGVO) 

Diese Risiken sind für Verarbeitungen im Rahmen der Aufbewahrung 
von fachhochschulspezifischen Daten vorhanden, aber eingeschränkt, 
weil Art. 25 DSGVO verordnet, dass „auch zum Zeitpunkt der 
eigentlichen Verarbeitung geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen“ getroffen werden müssen, um „die Rechte der 
betroffenen Personen zu schützen“. Zusätzlich ist Art. 32 DSGVO 
anwendbar, dem zu Folge müssen „der Verantwortliche und der 
Auftragsverarbeiter […] ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau“ 
gewährleisten. 
 
Des Weiteren hat der Betreiber des Datenverbundes gemäß § 7a 
Abs. 11 des Bildungsdokumentationsgesetzes dafür zu sorgen, dass 
entsprechende Datensicherheitsmaßnahmen gesetzt werden. 
Die Konsequenzen, die bei einem Verstoß drohen, dämmen die 
Risiken von physischen, materiellen oder immateriellen Schäden 
ebenfalls ein. Diese sind im 22. Abschnitt des Strafgesetzbuches, 
BGBl. Nr. 60/1974, über strafbare Verletzungen der Amtspflicht, 
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Korruption und verwandte strafbare Handlungen genormt. 
Es sind insbesondere die § 302 (Amtsmissbrauch) und § 310 
(„Verletzung des Amtsgeheimnisses“), die Schäden vorbeugen (RIS-
Justiz, RS0054100). 
Darüber hinaus wird durch die in § 2d Abs. 1 FOG vorgeschlagenen 
angemessenen Maßnahmen, insbesondere das Datengeheimnis gemäß 
§ 2d Abs. 1 Z 2 FOG, die strenge Zweckbindung gemäß § 2d Abs. 1 Z 
3 FOG und vor allem das Diskriminierungsverbot gemäß § 2d Abs. 1 
Z 4 FOG das Risiko physischer, materieller oder immaterieller 
Schäden wesentlich gesenkt. 
 

Verlust der Kontrolle über 
personenbezogene Daten: 
(EG 90 iVm 85 DSGVO) 

Der Verlust der Kontrolle über personenbezogene Daten wird durch 
folgende Maßnahmen vermieden: 
– Art. 25 DSGVO: es sind zum Schutz der betroffenen Person 

„geeignete technische und organisatorische Maßnahmen“ zu 
treffen, 

– Art. 32 DSGVO: Verantwortliche und Auftragsverarbeiterinnen 
und -verarbeiter müssen für „ein dem Risiko angemessenes 
Schutzniveau“ sorgen, 

– § 7a Abs. 11 des Bildungsdokumentationsgesetzes: es sind 
entsprechende Datensicherheitsmaßnahmen zu setzen und 

– insbesondere folgende Bestimmungen des 22. Abschnittes im 
Strafgesetzbuch: 

      – § 302 (Amtsmissbrauch) und 
      – § 310 („Verletzung des Amtsgeheimnisses“). 
Darüber hinaus wird durch die in § 2d Abs. 1 FOG vorgeschlagenen 
angemessenen Maßnahmen, insbesondere die lückenlose 
Protokollierung gemäß § 2d Abs. 1 Z 1 FOG, das Datengeheimnis 
gemäß § 2d Abs. 1 Z 2 FOG und die strenge Zweckbindung gemäß § 
2d Abs. 1 Z 3 FOG das Risiko des Verlusts der Kontrolle über 
personenbezogene Daten wesentlich gesenkt. 
 

Diskriminierung: 
(EG 90 iVm 85 DSGVO) 

Die Diskriminierung im Rahmen der Aufbewahrung von 
fachhochschulspezifischen Daten ist aufgrund folgender Maßnahmen 
nahezu ausgeschlossen: 
– Art. 25 DSGVO: es sind zum Schutz der betroffenen Person 

„geeignete technische und organisatorische Maßnahmen“ zu 
treffen, 

– Art. 32 DSGVO: Verantwortliche und Auftragsverarbeiterinnen 
und -verarbeiter müssen für „ein dem Risiko angemessenes 
Schutzniveau“ sorgen, 

– § 7a Abs. 11 des Bildungsdokumentationsgesetzes: es sind 
entsprechende Datensicherheitsmaßnahmen zu setzen und 

– insbesondere folgende Bestimmungen des 22. Abschnittes im 
Strafgesetzbuch: 

      – § 302 (Amtsmissbrauch) und 
      – § 310 („Verletzung des Amtsgeheimnisses“). 
Darüber hinaus wird insbesondere durch das Datengeheimnis gemäß § 
2d Abs. 1 Z 2 FOG, die strenge Zweckbindung gemäß § 2d Abs. 1 Z 3 
FOG und das ausdrückliche Diskriminierungsverbot gemäß § 2d Abs. 
1 Z 4 FOG das Risiko der Diskriminierung erheblich gesenkt. 
 

Identitätsdiebstahl oder -betrug: 
(EG 90 iVm 85 DSGVO) 

Der Identitätsdiebstahl oder -betrug kann durch folgende Maßnahmen 
verhindert werden: 
– Art. 25 DSGVO: es sind zum Schutz der betroffenen Person 

„geeignete technische und organisatorische Maßnahmen“ zu 
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treffen, 
– Art. 32 DSGVO: Verantwortliche und Auftragsverarbeiterinnen 

und -verarbeiter müssen für „ein dem Risiko angemessenes 
Schutzniveau“ sorgen, 

– § 7a Abs. 11 des Bildungsdokumentationsgesetzes: es sind 
entsprechende Datensicherheitsmaßnahmen zu setzen und 

– insbesondere folgende Bestimmungen des 22. Abschnittes im 
Strafgesetzbuch: 

      – § 302 (Amtsmissbrauch) und 
      – § 310 („Verletzung des Amtsgeheimnisses“). 
Darüber hinaus wird durch die in § 2d Abs. 1 FOG vorgeschlagenen 
angemessenen Maßnahmen, insbesondere die lückenlose 
Protokollierung gemäß § 2d Abs. 1 Z 1 FOG, das Datengeheimnis 
gemäß § 2d Abs. 1 Z 2 FOG und die strenge Zweckbindung gemäß § 
2d Abs. 1 Z 3 FOG das Risiko des Verlusts der Kontrolle über 
personenbezogene Daten wesentlich gesenkt. 
 

Finanzielle Verluste: 
(EG 90 iVm 85 DSGVO) 

Finanzielle Verluste werden durch folgende Regelungen verhindert: 
– Art. 25 DSGVO: es sind zum Schutz der betroffenen Person 

„geeignete technische und organisatorische Maßnahmen“ zu 
treffen, 

– Art. 32 DSGVO: Verantwortliche und Auftragsverarbeiterinnen 
und -verarbeiter müssen für „ein dem Risiko angemessenes 
Schutzniveau“ sorgen, 

– § 7a Abs. 11 des Bildungsdokumentationsgesetzes: es sind 
entsprechende Datensicherheitsmaßnahmen zu setzen und 

– insbesondere folgende Bestimmungen des 22. Abschnittes im 
Strafgesetzbuch: 

      – § 302 (Amtsmissbrauch) und 
      – § 310 („Verletzung des Amtsgeheimnisses“). 
Darüber hinaus wird durch die in § 2d Abs. 1 FOG vorgeschlagenen 
angemessenen Maßnahmen, insbesondere das Datengeheimnis gemäß 
§ 2d Abs. 1 Z 2 FOG, die strenge Zweckbindung gemäß § 2d Abs. 1 Z 
3 FOG und vor allem das Diskriminierungsverbot gemäß § 2d Abs. 1 
Z 4 FOG das Risiko physischer, materieller oder immaterieller 
Schäden wesentlich gesenkt. 
 

Unbefugte Aufhebung der 
Pseudonymisierung: 
(EG 90 iVm 85 DSGVO) 

Die unbefugte Aufhebung der Pseudonymisierung wird durch: 
– Art. 25 DSGVO: es sind zum Schutz der betroffenen Person 

„geeignete technische und organisatorische Maßnahmen“ zu 
treffen, 

– Art. 32 DSGVO: Verantwortliche und Auftragsverarbeiterinnen 
und -verarbeiter müssen für „ein dem Risiko angemessenes 
Schutzniveau“ sorgen, 

– § 7a Abs. 11 des Bildungsdokumentationsgesetzes: es sind 
entsprechende Datensicherheitsmaßnahmen zu setzen und 

– insbesondere folgende Bestimmungen des 22. Abschnittes im 
Strafgesetzbuch: 

      – § 302 (Amtsmissbrauch) und 
      – § 310 („Verletzung des Amtsgeheimnisses“) 
verhindert. 
Insbesondere durch das Recht zum Einsatz von bereichsspezifischen 
Personenkennzeichen (§ 2d Abs. 2 FOG), die besonderen 
angemessenen Maßnahmen iZm Einsatz von bereichsspezifischen 
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Personenkennzeichen gemäß § 2d Abs. 1 Z 5 FOG sowie das Verbot 
der Veröffentlichung von bereichsspezifischen Personenkennzeichen 
gemäß § 2d Abs. 1 Z 6 FOG wird das Risiko der unbefugten 
Aufhebung der Pseudonymisierung wesentlich reduziert. 
 

Rufschädigung: 
(EG 90 iVm 85 DSGVO) 

Rufschädigungen werden durch folgende Maßnahmen verhindert: 
– Art. 25 DSGVO: es sind zum Schutz der betroffenen Person 

„geeignete technische und organisatorische Maßnahmen“ zu 
treffen, 

– Art. 32 DSGVO: Verantwortliche und Auftragsverarbeiterinnen 
und -verarbeiter müssen für „ein dem Risiko angemessenes 
Schutzniveau“ sorgen, 

– § 7a Abs. 11 des Bildungsdokumentationsgesetzes: es sind 
entsprechende Datensicherheitsmaßnahmen zu setzen und 

– insbesondere folgender Bestimmungen des 22. Abschnittes im 
Strafgesetzbuch: 

      – § 302 (Amtsmissbrauch) und 
      – § 310 („Verletzung des Amtsgeheimnisses“). 
 

Verlust der Vertraulichkeit bei 
Berufsgeheimnissen: 
(EG 90 iVm 85 DSGVO) 

Die Vertraulichkeit bei Berufsgeheimnisse wird durch untenstehende 
Maßnahmen gewährleistet: 
– Art. 25 DSGVO: es sind zum Schutz der betroffenen Person 

„geeignete technische und organisatorische Maßnahmen“ zu 
treffen, 

– Art. 32 DSGVO: Verantwortliche und Auftragsverarbeiterinnen 
und -verarbeiter müssen für „ein dem Risiko angemessenes 
Schutzniveau“ sorgen, 

– § 7a Abs. 11 des Bildungsdokumentationsgesetzes: es sind 
entsprechende Datensicherheitsmaßnahmen zu setzen und 

– insbesondere folgende Bestimmungen des 22. Abschnittes im 
Strafgesetzbuch: 

      – § 302 (Amtsmissbrauch) und 
      – § 310 („Verletzung des Amtsgeheimnisses“). 
 

Erhebliche wirtschaftliche oder 
gesellschaftliche Nachteile: 
(EG 90 iVm 85 DSGVO) 

Erhebliche wirtschaftliche oder gesellschaftliche Nachteile sind nicht 
zu erwarten, weil dies durch die folgenden Bestimmungen verhindert 
werden soll: 
– Art. 25 DSGVO: es sind zum Schutz der betroffenen Person 

„geeignete technische und organisatorische Maßnahmen“ zu 
treffen, 

– Art. 32 DSGVO: Verantwortliche und Auftragsverarbeiterinnen 
und -verarbeiter müssen für „ein dem Risiko angemessenes 
Schutzniveau“ sorgen, 

– § 7a Abs. 11 des Bildungsdokumentationsgesetzes: es sind 
entsprechende Datensicherheitsmaßnahmen zu setzen und 

– insbesondere folgende Bestimmungen des 22. Abschnittes im 
Strafgesetzbuch: 

      – § 302 (Amtsmissbrauch) und 
      – § 310 („Verletzung des Amtsgeheimnisses“). 
Darüber hinaus wird durch die in § 2d Abs. 1 FOG vorgeschlagenen 
angemessenen Maßnahmen, insbesondere das Datengeheimnis gemäß 
§ 2d Abs. 1 Z 2 FOG, die strenge Zweckbindung gemäß § 2d Abs. 1 Z 
3 FOG und vor allem das Diskriminierungsverbot gemäß § 2d Abs. 1 
Z 4 FOG das Risiko physischer, materieller oder immaterieller 
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Schäden wesentlich gesenkt. 
 

 
ABHILFEMASSNAHMEN 
Als Maßnahmen, Garantien und Verfahren zur Eindämmung von Risiken werden insbesondere in den 
Erwägungsgründen 28, 78 und 83 DSGVO genannt: 
 
Minimierung der Verarbeitung 
personenbezogener Daten: 
(EG 78 DSGVO) 

Eine Minimierung der Verarbeitung personenbezogener Daten wird 
dadurch vorgeschrieben, dass die Speicherung der Daten zeitlich 
begrenzt wird. Zusätzlich werden jene Daten, die verarbeitet werden, 
in § 53 UG abschließend aufgezählt. 
Zudem erfolgt mit der angemessenen Maßnahme gemäß § 2d Abs. 1 Z 
3 FOG eine Beschränkung der zulässigen Verarbeitung ausschließlich 
auf Zwecke des Forschungsorganisationsgesetzes. 
 

Schnellstmögliche 
Pseudonymisierung 
personenbezogener Daten: 
(EG 28 und 78 DSGVO) 

Die schnellstmögliche Pseudonymisierung personenbezogener Daten 
wird durch Art. 89 DSGVO sichergestellt. Er besagt, dass „technische 
und organisatorische Maßnahmen [zu] bestehen [haben], mit denen 
insbesondere die Achtung des Grundsatzes der Datenminimierung 
gewährleistet wird. Zu diesen Maßnahmen kann die 
Pseudonymisierung gehören [.]“ Diese hat schnellstmöglich zu 
erfolgen. 
 

Transparenz in Bezug auf die 
Funktionen und die 
Verarbeitung 
personenbezogener Daten: 
(EG 78 DSGVO) 

Durch die Publikation des § 13 Abs. 8 FHStG als Bundesgesetz im 
Bundesgesetzblatt sowie der parlamentarischen Materialien im Zuge 
des Gesetzgebungsprozesses können die Hintergründe für die 
zulässige Verarbeitung personenbezogener Daten bei 
hochschulspezifischen Daten von der Öffentlichkeit kostenlos 
nachvollzogen werden. 
 

Überwachung der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch 
die betroffenen Personen: 
(EG 78 DSGVO) 

Die Öffnungsklausel des Art. 23 Abs. 1 DSGVO wird in Anspruch 
genommen. Dies ist gerechtfertigt, weil es sich um ein wichtiges Ziel 
des allgemeinen öffentlichen Interesses des Mitgliedstaates Österreich 
handelt. Die Beschränkung ist erforderlich, weil damit eine die 
Aufbewahrung fachhochschulspezifischer Daten gewährleistet werden 
kann. 
 

Datensicherheitsmaßnahmen: 
(EG 78 und 83 DSGVO) 

Entsprechende Datensicherheitsmaßnahmen gemäß Art. 32 DSGVO 
sind auch bei der Aufbewahrung von fachhochschulspezifischen Daten 
vorzusehen. Da Art. 35 Abs. 10 DSGVO 
Datenschutzfolgenabschätzungen auch im Zuge von 
Gesetzgebungsverfahren zulässt, ist ein Verweis auf die Einhaltung 
der Maßnahmen gemäß Art. 32 DSGVO als ausreichend anzusehen. 
 

 
BERÜCKSICHTIGUNG VON DATENSCHUTZINTERESSEN 
Gemäß Art. 35 Abs. 2 und 9 sowie Art. 36 Abs. 4 DSGVO ist – wenn möglich – der Rat des 
Datenschutzbeauftragten einzuholen und sind die betroffenen Personen anzuhören: 
 
Stellungnahme der 
Datenschutzbehörde: 
(Art. 36 Abs. 4 DSGVO) 

Es ist keine Stellungnahme der Datenschutzbehörde im Rahmen des 
Begutachtungsverfahrens ergangen. 

Stellungnahme des 
Datenschutzbeauftragten der 
erlassenden Stelle: 
(Art. 35 Abs. 2 DSGVO) 

Es ist keine Stellungnahme des Datenschutzbeauftragten der 
erlassenden Stelle im Rahmen des Begutachtungsverfahrens ergangen. 

Stellungnahme betroffener 
Personen: 
(Art. 35 Abs. 9 DSGVO) 

Es ist keine Stellungnahme betroffener Personen im Rahmen des 
Begutachtungsverfahrens ergangen. 
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Anhang 3: Datenschutz-Folgenabschätzung zu § 23 FHStG 
 
Nach Erwägungsgrund 92 und Art. 35 Abs. 10 DSGVO dürfen Datenschutz-Folgenabschätzungen auch 
auf abstrakter Ebene durchgeführt werden. Die folgende Datenschutz-Folgenabschätzung betrifft das 
Berichtswesen der Erhalter von Fachhochschul-Studiengängen an die Agentur für Qualitätssicherung 
gemäß § 23 des Fachhochschul-Studiengesetzes (FHStG), BGBl. Nr. 340/1993. Eine Datenschutz-
Folgenabschätzung ist gemäß Art. 35 Abs. 3 Buchstabe b DSGVO erforderlich, weil es potentiell auch zu 
einer umfangreichen Verarbeitung besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten gemäß Art. 9 
Abs. 1 DSGVO kommen kann. 
 
 
 
SYSTEMATISCHE BESCHREIBUNG 
der geplanten Verarbeitungsvorgänge, Zwecke sowie berechtigten Interessen 
Die Beschreibung hat nach EG 90 sowie Art. 35 Abs. 7 Buchstabe a und Abs. 8 DSGVO sowie den 
Guidelines on Data Protection Impact Assessment (DPIA) and determining whether processing is “likely 
to result in a high risk” for the purposes of Regulation 2016/679 der Artikel-29-Datenschutzgruppe 
(WP 248) zu enthalten: 
 
Art der Verarbeitung: 
(EG 90 DSGVO) 

Gemäß § 23 Fachhochschul-Studiengesetzes (FHStG), BGBl. 
Nr. 340/1993, ist eine Berichtspflicht von den Erhaltern der 
Fachhochschul-Studiengänge an die Agentur für Qualitätssicherung und 
Akkreditierung Austria (AQ Austria) vorgesehen. Diese 
Übermittlungspflichten sind erforderlich, damit die AQ Austria ihre 
(folgenden) Aufgaben (§ 3 Abs. 3 des Hochschul-
Qualitätssicherungsgesetz, BGBl. I Nr. 74/2011) erfüllen kann: 
– Entwicklung und Durchführung externer 

Qualitätssicherungsverfahren, jedenfalls Audit- und 
Akkreditierungsverfahren, nach nationalen und internationalen 
Standards; 

– Akkreditierung von hochschulischen Bildungseinrichtungen und 
Studien; 

– Berichte an den Nationalrat im Wege der zuständigen 
Bundesministerin oder des zuständigen Bundesministers; 

– Veröffentlichung der Ergebnisberichte der 
Qualitätssicherungsverfahren; 

– kontinuierliche begleitende Aufsicht akkreditierter hochschulischer 
Bildungseinrichtungen und Studien hinsichtlich der 
Akkreditierungsvoraussetzungen; 

– Aufgaben gemäß den Bestimmungen des FHStG und des PUG; 
– Zertifizierung von Bildungseinrichtungen nach Audit; 
– Durchführung von Studien und Systemanalysen, Evaluierungen und 

Projekten; 
– Information und Beratung zu Fragen der Qualitätssicherung und 

Qualitätsentwicklung; 
– Internationale Zusammenarbeit im Bereich der Qualitätssicherung. 
 
Mangels eindeutiger Anordnung zur Art der Verarbeitung darf diese 
sowohl in Papierform als auch in automationsunterstützter Form 
erfolgen. Besondere Formen, die aufgrund ihres Spannungsverhältnisses 
zu Bestimmungen der DSGVO, wie insbesondere Art. 5 DSGVO, einer 
gesetzlichen Regelung bedürften, wie etwa Big Data, sind nicht 
vorgesehen und damit nicht zulässig. 
 

Umfang der Verarbeitung: 
(EG 90 DSGVO) 

In Bezug auf die heranzuziehenden Daten ergibt sich der 
Verarbeitungsumfang aus der Fachhochschul-Jahresberichtsverordnung 
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der AQ Austria vom 14.05.2013 (https://www.aq.ac.at/de/ueber-
uns/dokumente-ueber-uns/FH-
Jahresberichtsverordnung_14.06.2013.pdf?m=1446129127 
[07.02.2018]), die folgenden Datenumfang vorsieht: 
– Entwicklungskonzept (§ 6 Abs. 1 Z 1 leg. cit.); 
– Studien und Lehre (§ 6 Abs. 1 Z 2 leg. cit.); 
– Angewandte Forschung und Entwicklung (§ 6 Abs. 1 Z 3 leg. cit.); 
– Finanzierung und Ressourcen (§ 6 Abs. 1 Z 4 leg. cit.); 
– Nationale und internationale Kooperationen (§ 6 Abs. 1 Z 5 leg. 

cit.); 
– Qualitätsmanagementsystem (§ 6 Abs. 1 Z 6 leg. cit.); 
– Ziele und Profil der Institution (§ 6 Abs. 2 lit. a leg. cit.); 
– Entwicklungsplan (§ 6 Abs. 2 lit. b leg. cit.); 
– Organisation (§ 6 Abs. 2 lit. c leg. cit.); 
– Studiengänge (§ 6 Abs. 2 lit. d leg. cit.). 
 
Gemäß dem vorgeschlagenen § 23 Abs. 5 FHStG dürfen darüber hinaus: 
– die AQ Austria, 
– die zuständige Bundesministerin oder der zuständige 

Bundesminister und 
– von diesen beauftrage Auftragsverarbeiterinnen und -verarbeiter 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben personenbezogene Daten gemäß Art. 4 
Nr. 1 DSGVO von Studierenden und dem Personal der Erhalter von 
Fachhochschul-Studiengängen, verarbeiten. 
 
Die Aufgabe der zuständigen Bundesministerin oder des zuständigen 
Bundesministers ist gemäß § 30 Abs. 1 HS-QSG insbesondere die 
Aufsicht über die AQ Austria. 
 

Kontext der Verarbeitung: 
(Art-29-Datenschutzgruppe, WP 248, 21) 

Die Verarbeitung erfolgt im Rahmen der Qualitätssicherung von 
Fachhochschulstudiengängen. Durch die Information der Entwicklungen 
der Prüfbereiche, soll der Agentur die Möglichkeit von 
Vergleichsprüfungen eingeräumt werden. Deshalb ist die AQ Austria 
ermächtigt, nach dem Zeitpunkt der Akkreditierung, die Bereitstellung 
von Informationen zu verlangen (ErläutRV 1222 d BlgNR 24. GP 35). 
 

Zweck der Verarbeitung: 
(Art. 35 Abs. 7 Buchstabe a DSGVO) 

Der Zweck der Regelung ist das Berichtswesen. Es soll Information über 
die laufende Entwicklung der Fachhochschule an die AQ-Austria 
übermittelt werden. Dadurch wird es der AQ Austria ermöglicht, ihren 
Aufgaben nachzukommen. Das Berichtswesen soll die systematische 
Entwicklung und Sicherung der Qualität der Leistungen der Hochschulen 
sicherstellen. Die vorliegende Regelung betrifft die externe 
Qualitätssicherung. Die Angaben der Informationen, die in § 23 Abs. 4 
FHStG geregelt werden, dienen der Gewährleistung der Berechnung der 
Fördersummen und damit der Feststellung der Rechtmäßigkeit der 
Fördergebarung seitens des Bundes (ErläutRV 1222 d BlgNR 
24. GP 35). 
 

Empfängerinnen und 
Empfänger: 
(Art-29-Datenschutzgruppe, WP 248, 21) 

Die Empfängerinnen und Empfänger ergeben sich aus den Aufgaben der 
AQ Austria. Demnach sind diese: 
– der Nationalrat im Wege der zuständigen Bundesministerin oder 
des zuständigen Bundesministers, 
– die Öffentlichkeit und 
– andere Bildungseinrichtungen im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit im Bereich der Qualitätssicherung. 
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Speicherdauer: 
(Art-29-Datenschutzgruppe, WP 248, 21) 

In § 23 FHStG findet sich keine Regelung zur Speicherdauer, somit ist 
gemäß § 1 Abs. 2 FHStG iVm § 2d Abs. 5 FOG die Speicherdauer 
grundsätzlich nicht beschränkt. Jedoch müssen die Grundsätze für die 
Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Art. 5 DSGVO 
eingehalten werden. Danach dürfen die Daten nur so lange gespeichert 
werden, wie sie dem Zweck angemessen sind. 
 

Funktionelle Beschreibung 
der Verarbeitung: 
(Art. 35 Abs. 7 Buchstabe a DSGVO) 

Die verarbeiteten Daten der verschiedenen Prüfbereiche sind 
Voraussetzungen dafür, dass die Agentur für Qualitätssicherung und 
Akkreditierung Austria ihren Aufgaben nachkommen kann. Die Formen 
der Verarbeitung werden nicht eingeschränkt. Weitere Daten gemäß § 23 
Abs. 4 FHStG sind zur Gewährleistung der Berechnung der 
Fördersummen notwendig. 
 

Beschreibung der Anlagen 
(Hard- und Software bzw. 
sonstige Infrastruktur): 
(Art-29-Datenschutzgruppe, WP 248, 21) 

Da Art. 35 Abs. 10 DSGVO Datenschutzfolgenabschätzungen auch im 
Zuge von Gesetzgebungsverfahren zulässt und die konkret zum Einsatz 
kommende Infrastruktur typischerweise nicht gesetzlich geregelt ist, ist 
an dieser Stelle ein Verweis auf die Einhaltung der Maßnahmen gemäß 
Art. 25 und 32 DSGVO als ausreichend anzusehen. 
 

Eingehaltene, gemäß Art. 40 
DSGVO genehmigte 
Verhaltensregeln: 
(Art-29-Datenschutzgruppe, WP 248, 21) 

 

 
BEWERTUNG 
der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit 
Die Bewertung hat nach EGen 90 und 96, Art. 35 Abs. 7 Buchstaben b und d DSGVO sowie den 
Guidelines on Data Protection Impact Assessment (DPIA) and determining whether processing is “likely 
to result in a high risk” for the purposes of Regulation 2016/679 der Artikel-29-Datenschutzgruppe 
(WP 248) auf Maßnahmen 
– betreffend Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit (Art. 5 und 6 DSGVO) sowie 
– zur Stärkung der Rechte der betroffenen Personen (Art. 12 bis 21, 28, 36 und Kapitel V DSGVO) 
abzustellen. 
 
Festgelegter Zweck: 
(Art. 5 Abs. 1 Buchstabe b DSGVO) 

Die Zwecke werden in § 23 FHStG festgelegt. Diese sind: 
– gemäß § 23 Abs. 1 FHStG die Erfüllung der Aufgaben der Agentur 

für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria (AQ Austria), 
– gemäß § 23 Abs. 2 FHStG die Erstellung eines Jahresberichtes 

durch die Erhalter, 
– gemäß § 23 Abs. 3 FHStG Bereitstellung von Informationen für 

Veröffentlichungen und 
– gemäß § 23 Abs. 4 FHStG Bereitstellung von Information zur 

Gewährleistung der Berechnung der Fördersumme. 
 

Eindeutiger Zweck: 
(Art. 5 Abs. 1 Buchstabe b DSGVO) 

Die Angabe der Zwecke in § 23 FHStG ist eindeutig. Dass eine 
Verarbeitung mehrere Zwecke verfolgt werden darf, ergibt sich bereits 
aus der Formulierung des Art. 5 Abs. 1 Buchstabe d DSGVO, wonach 
„personenbezogene Daten […] auf das für die Zwecke der Verarbeitung 
notwendige Maß beschränkt sein“ müssen. 
Anders als beispielsweise in dem der Entscheidung VfSlg. 11.499/1987 
zugrundeliegenden Fall, in dem eine nicht näher determinierte 
hoheitliche Befugnis zur Geschwindigkeitsbeschränkung vorgesehen 
war, erfolgt eine nähere Determinierung durch die Bestimmungen des 
Fachhochschul-Studiengesetz, insofern als 
– die Zwecke in § 23 FHStG eindeutig und 
– die Ziele und leitenden Grundsätze des Fachhochschul- 

Studiengesetzes in § 2 FHStG 
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angegeben sind. 
 

Legitimer Zweck: 
(Art. 5 Abs. 1 Buchstabe b DSGVO) 

Die in § 23 FHStG angegebene Zwecke sind legitim, weil sie von den 
Öffnungsklauseln 
– des Art. 6 Abs. 1 Buchstabe c („rechtliche Verpflichtung“), 
– des Art. 9 Abs. 2 Buchstabe g („erhebliches öffentliches Interesse“) 

sowie 
– des Art. 9 Abs. 2 Buchstabe j („Wissenschaft und Forschung“) 

DSGVO 
gedeckt sind. 
 
Ein Vergleich der deutschen und englischen Sprachfassung des Art. 8 
Abs. 4 der Datenschutz-Richtlinie 95/46/EG (DS-RL) sowie des Art. 9 
Abs. 2 Buchstabe g DSGVO zeigt, dass in den englischen 
Sprachfassungen jeweils vom „substantial public interest“ und in den 
deutschen Sprachfassungen einmal vom „erheblichen öffentlichen 
Interesse“ (Art. 9 Abs. 2 Buchstabe g DSGVO) und einmal vom 
wichtigen öffentlichen Interesse (Art. 8 Abs. 4 DS-RL) gesprochen wird, 
die Begriffe „erhebliches öffentliches Interesse“ und „wichtiges 
öffentliches Interesse“ somit Synonyme sein müssen. 
 
Externe Audits durch die AQ Austria und damit die Möglichkeit einer 
Qualitätsverbesserung im Hochschulsektors sind nur dann möglich, wenn 
entsprechende Daten zur Verfügung stehen. 
Dass die Qualitätssteigerung im Hochschulsektor ein besonders wichtiges 
Interesse darstellt, spiegelt sich nicht nur im Index der menschlichen 
Entwicklung der UNO wider (http://hdr.undp.org/en/content/human-
development-index-hdi; [29.01.2018]). Demnach sind für die 
Entwicklung eines Landes drei Dimensionen entscheidend: 
– langes und gesundes Leben („long and healthy life“) 
– Wissen („Knowledge“) und 
– ein angemessener Lebensstandard („a decent standard of living“). 
 

Rechtmäßigkeit der 
Verarbeitung: 
(Art-29-Datenschutzgruppe, WP 248, 21 

iVm Art. 6 DSGVO) 

Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung ergibt sich aus Art. 6 Abs. 1 
Buchstabe c iVm Abs. 3 sowie Art. 9 Abs. 2 Buchstaben g und j 
DSGVO, wonach die Verarbeitung aufgrund eines erheblichen 
öffentlichen Interesses erfolgt. Hinsichtlich dieses wichtigen öffentlichen 
Interesses darf auf die Ausführungen oben zu Bewertung / Legitimer 
Zweck verwiesen werden. 
 

Angemessenheit der 
Verarbeitung: 
(Art-29-Datenschutzgruppe, WP 248, 21 

iVm Art. 5 Abs. 1 Buchstabe c DSGVO) 

Die Angemessenheit ergibt sich dadurch, dass nur jene Daten verwendet 
werden, die benötigt werden, um die angegebenen Zwecke zu erreichen. 
Die Verarbeitung ist, da die Bildung ein wichtiges öffentliches Interesse 
ist, von wesentlicher Bedeutung. Die Datenarten und die Speicherdauer 
sind grundsätzlich nicht beschränkt. Die Verarbeitung der Daten ist 
angemessen, weil der Zweck der Verarbeitung nicht in zumutbarer Weise 
durch andere Mittel erreicht werden kann (vgl. EG 39 DSGVO). Die 
Angemessenheit ergibt sich auch dadurch, dass gemäß Art. 25 DSGVO 
„der Verantwortliche sowohl zum Zeitpunkt der Festlegung der Mittel für 
die Verarbeitung als auch zum Zeitpunkt der eigentlichen Verarbeitung 
geeignete technische und organisatorische Maßnahmen“ setzt, damit die 
Datenschutzgrundsätze gemäß Art. 5 DSGVO eingehalten werden. 
Beispielhaft wird in Art. 25 Abs. 1 DSGVO die Pseudonymisierung 
genannt. Werden solche Maßnahmen implementiert, ist die Verarbeitung 
der Daten als angemessen zu erachten. 
 

Erheblichkeit der 
Verarbeitung: 
(Art-29-Datenschutzgruppe, WP 248, 21 

Die Verarbeitung der Daten ist erheblich, da die Verbesserung des 
Hochschulwesens für den Wohlstand entscheidend ist. Der 
Standortfaktor Wissen gewinnt zunehmend an Bedeutung. Bildung ist 
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iVm Art. 5 Abs. 1 Buchstabe c DSGVO) auch entscheidend für die Chancen am Arbeitsmarkt. Durch die im 
Rahmen dieser Studien erworbenen Abschlüsse haben junge Menschen 
bessere Jobaussichten. Im Bericht Bildung in Zahlen 2015/2016 der 
Statistik Austria wird ausgeführt, dass für 25- bis 34-Jährige ohne 
weiterführenden Schulabschluss eine ca. sechs Mal höhere 
Wahrscheinlichkeit – im Vergleich zu Gleichaltrigen mit Hochschul- 
oder Akademieabschluss – besteht, arbeitslos zu sein (Statistik Austria, 
Bildung in Zahlen 2015/2016, 95; http://www.statistik.at/web_de/ 
services/publikationen/5/index.html?includePage=detailedView&section 
Name=Bildung%2C+Kultur&pubId=462 [29.01.2018]). 
Wie wichtig die Qualitätssteigerung im Bereich der Fachhochschule ist, 
zeigt auch die Entwicklung der ordentlichen Studierenden an 
Fachhochschulen. Waren es im Jahr 2000/2001 noch 11.743 Studierende 
an Fachhochschulen, betrug diese Zahl im Jahr 2016/2017 bereits 50.009 
(vgl. https://www.statistik.at/web_de/ statistiken/menschen_und_ 
gesellschaft/bildung_und_kultur/formales_bildungswesen/ 
universitaeten_studium/021633.html [29.01.2018]). Die Erheblichkeit 
der Verarbeitung ergibt sich auch dadurch, dass der Staat der tertiären 
Ausbildung immer mehr Mittel zur Verfügung stellt (vgl. 
Bildungsausgabenstatistik, https://www.statistik.at/web_de/statistiken/ 
menschen_und_gesellschaft/bildung_und_kultur/formales_ 
bildungswesen/bildungsausgaben/081128.html [29.01.2018]). 
 

Beschränktheit der 
Verarbeitung auf das 
notwendige Maß: 
(Art-29-Datenschutzgruppe, WP 248, 21 

iVm Art. 5 Abs. 1 Buchstabe c DSGVO) 

Die Verarbeitung ist auf das notwendige Maß beschränkt, weil die Daten 
nur im Rahmen der im Gesetz definierten Zwecke verarbeitet werden 
dürfen. 
 

Speicherbegrenzung: 
(Art-29-Datenschutzgruppe, WP 248, 21 

iVm Art. 5 Abs. 1 Buchstabe e DSGVO) 

Eine zeitliche Beschränkung der Speicherdauer wird in § 23 FHStG nicht 
vorgesehen. Eine zeitliche Beschränkung würde zu einer Verhinderung 
der langfristigen Vergleichbarkeit der jährlichen Berichte gemäß § 23 
Abs. 2 FHStG führen. Der Speicherbegrenzung wirkt sich dadurch aus, 
dass die Daten nur für die Zweckerreichung verarbeitet werden. Sobald 
die Zweckerreichung nicht mehr gegeben ist, werden die Daten gelöscht. 
 

Generelle Information der 
betroffenen Personen: 
(Art-29-Datenschutzgruppe, WP 248, 21 

iVm Art. 12 DSGVO) 

Nach Ansicht der Art-29-Datenschutzgruppe (WP 248, 21) hat eine 
Datenschutz-Folgenabschätzung auch die transparente Information 
gemäß Art. 12 DSGVO zu behandeln. Die Informationen gemäß Art. 13 
und 14 DSGVO werden in den folgenden beiden Zeilen behandelt, 
sodass die Mittelungen gemäß Artikel 15 bis 22 und 34 DSGVO 
verbleiben. Diese sind: 
– die Mitteilung gemäß Art. 15 Abs. 2 DSGVO über die geeigneten 

Garantien bei Übermittlung in Drittländer oder an internationale 
Organisationen; 

– gegebenenfalls die Mitteilung an die betroffene Person, dass eine 
Einschränkung aufgehoben wird (Art. 18 Abs. 3 DSGVO); 

– gegebenenfalls die Information von Empfängerinnen und 
Empfängern gemäß Art. 19 DSGVO, dass eine betroffene Person 
die Berechtigung oder Löschung von personenbezogenen Daten 
oder eine Einschränkung der Verarbeitung verlangt, es sei denn, dies 
erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen 
Aufwand verbunden; 

– die Information der betroffenen Personen über die Empfängerinnen 
und Empfänger ihrer personenbezogenen Daten, auf Verlangen der 
betroffenen Personen (Art. 19 DSGVO); 

– der Hinweis, dass ein Widerspruchsrecht gemäß Art. 21 DSGVO 
nur im Rahmen des § 2d Abs. 6 FOG besteht; 

– gegebenenfalls die Benachrichtigung über Verletzungen des 
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Schutzes personenbezogener Daten gemäß Art. 34 Abs. 1 DSGVO. 
Unter der Voraussetzung, dass die Erhalter von Fachhochschul-
Studiengängen ihre Prozesse so anpassen, dass die genannten 
Mitteilungen tatsächlich erfolgen, gilt die vorliegende Datenschutz-
Folgenabschätzung als erfüllt im Sinne des Art. 35 Abs. 10 DSGVO. 
 

 Die gemäß Art. 13 DSGVO erforderlichen Informationen werden wie 
folgt erbracht: 
– Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen: durch 

Veröffentlichung z.B. auf der Website der AQ Austria (10.01.2018); 
– die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet 

werden sollen: durch Publikation des § 23 FHStG als Bundesgesetz 
im Bundesgesetzblatt; 

– die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung: durch Publikation des 
vorliegenden Entwurfes als Bundesgesetz im Bundesgesetzblatt; 

– die Empfänger oder Kategorien von Empfängern: durch Publikation 
des vorliegenden Entwurfes als Bundesgesetz im Bundesgesetzblatt; 

– die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert 
werden: durch Publikation des vorliegenden Entwurfes als 
Bundesgesetz im Bundesgesetzblatt 

und müssen daher gemäß Art. 13 Abs. 4 DSGVO nicht mehr gesondert 
bei Erhebung bei den betroffenen Personen zur Verfügung gestellt 
werden. 
 
Unter der Voraussetzung, dass die AQ Austria 
– die Kontaktdaten ihres Datenschutzbeauftragten, 
– gegebenenfalls ihre Absicht die personenbezogenen Daten an ein 

Drittland oder eine internationale Organisation zu übermitteln sowie 
das Vorhandensein oder das Fehlen eines 
Angemessenheitsbeschlusses der Kommission, 

– einen Hinweis auf das Bestehen eines Rechts auf 
      – Auskunft (Art. 15 DSGVO), 
      – Berichtigung (Art. 16 DSGVO), 
      – Löschung (Art. 17 DSGVO), 
      – Einschränkung (Art. 18 DSGVO) und 
      – Beschwerde (Art. 77 DSGVO), 
– einen Hinweis auf die gesetzlichen Grundlagen der Verarbeitung, 
– gegebenenfalls das Bestehen einer automatisierten 

Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Art. 22 Abs. 1 
und 4 DSGVO sowie 

– gegebenenfalls die über eine allfällige Weiterverarbeitung 
erforderlichen Informationen gemäß Art. 13 Abs. 3 DSGVO 

veröffentlicht, gilt die vorliegende Datenschutz-Folgenabschätzung 
hinsichtlich der Information gemäß Art. 13 DSGVO als erfüllt im Sinne 
des Art. 35 Abs. 10 DSGVO. 
 

Information der betroffenen 
Personen, wenn die Daten 
nicht bei ihnen erhoben 
werden: 
(Art-29-Datenschutzgruppe, WP 248, 21 

iVm Art. 14 DSGVO) 

Zusätzlich zu den gemäß Art. 13 DSGVO erforderlichen Informationen 
verlangt Art. 14 DSGVO die folgenden Informationen, die wie folgt 
erbracht werden: 
– die Aufzählung der Kategorien personenbezogener Daten, die 

verarbeitet werden: durch Publikation des § 23 FHStG als 
Bundesgesetz im Bundesgesetzblatt sowie 

– der Datenquellen: durch Publikation des vorliegenden Entwurfes, 
insbesondere des § 23 FHStG als Bundesgesetz im 
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Bundesgesetzblatt. 
 

Auskunftsrecht der 
betroffenen Personen: 
(Art-29-Datenschutzgruppe, WP 248, 21 

iVm Art. 15 DSGVO) 

Unter der Voraussetzung, dass die AQ Austria ihre Prozesse 
gegebenenfalls so anpasst, dass das Auskunftsrecht der betroffenen 
Personen gemäß Art. 15 DSGVO tatsächlich wahrgenommen werden 
kann, gilt die vorliegende Datenschutz-Folgenabschätzung als erfüllt im 
Sinne des Art. 35 Abs. 10 DSGVO. 
 

Recht auf 
Datenübertragbarkeit: 
(Art. 20 DSGVO) 

Das Recht auf Datenübertragbarkeit steht gemäß Art. 20 Abs. 1 
Buchstabe a DSGVO nicht zu, weil die Verarbeitung 
– weder aufgrund einer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a oder 

Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DSGVO) 
– noch aufgrund eines Vertrags (Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b DSGVO) 
erfolgt. 
 

Auftragsverarbeiterinnen und 
Auftragsverarbeiter: 
(Art. 28 DSGVO) 

Da Art. 35 Abs. 10 DSGVO Datenschutzfolgenabschätzungen auch im 
Zuge von Gesetzgebungsverfahren zulässt und die konkret zum Einsatz 
kommenden Auftragsverarbeiterinnen und -verarbeiter typischerweise 
nicht gesetzlich geregelt sind, ist ein Verweis auf die Einhaltung der 
Art. 28 f DSGVO als ausreichend anzusehen. 
 

Schutzmaßnahmen bei der 
Übermittlung in Drittländer: 
(Kapitel V DSGVO) 

Eine Übermittlung in Drittländer wäre nach § 1 Abs. 2 FHStG iVm § 38a 
Abs. 4FOG grundsätzlich zulässig. Allerdings sind die Regelungen der 
§§ 2a ff FOG nur leges speciales gegenüber den allgemeinen 
Bestimmungen des DSG, sodass speziellere Bestimmungen, wie § 23 
FHStG über das Berichtswesen, den §§ 2a ff FOG vorgehen. Gemäß § 23 
FHStG ist eine Übermittlung in Drittländer zwar nicht ausgeschlossen, 
aber sehr restriktiv zu sehen und nur dann zulässig, wenn dies für die 
Erfüllung der Aufgaben gemäß § 3 Abs. 3 HS-QSG erforderlich ist. 
 

Vorherige Konsultation: 
(Art. 36 und EG 96 DSGVO) 

Eine vorherige Konsultation im Einzelfall ist nicht erforderlich, weil der 
vorliegende Entwurf gemäß Art. 36 Abs. 4 DSGVO durch Publikation 
auf der Website des Parlaments und Einbindung bzw. Konsultation 
(EG 96 DSGVO) der Datenschutzbehörde im Begutachtungsverfahren 
aktiv an der Gestaltung des vorliegenden Entwurfes mitwirken kann, um 
die Vereinbarkeit der geplanten Verarbeitungen mit der Datenschutz-
Grundverordnung sicherzustellen. 
 

 
RISIKEN 
Die Risiken sind nach ihrer Ursache, Art, Besonderheit, Schwere und Eintrittswahrscheinlichkeit zu 
bewerten (Erwägungsgründe 76, 77, 84 und 90 DSGVO). Als Risiken werden in den 
Erwägungsgründen 75 und 85 DSGVO unter anderem genannt: 
 
Physische, materielle oder 
immaterielle Schäden: 
(EG 90 iVm 85 DSGVO) 

Diese Risiken sind für Verarbeitungen im Rahmen des Berichtswesens 
der Erhalter von Fachhochschul-Studiengängen an die AQ Austria 
vorhanden, aber eingeschränkt, weil Art. 25 DSGVO verordnet, dass 
„auch zum Zeitpunkt der eigentlichen Verarbeitung geeignete technische 
und organisatorische Maßnahmen“ getroffen werden müssen, um „die 
Rechte der betroffenen Personen zu schützen“ Zusätzlich ist Art. 32 
DSGVO anwendbar, dem zu Folge müssen „der Verantwortliche und der 
Auftragsverarbeiter […] ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau“ 
gewährleisten. 
 
Die Konsequenzen, die bei einem Verstoß drohen, dämmen die Risiken 
von physischen, materiellen oder immateriellen Schäden ebenfalls ein. 
Diese sind im 22. Abschnitt des Strafgesetzbuches, BGBl. Nr. 60/1974, 
über strafbare Verletzungen der Amtspflicht, Korruption und verwandte 
strafbare Handlungen genormt. Es sind insbesondere § 302 
(Amtsmissbrauch) und § 310 („Verletzung des Amtsgeheimnisses“) 
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StGB, die Schäden vorbeugen (RIS-Justiz, RS0054100). 
 

Verlust der Kontrolle über 
personenbezogene Daten: 
(EG 90 iVm 85 DSGVO) 

Der Verlust der Kontrolle über personenbezogene Daten wird durch 
folgende Maßnahmen vermieden: 
– Art. 25 DSGVO: es sind zum Schutz der betroffenen Person 

„geeignete technische und organisatorische Maßnahmen“ zu treffen, 
– Art. 32 DSGVO: Verantwortliche und Auftragsverarbeiterinnen und 

-verarbeiter müssen für „ein dem Risiko angemessenes 
Schutzniveau“ sorgen, 

– § 7a Abs. 11 des Bildungsdokumentationsgesetzes: es sind 
entsprechende Datensicherheitsmaßnahmen zu setzen und 

– insbesondere folgende Bestimmungen des 22. Abschnittes im 
Strafgesetzbuch: 

      – § 302 (Amtsmissbrauch) und 
      – § 310 („Verletzung des Amtsgeheimnisses“). 
 

Diskriminierung: 
(EG 90 iVm 85 DSGVO) 

Die Diskriminierung im Rahmen der Verarbeitung für das Berichtswesen 
an die Agentur für Qualitätssicherung ist aufgrund folgender Maßnahmen 
nahezu ausgeschlossen: 
– Art. 25 DSGVO: es sind zum Schutz der betroffenen Person 

„geeignete technische und organisatorische Maßnahmen“ zu treffen, 
– Art. 32 DSGVO: Verantwortliche und Auftragsverarbeiterinnen und 

-verarbeiter müssen für „ein dem Risiko angemessenes 
Schutzniveau“ sorgen, 

– § 7a Abs. 11 des Bildungsdokumentationsgesetzes: es sind 
entsprechende Datensicherheitsmaßnahmen zu setzen und 

– insbesondere folgende Bestimmungen des 22. Abschnittes im 
Strafgesetzbuch: 

      – § 302 (Amtsmissbrauch) und 
      – § 310 („Verletzung des Amtsgeheimnisses“). 
 

Identitätsdiebstahl oder -
betrug: 
(EG 90 iVm 85 DSGVO) 

Der Identitätsdiebstahl oder -betrug kann durch folgend Maßnahmen 
verhindert werden: 
– Art. 25 DSGVO: es sind zum Schutz der betroffenen Person 

„geeignete technische und organisatorische Maßnahmen“ zu treffen, 
– Art. 32 DSGVO: Verantwortliche und Auftragsverarbeiterinnen und 

-verarbeiter müssen für „ein dem Risiko angemessenes 
Schutzniveau“ sorgen, 

– § 7a Abs. 11 des Bildungsdokumentationsgesetzes: es sind 
entsprechende Datensicherheitsmaßnahmen zu setzen und 

– insbesondere folgende Bestimmungen des 22. Abschnittes im 
Strafgesetzbuch: 

      – § 302 (Amtsmissbrauch) und 
      – § 310 („Verletzung des Amtsgeheimnisses“). 
 

Finanzielle Verluste: 
(EG 90 iVm 85 DSGVO) 

Finanzielle Verluste werden durch folgende Regelungen verhindert: 
– Art. 25 DSGVO: es sind zum Schutz der betroffenen Person 

„geeignete technische und organisatorische Maßnahmen“ zu treffen, 
– Art. 32 DSGVO: Verantwortliche und Auftragsverarbeiterinnen und 

-verarbeiter müssen für „ein dem Risiko angemessenes 
Schutzniveau“ sorgen, 

– § 7a Abs. 11 des Bildungsdokumentationsgesetzes: es sind 
entsprechende Datensicherheitsmaßnahmen zu setzen und 
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– insbesondere folgende Bestimmungen des 22. Abschnittes im 
Strafgesetzbuch: 

      – § 302 (Amtsmissbrauch) und 
      – § 310 („Verletzung des Amtsgeheimnisses“). 
 

Unbefugte Aufhebung der 
Pseudonymisierung: 
(EG 90 iVm 85 DSGVO) 

Die unbefugte Aufhebung der Pseudonymisierung wird durch: 
– Art. 25 DSGVO: es sind zum Schutz der betroffenen Person 

„geeignete technische und organisatorische Maßnahmen“ zu treffen, 
– Art. 32 DSGVO: Verantwortliche und Auftragsverarbeiterinnen und 

-verarbeiter müssen für „ein dem Risiko angemessenes 
Schutzniveau“ sorgen, 

– der Sanktionierung eines Verstoßes gegen Art. 32 DSGVO mit einer 
Geldbuße bis zu 10 Millionen Euro in Art. 83 Abs. 4 Buchstabe a 
DSGVO, 

– § 7a Abs. 11 Bildungsdokumentationsgesetz: es sind entsprechende 
Datensicherheitsmaßnahmen zu setzen und 

– insbesondere folgende Bestimmungen des 22. Abschnittes im 
Strafgesetzbuch: 

      – § 302 (Amtsmissbrauch) und 
      – § 310 („Verletzung des Amtsgeheimnisses“) 
verhindert. 
 

Rufschädigung: 
(EG 90 iVm 85 DSGVO) 

Rufschädigungen werden durch folgende Maßnahmen verhindert: 
– Art. 25 DSGVO: es sind zum Schutz der betroffenen Person 

„geeignete technische und organisatorische Maßnahmen“ zu treffen, 
– Art. 32 DSGVO: Verantwortliche und Auftragsverarbeiterinnen und 

-verarbeiter müssen für „ein dem Risiko angemessenes 
Schutzniveau“ sorgen, 

– § 7a Abs. 11 des Bildungsdokumentationsgesetzes: es sind 
entsprechende Datensicherheitsmaßnahmen zu setzen und 

– insbesondere folgender Bestimmungen des 22. Abschnittes im 
Strafgesetzbuch: 

      – § 302 (Amtsmissbrauch) und 
      – § 310 („Verletzung des Amtsgeheimnisses“). 
 

Verlust der Vertraulichkeit 
bei Berufsgeheimnissen: 
(EG 90 iVm 85 DSGVO) 

Die Vertraulichkeit bei Berufsgeheimnisse wird durch untenstehende 
Maßnahmen gewährleistet: 
– Art. 25 DSGVO: es sind zum Schutz der betroffenen Person 

„geeignete technische und organisatorische Maßnahmen“ zu treffen, 
– Art. 32 DSGVO: Verantwortliche und Auftragsverarbeiterinnen und 

-verarbeiter müssen für „ein dem Risiko angemessenes 
Schutzniveau“ sorgen, 

– § 7a Abs. 11 des Bildungsdokumentationsgesetzes: es sind 
entsprechende Datensicherheitsmaßnahmen zu setzen und 

– insbesondere folgende Bestimmungen des 22. Abschnittes im 
Strafgesetzbuch: 

   – § 302 (Amtsmissbrauch) und 
   – § 310 („Verletzung des Amtsgeheimnisses“). 
 

Erhebliche wirtschaftliche 
oder gesellschaftliche 
Nachteile: 
(EG 90 iVm 85 DSGVO) 

Erhebliche wirtschaftliche oder gesellschaftliche Nachteile sind nicht zu 
erwarten, weil durch folgende Bestimmungen dem entgegnet wird: 
– Art. 25 DSGVO: es sind zum Schutz der betroffenen Person 
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„geeignete technische und organisatorische Maßnahmen“ zu treffen, 
– Art. 32 DSGVO: Verantwortliche und Auftragsverarbeiterinnen und 

-verarbeiter müssen für „ein dem Risiko angemessenes 
Schutzniveau“ sorgen, 

– § 7a Abs. 11 des Bildungsdokumentationsgesetzes: es sind 
entsprechende Datensicherheitsmaßnahmen zu setzen und 

– insbesondere folgende Bestimmungen des 22. Abschnittes im 
Strafgesetzbuch: 

   – § 302 (Amtsmissbrauch) und 
   – § 310 („Verletzung des Amtsgeheimnisses“). 
 

 
ABHILFEMASSNAHMEN 
Als Maßnahmen, Garantien und Verfahren zur Eindämmung von Risiken werden insbesondere in den 
Erwägungsgründen 28, 78 und 83 DSGVO genannt: 
 
Minimierung der 
Verarbeitung 
personenbezogener Daten: 
(EG 78 DSGVO) 

Eine Minimierung der Verarbeitung personenbezogener Daten wird 
dadurch sichergestellt, dass die Daten nur für die Dauer der Erreichung 
des Zweckes verarbeitet werden. Wie lange das genau sein wird, kann im 
Vorhinein nicht gesagt werden. 
 

Schnellstmögliche 
Pseudonymisierung 
personenbezogener Daten: 
(EG 28 und 78 DSGVO) 

Eine Pseudonymisierung ist in § 23 FHStG nicht vorgesehen. Die 
schnellstmögliche Pseudonymisierung personenbezogener Daten wird 
durch Art. 89 DSGVO sichergestellt, der vorsieht, dass „technische und 
organisatorische Maßnahmen [zu] bestehen [haben], mit denen 
insbesondere die Achtung des Grundsatzes der Datenminimierung 
gewährleistet wird. Zu diesen Maßnahmen kann die Pseudonymisierung 
gehören“. Diese hat schnellstmöglich zu erfolgen. 
 

Transparenz in Bezug auf die 
Funktionen und die 
Verarbeitung 
personenbezogener Daten: 
(EG 78 DSGVO) 

Durch die Publikation des § 23 FHStG als Bundesgesetz im 
Bundesgesetzblatt sowie der parlamentarischen Materialien im Zuge des 
Gesetzgebungsprozesses können die Hintergründe für die zulässige 
Verarbeitung personenbezogener Daten im Zuge des Berichtswesens der 
Erhalter von Fachhochschul-Studiengängen an die AQ Austria von der 
Öffentlichkeit kostenlos nachvollzogen werden. 
 

Überwachung der 
Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
durch die betroffenen 
Personen: 
(EG 78 DSGVO) 

Die betroffenen Personen haben durch Ausübung ihrer Rechte gemäß 
Kapitel III der Datenschutz-Grundverordnung, das sind: 
– Transparente Information, Kommunikation und Modalitäten für die 

Ausübung der Rechte der betroffenen Person (Art. 12 DSGVO), 
– Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten bei 

der betroffenen Person (Art. 13 DSGVO), 
– Informationspflicht, wenn die personenbezogenen Daten nicht bei 

der betroffenen Person erhoben wurden (Art. 14 DSGVO), 
– Auskunftsrecht der betroffenen Person (Art. 15 DSGVO), 
– Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO), 
– Recht auf Löschung / „Recht auf Vergessenwerden“ (Art. 17 

DSGVO), 
– Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) sowie 
– Mitteilungspflicht im Zusammenhang mit der Berichtigung oder 

Löschung personenbezogener Daten oder der Einschränkung der 
Verarbeitung (Art. 19 DSGVO) 

die Möglichkeit, die Verarbeitung ihrer Daten durch die AQ Austria zu 
überwachen. 
 

Datensicherheitsmaßnahmen: Die Datensicherheitsmaßnahmen gemäß Art. 32 DSGVO sind auch von 
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(EG 78 und 83 DSGVO) der AQ Austria zu treffen. Da Art. 35 Abs. 10 DSGVO 
Datenschutzfolgenabschätzungen auch im Zuge von 
Gesetzgebungsverfahren zulässt, ist ein Verweis auf die Einhaltung der 
Maßnahmen gemäß Art. 32 DSGVO als ausreichend anzusehen. 
 

 
BERÜCKSICHTIGUNG VON DATENSCHUTZINTERESSEN 
Gemäß Art. 35 Abs. 2 und 9 sowie Art. 36 Abs. 4 DSGVO ist – wenn möglich – der Rat des 
Datenschutzbeauftragten einzuholen und sind die betroffenen Personen anzuhören: 
 
Stellungnahme der 
Datenschutzbehörde: 
(Art. 36 Abs. 4 DSGVO) 

In den Erläuterungen zur Regierungsvorlage wird an dieser Stelle die 
Stellungnahme der Datenschutzbehörde zu dieser Datenschutz-
Folgenabschätzung im Begutachtungsverfahren abgedruckt werden. 
 

Stellungnahme des 
Datenschutzbeauftragten der 
erlassenden Stelle: 
(Art. 35 Abs. 2 DSGVO) 

In den Erläuterungen zur Regierungsvorlage wird an dieser Stelle die 
Stellungnahme des Datenschutzbeauftragten des Bundesministeriums für 
Bildung, Wissenschaft und Forschung zu dieser Datenschutz-
Folgenabschätzung im Begutachtungsverfahren abgedruckt werden. 
 

Stellungnahme betroffener 
Personen: 
(Art. 35 Abs. 9 DSGVO) 

In den Erläuterungen zur Regierungsvorlage werden an dieser Stelle die 
Stellungnahmen aller betroffenen Personen im Begutachtungsverfahren 
zu dieser Datenschutz-Folgenabschätzung ergangenen Stellungnahmen 
abgedruckt. 
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